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Die Unterzeichnenden

Afghanischer Stammtisch Schleswig-Holstein • Afrodeutscher Verein Schleswig-Holstein e.V. • Amnesty Internatio-
nal Kiel • ADVSH – Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V. • Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Hol-
stein • Deutsche Sinti und Roma Landesverband Schleswig-Holstein e.V. • Diakonisches Werk Schleswig-Holstein • Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein e.V. • Fremde brauchen Freunde Husum • Gegenwind Redaktion Kiel • HAKI e.V. – Treff-
punkt für LSBTIQ*Personen in Schleswig-Holstein • kulturgrenzenlos e.V. • LAG Mädchen und junge Frauen in der Jugendhilfe 
Schleswig-Holstein • lifeline – Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige Geflüchtete e.V. • Lübecker Flüchtlingsforum e.V. 
• Medibüro Kiel e.V. • Oekumenewerk der Ev. Luth. Landeskirche in Norddeutschland • Omas gegen Rechts Kiel • PARITÄTISCHER 
Schleswig-Holstein • Refugee Law Clinic Kiel • Refugio Stiftung Schleswig-Holstein • Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus 
Kiel • Sea-Eye Gruppe Kiel • SEEBRÜCKE Kiel • Sisters – Frauen für Afrika e.V. • Syrische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. • 
ZBBS – Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrant*innen in Schleswig-Holstein e.V. • ZEBRA – Zentrum für Betroffene rech-
ter Angriffe e.V. • ZEIK – Zentrum für Empowerment und interkulturelle Kreativität T
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Asylrecht bewahren, Bleiberecht
durchsetzen, Integration fördern! 
Diskriminierung und Fluchtursachen
bekämpfen! Zivilgesellschaftliche Forderungen aus 

Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl 2025

Anlässlich der anstehenden Bundestagswahl am 
23. Februar 2024 hat ein Bündnis von schleswig-
holsteinischen Geflüchteten-, Migrations-, Integrations- 
und Antidiskriminierungsfachdiensten und anderen 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen dringende Hand-
lungsbedarfe und Forderungen an die wahlkämpfenden 
Parteien und die Öffentlichkeit adressiert.

Derzeit befinden sich so viele Menschen wie noch nie auf der Flucht. 
Zahlen des UNHCR gehen von mindestens 120 Millionen Menschen auf 
der Flucht weltweit aus. Menschen fliehen vor Kriegsgewalt, politischer 
und nichtstaatlicher Verfolgung, vor Epidemien und den Verwüstungen 
ihrer Heimaten durch Globalisierungsfolgen und Klimaveränderungen.

Durch Gewalt oder politische Verfolgung aus der Heimat getrieben, 
werden sie zahlreich auf den Fluchtwegen gekidnappt, als Opfer sexu-
eller und anderer Formen der Versklavung vermarktet, auf seeuntaug-
liche Schiffe verklappt und allzu oft hilflos dem nassen Tod überlas-
sen. Sie sind an den Grenzen der EU Push-backs ausgeliefert, in Lagern 
interniert oder werden sich selbst überlassen. 

Nur die allerwenigsten Schutzsuchenden haben eine Möglichkeit, 
Deutschland auf regulärem und gefahrfreiem Weg zu erreichen. Daher 
ist die Zahl der Asylanträge in Europa und Deutschland diesjährig auf 
unter 1 Mio. bzw. 240 Tsd. abgesunken. In Schleswig-Holstein werden 
die ersten Erstaufnahmeeinrichtungen wieder abgebaut. Deutschland 
als viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt könnte aber ohne Probleme 
mehr Flüchtlinge aufnehmen. Bund und Länder beschließen indes rest-
riktive, v.a. auf soziale Exklusion Geflüchteter und ihre Aufenthaltsbeen-
digung abstellende Rechtslagen.

Hier muss politisches Handeln klare Zeichen setzen und mit rechtli-
chen und exekutiven Maßnahmen einer von Grund- und Menschen-
rechtstreue, Vielfalt und Gleichbehandlung gekennzeichneten Gesell-
schaft den Boden bereiten. Bei der Entwicklung und Identifizierung hier 
zielführender rechtspolitischer und struktureller Strategien ist die künf-
tige Bundesregierung gut beraten, auf die Expertise von Migrations-, 
Integrations-, Geflüchteten- und Antidiskriminierungsfachdiensten und 
ebenso auf die Miteinbeziehung von Migrant*innenorganisationen zu 
setzen. 

Für diejenigen Schutzsuchenden, die es bis dato trotz alledem nach 
Deutschland schaffen, sind die Aufnahmebedingungen und die nicht aus-
reichende medizinische Versorgung zum Teil besorgniserregend. Das 
Labyrinth der Paragraphen oft undurchschaubar. Wohnverpflichtungen 
z.T. jahrelang und dauerhaft in Gemeinschaftsunterkünften, Sanktionen 
wie Leistungskürzungen oder -streichungen und die Abschiebungshaft 
sind ausgeweitet worden. Vulnerable Gruppen unter den Geflüchte-
ten sind u.a. bzgl. ihrer Familienrechte, im Gewaltschutz und regelmä-

ßig bei der psychischen Gesundheitsversorgung benachteiligt. Die Inte-
gration in Arbeit und Bildung und der damit ggf. mögliche Spurwechsel 
werden allen gesellschaftlichen Bedarfen zum Trotz nicht selten durch 
eine ermessensnegative Bürokratie konterkariert. Der Zugang zu quali-
fizierter Rechtsberatung – die darüber hinaus nicht auskömmlich öffent-
lich gefördert wird – ist für die meisten kaum möglich. 

Demgegenüber fordern die Unterzeichnenden dieses Positionspa-
piers zur Bundestagswahl 2025: Integration, Bleiberecht, Teilhabe und 
Zusammenhalt anstatt Ausgliederung, Entrechtung und „Rückkehrma-
nagement“ von Anfang an!

Alle populistischen Debatten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Deutschland zur Aufnahme von Geflüchteten grund- und völkerrechtlich 
verpflichtet ist. Darüber hinaus begründet die demographische und die 
Arbeitskräftebedarfslage, dass Deutschland ein Staat ist, der dringend auf 
Einwanderung – nicht nur der von Geflüchteten – und auf eine kluge Poli-
tik angewiesen ist, die auch im ureigensten Interesse auf Bleiberechtssi-
cherung und Integrationsförderung anstatt auf gesellschaftliche Segrega-
tion und Aufenthaltsbeendigung setzt.

Dass Deutschland stark auf den Zuzug von Fachkräften angewiesen ist, 
wurde spätestens mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz erkannt. 
Allerdings nicht zuletzt der aktuelle politische Diskurs verantwortet 
eher Zurückhaltung bei der Einwanderung internationaler Fachkräfte. 
Bevor unter dem Eindruck der gegenwärtigen sich im Zuge tragischer 
Einzelfälle verschärfenden migrationsfeindlichen Stimmung in Politik und 
Gesellschaft auch diese für sich hierzulande keine Zukunft mehr sehen, 
dürfen die Drittstaatler*innen nicht vergessen werden, die schon als 
Migrant*innen und Geflüchtete in Deutschland leben. Wenn diese Per-
sonen hier Arbeit finden, muss es einfacher werden, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus ein Bleiberecht zu bekommen. Darüber hinaus muss 
die (Wieder-)Einwanderung auch von Arbeitsmigrant*innen, die zwar 
keine formellen Berufsabschlüsse haben, jedoch hier gebraucht werden, 
deutlich erleichtert werden. 

Nach wie vor besorgniserregend sind die Ausbeutungsverhältnisse, die 
insbesondere bei der Beschäftigung von EU-Bürger*innen herrschen. 
Hier müssen die sozialen Rechte gestärkt werden und mehr Unterstüt-
zung bei der Arbeitsaufnahme und Absicherung gerechter Arbeitsbe-
dingungen erfolgen.

In dem hier vorgelegten Positionspapier möchten wir - als Zusammen-
schluss von Nichtregierungsorganisationen in der Asyl-, Migrations-, 
Integrations- und Antidiskriminierungsarbeit dringende Handlungsbe-
darfe aufzeigen und entsprechende Forderungen zur Bundestagswahl 
2025 an Politik und Öffentlichkeit adressieren. 

Die Texte dienen darüber hinaus als Themensammlung zum „Einwan-
derungspolitischem Podium zur Bundestagswahl 2025“ am 6.2.2025 im 
Baukulturforum in Kiel. 

Einwanderungspolitischer Runder Tisch Schleswig-Holstein 
zur Bundestagswahl 2025, Kiel, 24.1.2025

Vorwort
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Einwanderungspolitisches Podium zur 
Bundestagswahl 2025

Anlässlich der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2024 adressiert ein Bündnis von 
schleswig-holsteinischen Geflüchteten-, Migrations-, Integrations- und Antidiskriminierungs-
fachdiensten und anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen dringende Handlungsbedarfe 
und Forderungen an die wahlkämpfenden Parteien und die Öffentlichkeit.

Am Donnerstag, den 6. Februar 2025

um 18 Uhr

im Baukulturforum, Waisenhofstr. 3, Kiel

Podiumsteilnehmende:
• MdB Luise Amtsberg, Bündnis 90/Die Grünen
• Magdalena Drewes, CDU
• Marc-André Bornkessel, Die Linke
• Nora Grundmann, FDP
• Christina Schubert, SPD
• Anne-Sophie Flügge-Munstermann, SSW
• Christoph Thurner, VOLT

Anmeldung:
https://eveeno.com/617941169 

Veranstaltende: 
Afghanischer Stammtisch Schleswig-Holstein • Afrodeutscher Verein Schleswig-Holstein e.V. • Amnesty International Kiel 
• ADVSH – Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V. • Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein 
• Deutsche Sinti und Roma Landesverband Schleswig-Holstein e.V. • Diakonisches Werk Schleswig-Holstein • Flüchtlings-
rat Schleswig-Holstein e.V. • Fremde brauchen Freunde Husum • Gegenwind Redaktion Kiel • HAKI e.V. – Treffpunkt für 
LSBTIQ*Personen in Schleswig-Holstein • kulturgrenzenlos e.V. • LAG Mädchen und junge Frauen in der Jugendhilfe Schles-
wig-Holstein • lifeline – Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige Geflüchtete e.V. • Lübecker Flüchtlingsfo-
rum e.V. • Medibüro Kiel e.V. • Oekumenewerk der Ev. Luth. Landeskirche in Norddeutschland • Omas gegen Rechts Kiel 
• PARI-TÄTISCHER Schleswig-Holstein • Refugee Law Clinic Kiel • Refugio Stiftung Schleswig-Holstein • Runder Tisch 
gegen Rassismus und Faschismus Kiel • Sea-Eye Gruppe Kiel • SEEBRÜCKE Kiel • Sisters – Frauen für Afrika e.V. • Syri-
sche Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. • ZBBS – Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrant*innen in Schleswig-
Holstein e.V. • ZEBRA – Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e.V. • ZEIK – Zentrum für Empowerment und interkul-
turelle Kreativität

Informationen:
T. 0431-735 000 • public@frsh.de 

Veranstaltungshinweis

https://eveeno.com/617941169
mailto:public@frsh.de
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Themenfeld 1

Einleitung
Die Entwicklung der letzten Jahre war 
geprägt von immer weiter gehenden 
gesetzlichen Verschärfungen und Hürden 
zulasten von Flüchtlingen. 

Durch die am 11. Juni 2024 verabschie-
dete Reform des ab Sommer 2026 anzu-
wendenden Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) begegnet das Asyl-
recht neuen Herausforderungen. Das als 
„Asylkompromiss“, dem auch die res-
triktivsten Mitgliedstaaten zustimmen 
können, konzipierte GEAS enthält zahlrei-
che neue Verschärfungen, Einschränkun-
gen und Hürden für Asylsuchende.

Es wäre wünschenswert gewesen, dass 
die Bundesregierung mit ihren erst kürz-
lich im Oktober 2024 vorgelegten und 
am 6. November 2024 als Kabinettsent-
wurf verabschiedeten Gesetzentwürfen 
für die bevorstehende Umsetzung der 
GEAS-Regelungen in nationales Recht mit 
gutem Beispiel vorangegangen wäre und 
zumindest nur Anpassungen des nationa-
len Rechts vorgenommen hätte, soweit 
sie zwingend erforderlich sind, und ggf. 
Bedenken zur Vereinbarkeit mit grundle-
genden Menschenrechten in den Europäi-
schen Gremien vorgebracht hätte.

Stattdessen sieht der Kabinettsent-
wurf weitergehende Verschärfungen vor. 
Humanitäre, außenpolitische und die posi-
tiven Aspekte der Fluchtimmigration spie-
len in der aktuellen Debatte kaum mehr 
eine Rolle. Kaum gesehen wird, dass die 
humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen 
Vorbildcharakter für andere Nationen hat 
und haben muss, wenn man auch andere, 
insbesondere ärmere Nationen, glaub-
würdig in die Pflicht nehmen will.  

Es scheint in der politischen Debatte 
keine Rolle mehr zu spielen, dass Flucht 

vor autoritären und repressiven Systemen 
immer auch eine „Abstimmung mit den 
Füßen“ gegen die entsprechenden Regime 
und für Freiheit, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit ist. Wer Flüchtlingen mit 
Abweisung, der Beschneidung und Ein-
schränkung von Rechten und Integrations-
möglichkeiten begegnet, stärkt die anti-
westliche, anti-europäische Propaganda 
in den Herkunftsländern und treibt die 
Zurückgewiesenen in die Arme von Ext-
remisten.

Weitgehend ausgeblendet wird in der 
Asyl-Debatte auch vielfach der Bedarf an 
Zuwanderung aufgrund des demografi-
schen Wandels und des Mangels an Fach- 
und Arbeitskräften und die Vorteile der 
Integration von Menschen, die bereits 
teils seit Jahren in Deutschland leben. 

Eine der schwer nachvollziehbaren Folgen 
ist, dass Menschen, die sich seit Jahren in 
Deutschland eingelebt haben, zur Aus-
reise gezwungen werden, während im 
Ausland umgekehrt neue Arbeitskräfte im 
Ausland angeworben werden müssen. 

Zugang zum Recht auf Asyl / 
GEAS-Umsetzung
Bei der anstehenden Anpassung natio-
nalen Rechts an die GEAS-Reform wird 
besonders darauf zu achten sein, dass 
Menschenrechte und rechtstaatliche 
Grundätze gewahrt werden, bestehende 
Spielräume bei der Umsetzung im positi-
ven Sinne genutzt und Bedenken, die sich 
nicht durch Ausnutzen der Spielräume 
ausräumen lassen, auf europäischer Ebene 
eingebracht werden.
• Screening-Verfahren 

Im Screening-Verfahren sollen einge-
reiste Personen einer ersten Über-
prüfung unterzogen werden. Die EU-
Screening-VO und deren Umsetzung 

Zugang zum Recht auf Asyl – 
GEAS-Umsetzung, nationales Asyl- 
verfahren, Erstaufnahme und Aufnahme-
bedingungen, Widerruf
Autor: Axel Meixner, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

in § 14 a ff. des Gesetzentwurfs sehen 
verschiedene Möglichkeiten des Frei-
heitsentzuges vor. Die Ausweitung der 
Pflichtbeiordnung eines Anwalts ist 
hier nicht vorgesehen. Hinsichtlich der 
Durchführung und der Bedingungen 
beim Aufgriff an Außengrenzen bzw. 
Flughäfen oder im Binnenland sind 
viele Fragen offen. 
Hier müssen menschen- und flücht-
lingsrechtliche Standards gewährleistet 
sein, jederzeit Zugang zu unabhängiger 
Rechtsberatung bestehen und beson-
dere Schutzbedarfe besonders sorgfäl-
tig berücksichtigt werden.

• LSBTIQ*Personen im Asylverfahren 
Noch immer gibt es beträchtliche 
Hürden für verfolgte LSBTIQ*-Per-
sonen in Deutschland anerkannt zu 
werden. Damit für LSBTIQ* faire und 
qualifizierte Asylverfahren tatsächlich 
gewährleistet sind, muss ihre Situa-
tion kultursensibel kompetent berück-
sichtigt werden. Doch oft wird die 
Verfolgungssituation im Herkunfts-
land vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) verharmlost oder 
als unglaubwürdig eingestuft. Dabei 
ist es vielen LSBTIQ*Asylsuchenden 
zunächst (noch) nicht möglich, offen 
über ihre sexuelle Orientierung und 
entsprechende Verfolgung zu berich-
ten. Das Verschweigen wird ihnen 
dann negativ ausgelegt. Hiergegen 
bedarf es klarer Richtlinien von Seiten 
des BAMF, und es muss mehr als bisher 
in Aus- und Fortbildung und bes-
sere Einarbeitung des Personals inves-
tiert werden. LSBTIQ* müssen bei der 
Befragung über intime und höchstper-
sönliche Sachverhalte Auskunft geben. 
Sie sind besonders schutzbedürf-
tige Flüchtlinge im Sinne der EU-Auf-
nahmerichtlinie. Für sie muss für die 
Dauer ihres Asylverfahrens ein Rechts-
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Themenfeld 1

anspruch auf Sprachmittlung durch 
unabhängige Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher verankert werden.

• Sichere Herkunfts- und 
Drittstaaten 
Das Konzept „sicherer Herkunftsstaa-
ten“ oder „Drittstaaten“ sieht vor, dass 
bei solchen Staaten, die als „sicher“ 
eingestuft werden, ein beschleunigtes 
und vereinfachtes Asylverfahren statt-
findet und die Rechte des Antragstel-
lers während des Verfahrens stark ein-
geschränkt sind. Die Erfahrung zeigt 
aber, dass verlässliche Informatio-
nen über innerstaatliche Verfolgungs-
tatbestände oft nur schwer, und teil-
weise erst mit erheblicher Verzöge-
rung, greifbar sind. Die regelmäßigen 
Lageberichte des Auswärtigen Amtes 
werden höchstens jährlich erstellt. Die 
Sicherheit eines Staates vor politischer 
Verfolgung lässt sich so kaum aktu-
ell verlässlich beurteilen - eine aktuelle 
verlässliche Quelle können demgegen-
über gerade die Angaben Asylsuchen-
der im Asylverfahren sein. Maßgeblich 
für die Einstufung als sicherer Staat soll 
aber die Anerkennungsquote sein. 
Es gibt für LSBTIQ* keine „sicheren 
Herkunftsstaaten“. Betroffenen drohen 
beschleunigte Verfahren, fehlende 
Beratung, Verkürzung des Rechtsschut-
zes und Residenzpflicht in gesonder-
ten Aufnahmeeinrichtungen. Sicher-
heit und faire Asylverfahren sind damit 
gerade für LSBTIQ*-Geflüchtete nicht 
gewährleistet.  Staaten als „sicher“ zu 
deklarieren, in denen beispielsweise 
homosexuelle Handlungen strafrecht-
lich verboten sind, ist verfassungs- und 
europarechtswidrig. 

• Ausweitung von Freiheitsbeschrän-
kungen und Freiheitsentziehungen 
bei Schutzsuchenden 
Die GEAS-Reform sieht weiterge-
hende Haftmöglichkeiten im Rahmen 
des Asylverfahrens vor. Alle dort vor-
gesehenen Haftmöglichkeiten, d.h. die 
„Überprüfungshaft“, die „Asylverfah-
renshaft“, die „vorläufige Gewahrsam-
nahme“ und die Haft im Rückkehr-
grenzverfahren, werden im Umset-
zungsentwurf übernommen.  
Eine Ausweitung der Bestimmungen 
zur Beiordnung eines Pflichtanwalts in 
§ 62 d AufenthG auf diese neuen Haft-
arten ist im Gesetz nicht vorgesehen.  
Außerdem sieht § 68 AsylG die Mög-
lichkeit weiterer Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit auch ohne Flucht-
gefahr zur Wahrung der Sicherheit und 
Ordnung vor. Die Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit kommt einer „de-
facto-Haft“ durch Anordnung einer 
Behörde gleich, entgegen dem Richter-
vorbehalt nach Art 104 GG. 
Die Abschiebungshaft begegnet schon 
grundsätzlichen Bedenken. Eine Aus-
weitung ist abzulehnen. 

Forderungen: 
• Screening-/Grenzverfahren: Gewähr-

leistung 
*  der Wahrung menschen- und flücht-

lingsrechtlicher Standards
*  des jederzeitigen Zugangs zu unab-

hängiger Rechtsberatung
*  der besonders sorgfältigen Prüfung 

besonderer Schutzbedarfe 
*  eines Grundrechte-Monitoring mit 

hohen Anforderungen
*  der Pflichtanwaltsbeiordnung in 

Haftverfahren
• Keine Verschärfungen von GEAS im 

nationalen Asylverfahren
• Keine weiteren Freiheitsbeschränkun-

gen im Asylverfahren
* Mindestforderung: Ausweitung der 

Pflichtanwaltsbestellung auf die 
neuen Haftarten.

• Menschenrechtsmonitoring:
* gesetzlich verankern (bisher Ver-

merk in Gesetzesbegründung mit 
Verweis auf Erlasse, Weisungen und 
Vereinbarungen)

*  Hohen Standard mit Vorbildfunktion 
etablieren

• Asylbewerber aus sicheren Herkunfts-
staaten / Drittstaaten
*  sich für Abschaffung des Konzepts 

einsetzen

Nationales Asylverfahren: 
Das AsylG enthält zahlreiche gegenüber 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
strengere Sonderbestimmungen für Asyl-
suchende. Zum Asylverfahren sind dies 
unter anderem besondere Anforderun-
gen an die Antragstellung, kürzere Recht-
mittelfristen von 2 Wochen sowie erheb-
liche Einschränkungen der Rechtsmittel-
möglichkeiten. 

Asylbewerber erhalten besondere Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, neuerdings weiter eingeschränkt 
durch eine Leistung per Bezahlkarte. Es 
bestehen für Asylbewerber Residenz-
pflichten, Wohnsitzauflagen, räumliche 
Beschränkungen und Einschränkungen 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt.

Die zahlreichen Sonderbestimmun-
gen tragen erheblich zur Überlastung 
der Behörden und Gerichte bei. Anstatt 
immer neue einzelne Einschränkungen 
einzuführen und damit ohnehin seit Jahr-
zehnten ausufernden Umfang, Kom-
plexität und Intransparenz von Geset-
zen weiter Vorschub zu leisten, sollte die 
Gelegenheit genutzt werden, das Asyl- 
und Aufenthaltsrecht grundlegend zu 
überarbeiten und zu vereinfachen.  

Forderungen:
• Faires, sicheres, transparentes und 

rechtstaatliches Asylverfahren
*  Asylverfahren mit angemessenen 

Rechtsmittelfristen, Rechtsmittel-
möglichkeiten nach allgemeinem 
Verwaltungsprozessrecht, 

* Rechtzeitiger (vor der Anhörung) 
Zugang zu unabhängiger, qualifizier-
ter, flächendeckender Asylverfah-
rensberatung, d.h. deutliche perso-
nelle Ausweitung und auskömmliche 
Finanzierung der bundesgeförderten 
Asylverfahrensberatung

• Mehr vielsprachige, übersichtliche und 
transparente Informationsangebote 
zum Asylverfahren (Online)

• Öffnung des Spurwechselverbots, 
zumindest Einführung eines Verwal-
tungsermessens

• Schaffung von mehr regulären Flucht-
möglichkeiten durch koordinierte Auf-
nahmeprogramme / Resettlement 

Erstaufnahme und 
Aufnahmebedingungen
• Unterbringung, räumliche Beschrän-

kungen, Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Zugang zu Sprach- und Integrations-
kursen während des Asylverfahrens 
Asylsuchende unterliegen gesetzlichen 
Einschränkungen hinsichtlich der freien 
Wahl der Unterkunft und des Wohn-
orts, ihrer Bewegungsfreiheit, des 
Zugangs zu Arbeit, und teilweise auch 
zu Sprachkursen und Integrationsmög-
lichkeiten. Dabei liegen eine möglichst 
frühzeitige Integration, eine Entlastung 
der Aufnahmeeinrichtungen und ein 
möglichst unkomplizierter Zugang zu 
Arbeit im allseitigen Interesse.  
Behörden beklagen seit Jahren eine 
erhebliche Überlastung. Immer mehr 
Einschränkungen belasten die Behör-
den aber noch mehr, bremsen die 
Integration und führen zu Frustra-
tion bei integrationswilligen Betroffe-
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nen, Arbeitgebern, Vermietern, Unter-
stützern. Wie entlastend ein offene-
rer Umgang mit Wohnregelungen und 
Zugang zu Arbeit, Ausbildung und Stu-
dium sein kann, hat die Bewältigung 
der hohen Anzahl ukrainischer Flücht-
linge gezeigt, die in den Genuss der 
offeneren Regelungen bei Anwendung 
der „Massenzustromrichtlinie“ der EU 
gekommen sind.  
LSBTIQ* werden bisweilen in Aufnah-
meeinrichtungen von anderen Geflüch-
teten oder aus dem Personal diskrimi-
niert. Gewaltschutzkonzepte müssen 
Gruppen mit erhöhtem Diskrimi-
nierungsrisiko wie LSBTIQ* besser 
berücksichtigen.  Grundsätzlich müssen 
Schutzräume zur Verfügung stehen und 
eine Verlegung in Einzelzimmer oder 
Unterkünfte speziell für LSBTIQ*-
Geflüchtete ermöglicht werden. Auch 
müssen die Residenzpflicht wie von 
Wohnsitzauflagen aufgehoben werden. 

Forderungen:
• Aufhebung /Reduzierung von Wohn-

verpflichtungen auf ein Mindestmaß,
• Aufhebung von gesetzlichen räumli-

chen Beschränkungen
• Keine Unterbringung von Kindern 

und ihren Familien in Aufnahmeein-
richtungen, sondern in für Familien 
geeignete Familienunterkünfte, hilfs-
weise verpflichtende Präsenz von 
Mitarbeiter:innen des zuständigen 
Jugendamtes

• Öffnungen für Ausnahmen im Ermes-
sen der Behörden (z.B. Unterbrin-
gungsmöglichkeiten bei Verwandten 
außerhalb der Kernfamilie, Freunden, 
…)

• Ermöglichung vorläufiger Arbeitser-
laubnisse 

Widerrufsverfahren
Personen mit einem Schutzstatus oder 
einem Abschiebungsverbot, die in den 
Staat ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres 
früheren gewöhnlichen Aufenthalts reisen, 
droht wegen der gesetzlichen Vermu-
tung in § 73 Abs. 7 S. 1 AsylG ein Wider-
ruf des Schutzstatus oder der Feststellung 
des Abschiebungsverbotes. Bei Reisen aus 
„sittlichen Gründen“ besteht die gesetz-
liche Vermutung nicht (§ 73 Abs. 7 S. 2 
AsylG). Für die Betroffenen bleibt die 
Unsicherheit, ob ihre Gründe vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge als 
„sittliche Gründe“ qualifiziert werden und 
eine Nachweispflicht. 

Forderung:
• Abschaffung der Vermutung gemäß § 

73 Abs. 7 AsylG, hilfsweise Etablierung 
einer Regelung, die die Widerrufsmög-
lichkeit aufgrund einer kurzen Reise 
aus sittlichen Gründen nach vorheri-
ger Anzeige für unschädlich erklärt, es 
sei denn, das Bundesamt widerspricht 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach der Anzeige

Themenfeld 1
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Themenfeld 2

Rechtsstaat
Ein Rechtsstaat zeichnet sich u.a. dadurch 
aus, dass gesetzliche Ansprüche, Ver-
pflichtungen und Sanktionen im Ein-
klang mit höherrangigem Recht (Völker-
recht, Europarecht, Grundgesetz) ein-
fach und bestimmt geregelt sind, die 
Exekutive personell durch qualifizier-
tes und gut geschultes Personal so aus-
gestattet ist, dass sie die Gesetze rechts-
sicher anwendet und die Menschen, auf 
die die Gesetze angewandt werden, eine 
realistische Chance haben, ihre Rechte 
und Pflichten zu kennen und zu beach-
ten sowie gerichtlichen Rechtsschutz in 
Anspruch zu nehmen.

Forderungen:
• Vereinfachung des Migrationsrechts.
• Keine Verabschiedung von Gesetzen, 

die europarechts- oder verfassungs-
widrig sind, wie z.B. der durch Art. 4 
des Gesetzes zur Verbesserung der 
inneren Sicherheit und des Asylsystems 
vom 25.10.2024 eingeführte Leistungs-
ausschluss in Dublin-Fällen gemäß § 1 
Abs. 4 AsylbLG.

• Keine Verabschiedung von Geset-
zen, die so unbestimmt sind, dass die 
Anwendung durch die zuständigen 
Behörden trotz vorliegender Anwen-
dungshinweise nicht voraussehbar und 
berechenbar ist, wie z.B. die durch 
Art. 1 Nr. 6 und Nr. 7 des Gesetzes zur 
Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsrechts vom 22.03.2024 eingeführ-
ten Vorschriften § 10 Abs. 1 S. 3, § 11 
S. 1 Nr. 1a, Nr. 3b StAG. 

• Herausgegebene Anwendungshin-
weise praxistauglicher gestalten durch 
lebensnahe Beispiele aus der alltägli-
chen Wirklichkeit

Rechtsstaat und Aufenthaltsrecht

Autor*innen: Dr. Regine Nowack, Joschka Peters-Wunnenberg, Diakonie SH

• Transparenz des Handelns der Exe-
kutive, sodass ein effektiver Rechts-
schutz gewährleistet ist. Insbesondere 
Gewährleistung, dass Betroffene bei 
Abschiebungen in zeitlicher und logisti-
scher Hinsicht die Möglichkeit zur Kon-
taktaufnahme mit Anwaltskanzleien 
und/oder Beratungsstellen haben. 

• Ausreichende personelle Ausstattung 
der Zuwanderungsbehörden sowie 
Gewährleistung von regelmäßigen 
Fortbildungen / Schulungen über die 
sich verändernde Rechtslage und zur 
Kenntnisnahme von Anwendungshin-
weisen.

• Auskömmliche und langfristige Finan-
zierung der bundesgeförderten Bera-
tungsangebote der Migrationsberatung 
für erwachsene Zugewanderte, des 
Jugendmigrationsdienstes sowie der 
Asylverfahrensberatung.

Aufenthaltsrecht
Geflüchtete
• Bleibeperspektiven 

Menschen, die nach einem negativen 
Abschluss ihres Asylverfahrens bereits 
seit längerer Zeit in Deutschland leben, 
müssen eine realistische Chance haben, 
die Voraussetzungen für humanitäre 
Aufenthaltstitel zu erfüllen (humanitäre 
Bleiberechtsregelungen) oder ohne 
eine Ausreise und Wiedereinreise nach 
Durchlaufen eines Visumsverfahrens 
einen Aufenthaltstitel als Fachkraft zu 
erwerben (Spurwechsel). 
Nach dem sog. „Spurwechselverbot“ 
darf abgelehnten Asylbewerber*innen 
vor Ihrer Ausreise grundsätzlich keine 
Aufenthaltserlaubnis aus anderen 
Gründen erteilt werden. Vielfach sind 
diese Menschen gezwungen, auszurei-
sen, um dann anschließend mit einem 

passenden Visum wieder einreisen zu 
können.

Forderungen:
• Schaffung einer dauerhaften, stich-

tagsunabhängigen Regelung nach dem 
Vorbild des Chancenaufenthaltsrechts 
(§ 104c AufenthG), die geduldeten 
Menschen die Möglichkeit gibt, die 
Voraussetzungen für eine Bleiberechts-
regelung zu erfüllen. 

• Weitere Förderung und Ausbau von 
Sprach- und Integrationskursangebo-
ten, insbesondere Fortführung von 
Frauen- und Jugendintegrationskursen, 
Möglichkeit einer Kurswiederholung 
sowie Maßnahmen, um jungen Men-
schen auch über den 18. Geburtstag 
hinaus einen Schulabschluss zu ermög-
lichen.

• Gewährleistung eines raschen Zugangs 
zum Arbeitsmarkt durch die Abschaf-
fung von Arbeitsverboten (insbeson-
dere § 61 Abs. 1 S. 1 AsylG, § 60a 
Abs. 6 und § 60b Abs. 5 S. 2 Auf-
enthG) und einem Paradigmenwech-
sel vom Arbeitsverbot mit Erlaubnis-
vorbehalt hin zur Arbeitserlaubnis mit 
Verbotsvorbehalt nach einer Anzeige 
der Beschäftigung durch eine entspre-
chende Änderung des § 4a Abs. 4 Auf-
enthG.

• Erleichterung der Identitätsklärung 
durch gesetzliche Verankerung einer 
Eidesstattlichen Versicherung sowie 
Abschaffung der Fristen zur Identitäts-
klärung bei der Aufenthaltserlaubnis 
zur Berufsausbildung für ausreisepflich-
tige Ausländer (§ 16g AufenthG) und 
bei der Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsduldung (§§ 60c, 60d AufenthG). 

• Ermöglichung eines Spurwechsels in 
die Fachkräftespur durch Abschaffung 
des § 10 Abs. 1 und Abs. 3 AufenthG.
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Aufnahmeprogramme

Behörden und Gerichte können erheblich 
entlastet werden durch die organisierte 
reguläre Aufnahme von Flüchtlingen über 
Resettlement sowie Bundes- und Landes-
aufnahmeprogramme. Zu den Aufnahme-
programmen wäre eine engere Abstim-
mung des Bundes mit den Ländern wün-
schenswert.

Humanitäre Aufnahmeprogramme sowie 
das sog. Resettlement bieten Schutzsu-
chende einen sicheren und legalen Zugang 
nach Deutschland, entziehen Schlep-
pern den Nährboden und sind gut planbar 
und beugen damit einer Überlastung der 
Kommunen vor.

Forderungen:
• Schaffung von mehr regulären 

Zugangswegen über Resettlement-
Programme und ein auszubauendes 
System von Bundes- und Landesauf-
nahmeprogrammen

• Weiterfinanzierung und Beschleuni-
gung des Bundesaufnahmeprogramms 
Afghanistan

• Erlasse von Aufnahmeanordnungen 
für Angehörige von Minderheiten in 
Syrien, abhängig von der politischen 
Entwicklung in Syrien

Abschiebungsstoppregelungen 
für Länder

Die Realität zeigt, dass in den Bundeslän-
dern immer wieder bestimmte Personen-
gruppen leben, die aufgrund von Kriegen 
bzw. kriegerischen Auseinandersetzun-
gen im Herkunftsland oder anderen Ereig-
nissen wie z. B. Erdbeben oder Pande-
mien nicht die Möglichkeit haben, dorthin 
zurückzukehren. Es besteht die gesetzli-
che Vorgabe, dass nach dem Aufenthalts-
gesetz ein Bundesland für längstens drei 
Monate einen Abschiebestopp erteilen 
kann. Die Praxis zeigt, dass dieses kurze 
Zeitfenster oft an der Realität im betroffe-
nen Herkunftsland nichts verändert. Auch 
werden dreimonatige Abschiebungs-
stopps oft dem artikulierten Willen der 
entsprechenden Bundesländer, bestimm-
ten Personengruppen zumindest vorü-
bergehend zu helfen, nicht ausreichend 
gerecht. 

Forderung:
• Änderung § 60a Absatz 1 AufenthG mit 

dem Ziel der Verlängerung der Mög-
lichkeit eines Abschiebestopps in Län-

derhoheit auf sechs Monate zzgl. der 
rechtlichen Möglichkeit, die erstmalige 
Verlängerung für weitere sechs Monate 
auch ohne Beteiligung des Bundes zu 
ermöglichen. 

Bundesweiter Abschiebestopp für 
Jezid:innen

Irakische Staatsangehörige jesidischer 
Volks-/Religionszugehörigkeit sind vor 
einer Verfolgung durch den Islamischen 
Staat („IS“) aus dem Irak geflohen und 
häufig bis heute stark traumatisiert. Im 
Falle einer Rückkehr in den Irak erwartet 
sie eine ungewisse Zukunft. Ihre Sicher-
heit ist nicht gewährleistet.

Forderung:
• Erlass eines bundesweiten Abschiebe-

stopps für Jezid:innen irakischer Staats-
angehörigkeit 

Abschiebungshaft 

Die Inhaftierung von Menschen ist in 
Deutschland der schwerwiegendste staat-
liche Eingriff in die Grund- und Menschen-
rechte jedes Einzelnen. Bei der Durchset-
zung der Abschiebungshaft geht es nicht 
um das Verbüßen einer Strafhaft, sondern 
um eine Freiheitsentziehung, um die Aus-
reisepflicht durchzusetzen. 

Hingegen bestehen wesentlich mildere 
Mittel, um die Ausreisepflicht von ausrei-
sepflichtigen Ausländer*innen durchzu-
setzen. So zeigen die statistischen Erhe-
bungen der letzten Jahre, insbesondere in 
Schleswig-Holstein, dass mehr Menschen 
im Rahmen der freiwilligen Ausreise das 
Land verlassen als durch Abschiebungen. 
Auch zeigt die Praxis der letzten Jahre, 
dass Abschiebungen ohne die Inhaftierung 
von Menschen durchsetzbar sind. Nicht 
zuletzt ist die Abschiebungshaft für alle 
Seiten eine sehr kostspielige Maßnahme, 
um Menschen außer Landes zu schaffen.

Statt die Abschiebungshaft grundsätzlich 
abzuschaffen, wurden die Möglichkeiten 
der Anordnung einer Abschiebungshaft (§ 
62 AufenthG), eines Ausreisegewahrsams 
(§ 62b AufenthG) sowie einer Ergänzen-
den Vorbereitungshaft (§ 62c AufenthG) 
durch das Rückkehrverbesserungsgesetz 
vom 21.02.2024 erweitert. Positiv sind 
nur Einführung eines „Pflichtanwaltes“ 
gemäß § 62d AufenthG sowie die gene-
relle Ausnahme von Minderjährigen und 
Familien von der Abschiebungshaft (§ 62 
Abs. 1 S. 3 AufenthG). 

Grundsätzlich wird von uns das Rechtsin-
stitut der Abschiebungshaft abgelehnt und 
sollte abgeschafft werden.

Forderungen:
• Bis zu einer künftigen Abschaffung 

der Abschiebungshaft muss vorläu-
fig gesetzlich festgeschrieben werden, 
dass vulnerable Personen – z.B. Trau-
matisierte, Kranke, Alte – grundsätz-
lich nicht inhaftiert und abgeschoben 
werden dürfen. 

• Es dürfen grundsätzlich keine Frauen 
während der Schwangerschaft (vom 
ersten Tage des Bekanntwerdens der 
Schwangerschaft an) und keine Mütter 
von minderjährigen oder heranwach-
senden Kindern in Abschiebungshaft 
genommen und abgeschoben werden.

• Männer und Frauen dürfen nicht 
getrennt von noch in Deutschland ver-
bleibenden Ehepartnern oder Kindern 
abgeschoben werden.

Migration und Integration
Familiennachzug erleichtern 

Die Einheit der Familie ist ein zentra-
ler Baustein für das Gelingen von Integra-
tion und dem Neubeginn einer Einwande-
rungsbiographie von Zugewanderten hier 
in Deutschland. Dafür muss ein umfassen-
der und zeitnaher Nachzug von Familien-
angehörigen für Menschen mit internatio-
nalem Schutz sowie für Migrant*innen mit 
langfristiger Bleibeperspektive gewährleis-
tet werden. Die Sorge um Familienange-
hörige im Herkunftsland oder in anderen 
Zufluchtsstaaten verhindert alle Bemü-
hungen um nachhaltige Integration von 
hier lebenden Geflüchteten. In den Fällen 
mancher Staaten, wie Eritrea oder Afgha-
nistan, fehlt es den betroffenen Menschen 
praktisch am Zugang zu den geforder-
ten Dokumenten, wie Eheurkunde oder 
Geburtsurkunde. Durch das Beharren 
auf verwaltungsrechtliche Vorgaben wird 
dann das Grundrecht auf Familiennachzug 
ausgehebelt.

Der Nachweis der Familienzusammen-
gehörigkeit muss von vornherein durch 
diverse Nachweise, wie DNA-Gutachten, 
ID-Karten mit Foto, religiöse Tauf- und 
Heiratsurkunden, Fotos und Videos von 
Hochzeitsfeiern, Zeugenaussagen, etc. 
erbracht werden können. Die alleinige 
Anerkennung von behördlichen Doku-
menten der Verfolgerstaaten ist realitäts-
fremd. Dies gilt insbesondere für Men-
schen aus Herkunftsländern mit unsiche-

Themenfeld 2
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rer Dokumentenlage und unzumutba-
ren Anforderungen an die Ausstellung von 
behördlichen Dokumenten.

Menschen, die für einen Familiennach-
zug in Frage kommen, dürfen diesen 
Anspruch nicht verlieren wegen Umstän-
den, die außerhalb ihres Einflusses sind. 
Dazu gehören insbesondere überlange 
Verwaltungsverfahren.

Forderungen:
• Um das Grundrecht auf Familienein-

heit herzustellen, müssen schnellst-
möglich gesetzliche und administrative 
Hürden beim Familiennachzug abge-
baut werden. 

• Auf Grundlage von außenamtlichen 
Anwendungshinweisen muss der 
Zugang zu den zuständigen Deutschen 
Botschaften rechtlich und tatsächlich 
unter Berücksichtigung der Situation 
der beantragenden Familien sicherge-
stellt werden.

• Künftige Anwendungshinweise müssen 
gewährleisten, dass die Anforderun-
gen an Nachweis und Legalisierung der 
Identität und des Verwandtschaftsgra-
des herkunftsstaatliche Begebenheiten 
realistisch berücksichtigen und ein Här-
tefallermessen großzügig eröffnen.

• Im Zuge eines Erlasses muss 
Eritreer*innen eine regelmäßige Här-
tefallregelung zugestanden werden, die 
auch andere Familienstandsnachweise 
als lediglich behördliche Dokumente 
des Verfolgerstaates anerkennt. 

• Der vollständige Rechtsanspruch auf 
Familiennachzug für subsidiär Schutz-
berechtigte muss wieder eingeführt 
werden. 

• Vorgezogene Sondertermine für den 
Familiennachzug zu unbegleiteten Min-
derjährigen mit subsidiärem Schutzsta-
tus für Eltern und Geschwister sobald 
der Zeitraum bis zur Volljährigkeit der 
stammberechtigen Person weniger als 
ein Jahr beträgt. 

• Es bedarf der Einführung eines Rechts 
zum Geschwisternachzug unabhängig 
von den Voraussetzungen der Lebens-
unterhaltssicherung und des Nach-
weises ausreichenden Wohnraums. 
Antragsberechtigt sollte jede*r in der 
Kernfamilie bis zur Erreichung des 21. 
Lebensjahrs sein. 

Niederlassungserlaubnis 

Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbe-
fristeter Aufenthaltstitel in Deutschland, 

der in der Regel einen mindestens fünfjäh-
rigen Aufenthalt mit einem Aufenthalts-
titel, eine mindestens 60-monatige Bei-
tragszahlung an die Rentenversicherung, 
die eigenständige Lebensunterhaltssiche-
rung und eine gute Integration voraus-
setzt. Bei Ehepartner*innen genügt es, 
wenn ein/e Partner*in die Leistungen an 
die Rentenversicherung erbracht hat. 

In der Praxis stellen wir immer wieder 
fest, dass Personen mit höherem Lebens-
alter nach Zuwanderung nach Deutsch-
land die Voraussetzung der mindestens 
60-monatigen Einzahlung in die deut-
sche Rentenversicherung nicht erreichen 
können und ihnen somit die Möglichkeit 
die Niederlassungserlaubnis zu erwerben, 
nicht gegeben ist.

Forderung:
• Wir fordern daher die Anpassung der 

gesetzlichen Regelung im Wege einer 
Differenzierung der Dauer des Auf-
enthaltes gekoppelt an das Lebensal-
ter oder alternativ auf den Verzicht auf 
die Voraufenthaltszeit von 60 Monaten 
bei Vorliegen eines höheren Lebensal-
ters der Betroffenen nach der Zuwan-
derung.

Einbürgerung

Wer seit fünf oder in privilegierten Fällen 
seit drei Jahren dauerhaft und rechtmäßig 
in Deutschland lebt, kann nach der Vor-
lage bestimmter Voraussetzungen einen 
Antrag auf Einbürgerung bei der örtlichen 
Einwanderungsbehörde stellen. 

Die Herabsetzung der Voraufenthalts-
zeit durch das Gesetz zur Modernisierung 
des Staatsangehörigkeitsrechts auf fünf 
bzw. drei Jahre begrüßen wir. Die ver-
kürzten Fristen führen jedoch nur dann zu 
frühestmöglichen Einbürgerungen, wenn 
die Bearbeitungszeiten von Einbürge-
rungsanträgen ebenfalls deutlich verkürzt 
werden. Sonst werden gesetzlich beste-
hende Ansprüche durch das Verwaltungs-
handeln konterkariert.

Im Falle mancher Staaten, wie Somalia, ist 
es nicht möglich die Anforderungen der 
Identitätsklärung mittels der Beschaffung 
eines Nationalpasses zu erfüllen. Dadurch 
wird der Anspruch auf Einbürgerung dau-
erhaft verletzt.

Forderungen:
• Wir fordern daher verbindliche Fristen 

und klare Kriterien für die behördliche 
Bearbeitung von Einbürgerungsanträ-
gen und eine bessere personelle Aus-
stattung der Einbürgerungsbehörden. 

• Wir fordern die praktische Etablie-
rung alternativer Identitätsklärungen, 
bei tatsächlicher Unmöglichkeit der 
Beschaffung eines anerkennungsfähigen 
Nationalpasses, zum Beispiel durch die 
flächendeckende Anwendung des Stu-
fenmodells.

Themenfeld 2
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Themenfeld 3

Das Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) bildet für Asylsuchende und 
andere Betroffene die Rechtsgrundlage 
für die finanziellen Rahmenbedingungen 
der Existenz in Deutschland. Das Gesetz, 
welches eine Ungleichbehandlung zu Hil-
febedürftigen nach dem SGB II oder SGB 
XII in Bezug auf die Leistungshöhe der 
Geldleistungen, die Versorgung bei Krank-
heit, Schwangerschaft und Geburt, die 
Gewährung von Mehrbedarfen sowie die 
Anrechnung von Einkommen vorsieht, 
fristet ein Schattendasein in der Recht-
sprechung, da trotz offensichtlich rechts-
widriger Leistungsgewährung vergleichs-
weise wenige Verfahren den Weg vor die 
Landessozialgerichte, das Bundessozialge-
richt oder das Bundesverfassungsgericht 
finden.

Das Vorgehen der 
Leistungsbezieher*innen gegen unrich-
tige Bescheide erfolgt seltener, weil es 
geprägt ist von Angst vor ausländerrechtli-
chen Repressalien. Eine Aufklärung insbe-
sondere in Gemeinschaftsunterkünften zu 
den tatsächlichen bestehenden Ansprü-
chen findet auch durch örtliche Bera-
tungsstellen in der Regel nicht statt, da 
die Finanzierung der Beratungsstellen oft 
auch durch die Betreiber der Einrichtung 
(Städte / Gemeinden) erfolgt.

Das Asylbewerberleistungsgesetz wird für 
die sozialrechtliche Versorgung der Leis-
tungsbezieher nicht benötigt.

Nicht vereinbar mit dem Grundrecht auf 
Gewährung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums sind insbesondere vier 
Regelungen:

1. Das Sanktionssystem des § 1 a 
AsylbLG, hier insbesondere der voll-
ständige Leistungsausschluss unter 
bestimmten Bedingungen von Men-
schen im Dublin-Verfahren

2. Die Gewährung des reduzierten Regel-
bedarfes bei Hilfebedürftigen, die in 
Gemeinschaftsunterkünften leben (§ 
2 Abs.1 Satz 4 Nr. 1, § 3 a Abs. 1 Nr. 
2.b.)

3. Die Einführung der Bezahlkarte, 
welche die persönliche Handlungsfrei-
heit im Umgang mit den Leistungen 
massiv einschränkt

4. Das Absenken der Regelleistungen des 
§ 3 AsylbLG ab 2025

Forderungen:
• Abschaffung des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes als ein in weiten Passa-
gen verfassungswidriges Sondergesetz. 

• Hilfsweise die Aufhebung der offen-
sichtlich verfassungswidrigen Regelun-
gen:
*  Streichung des § 1 a AsylbLG, da 

ein Sanktionssystem, welches darauf 
abzielt, migrationspolitische Ziele 
umzusetzen, nicht mit der Verfas-
sung vereinbar ist.

*  Streichung der Sonderregelun-
gen, die niedrigere Regelleistun-
gen für Bewohner*innen von 
Gemeinschaftsunterkünften mit 
dem Argument vorsehen, dass 
Bewohner*innen von Gemein-
schaftsunterkünften generell 
gemeinschaftlich wirtschaften.

*  Abschaffung bzw. nicht-Einführung 
der Bezahlkarte, stattdessen Aus-
zahlung der Leistungen vorrangig auf 
Bankkonten

• Anhebung des Regelsatzes gem. § 3 
AsylbLG auf das im SGB II festgelegte 
Existenzminimum  

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Autorin: Sabine Vollrath (Rechtsanwältin), 
Überarbeitung: Christiane Guse, Diakonie SH
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Migrationsberatung für erwach-
sene Zugewanderte (MBE)
Die bundesgeförderte Migrationsbera-
tung (Kapitel 0603, Titel 68413) wurde 
im Jahr 2024 mit 77,5 Mio. Euro reduziert 
gefördert, während die Förderung im 
Jahr 2023 noch ein Volumen von 81,5 Mil-
lionen hatte. Aufgrund der Vorgaben zur 
Einhaltung der Schuldenbremse droht für 
2025 erneut eine erhebliche Reduzierung 
der Haushaltsmittel, fatalerweise in einer 
Zeit stark ansteigenden Beratungsbedarfs. 
Wir fordern deshalb eine gesicherte Finan-
zierung im Bundeshaushalt und einen Mit-
telansatz, der den Beratungsbedarfen ent-
spricht. Für das Jahr 2025 braucht es Bun-
desmittel in Höhe von mindestens 81,5 
Mio. Euro entsprechend dem Niveau von 
2023, um den Ist-Stand zu halten. Die MBE 
ist ein wichtiger Baustein zur Integration; 
auch zur Integration in den Arbeitsmarkt. 
Hier leistet die bundesgeförderte Migra-
tionsberatung einen unverzichtbaren Bei-
trag, sie schafft Zugänge zu bestehenden 
Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten, unter anderem durch die Weiterlei-
tung in Sprachkurse oder die Beratung zur 
Anerkennung von Bildungs- und Berufsab-
schlüssen. Damit ist die bundesgeförderte 
Migrationsberatung ein wichtiger Hebel 
einer schnelleren und gleichzeitig nachhal-
tigen Arbeitsmarktintegration vor Ort.

Die bundesgeförderte Migrationsbera-
tung stärkt das Gemeinwesen vor Ort 
und schafft Willkommenskultur. Die MBE 
trägt zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts bei und unterstützt eine 
Willkommenskultur sowie die interkultu-
relle Öffnung der Regeldienste. Ohne Absi-
cherung des Angebots bleiben viele Ratsu-
chende ohne Beratung Die Migrationsbera-
tung für erwachsene Zugewanderte findet 
sich aktuell in einer äußerst herausfordern-
den und kritischen Situation. Die Zuwan-
derung nach Deutschland ist nach wie vor 

hoch: Mit dem Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine 2022 hat Deutschland die höchste 
Zahl von Neuzugewanderten seit der 
großen Fluchtbewegung nach dem II. Welt-
krieg erlebt. Die Zahl der Hilfesuchenden 
in den Beratungsdiensten ist damit weiter 
gestiegen ebenso wie die Nachfrage nach 
qualitativer Beratung. Die Konsequenz: die 
Migrationsberatungsstellen vor Ort sind 
stark ausgelastet. Ohne eine Absicherung 
des Angebots würden viele Ratsuchende 
ohne qualifizierte Beratung bleiben.

Wir fordern, eine bedarfsgerechte För-
derung der Migrationsberatung, und dass 
der Bund sich nicht weiter aus der Förde-
rung der Migrationsberatung zurückzieht.

Jugendmigrationsdienste (JMD)
Rund 500 Jugendmigrationsdienste (JMD) 
bundesweit unterstützen junge Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte zwischen 12 
und 27 Jahren durch Beratung, Bildungs- 
und Gruppenangebote. Einen Schwer-
punkt bildet die langfristige, individuelle 
Begleitung Jugendlicher auf ihrem schuli-
schen und beruflichen Weg. Ziel ist es, die 
soziale Teilhabe der jungen Menschen zu 
fördern und ihre Perspektiven zu verbes-
sern. Die JMD sind darüber hinaus verläss-
liche Netzwerkpartner für Behörden, rele-
vanten Dienste und Einrichtungen in der 
Region. 2023 wurden bundesweit und ver-
bändeübergreifend mehr als 130.000 junge 
Menschen aus 180 Nationen beraten und 
unterstützt. Der Bundeszuschuss beläuft 
sich 2024 trotz eines kontinuierlich stei-
genden Bedarfs und trotz stark steigen-
der Kosten seit 2022 auf 68,8 Mio. €. Des-
halb muss mit einem deutlichen Stellenab-
bau gerechnet werden, wenn die Förder-
summe 2025 nicht auf mindestens 73 Mio. 
€ aufgestockt wird.

Asylverfahrensberatung (AVB)
Seit dem letzten Jahr 2023 trägt das Bun-
desprogramm behördenunabhängige 

Asylverfahrensberatung (AVB) durch die 
individuelle Beratung von Schutzsuchen-
den zu fairen und effizienten Asylverfah-
ren sowie der Identifizierung besonderer 
Schutzbedarfe bei. Durch die AVB können 
sich Asylverfahren verkürzen und die Qua-
lität der Entscheidungen verbessern. Sie 
hilft, aussichtslose Asylverfahren zu ver-
meiden und Schutzbedarfe schnell und 
bereits im behördlichen Verfahren erkenn-
bar zu machen. Die Asylverfahrensbe-
ratung unterstützt zudem bei der Erfül-
lung der Mitwirkungspflichten und kann 
die Akzeptanz behördlicher Entscheidun-
gen erhöhen. Schnellere Verfahren fördern 
die Teilhabe, besonders am Arbeitsmarkt. 
Bereits im ersten Jahr wurden in 200 Bera-
tungsstellen ca. 34.000 Personen bera-
ten und 1.800 im Asylverfahren zu beach-
tende besondere Schutzbedarfe gemel-
det, obwohl die meisten Standorte erst im 
Verlauf des Jahres starteten. Geplant war 
ein deutlicher Ausbau des Programms, um 
den Bedarf sukzessive decken zu können. 
Dieser Ausbau ist mit den aktuell einge-
planten Mittel nicht möglich, wodurch 
zahlreichen geflüchteten Menschen der 
Zugang zu einer individuellen Beratung 
fehlt. Unter dem Infragestellen der Planung 
hin zu einem flächendeckenden Programm 
leidet auch das Vertrauen der Träger in die 
Bundesförderung und damit die Bereit-
schaft, sich daran zu beteiligen. 

Forderung:
• Eine auskömmlich und langfristig gesi-

cherte Finanzierung der bundesgeför-
derten Beratungsangebote (MBE, JMD, 
AVB) im Bundeshaushalt und einen 
Mittelansatz, der den Beratungsbedar-
fen entspricht.

• Bedarfsgerechter Ausbau der bun-
desgeförderten Beratungsstrukturen 
(MBE, JMD und AVB)

Zugang und Qualität von 
(Rechts-)Beratung und Betreuung: 
Gute Beratung brauch ausreichende 
Finanzierung
Autorinnen: Wiebke Krause und Christiane Guse, Diakonie SH
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Arbeitsverbote halten Schutzsuchende in 
Abhängigkeit von Sozialleistungen, des-
halb gehören sie abgeschafft. Hilfreich für 
die Arbeitsmarktintegration ist hingegen 
der gleichberechtigte Zugang von Asyl-
suchenden und Geduldeten zu Maßnah-
men der Arbeitsförderung nach SGB II 
und SGB III. Alle sollten zudem unabhän-
gig von Aufenthaltsstatus oder Herkunft 
einen Zugang zu den regulären Sozialge-
setzbüchern haben. Sog. “Ausländerklau-
seln” in den Sozialgesetzbüchern, die den 
diskriminierungsfreien Zugang zu Leistun-
gen wie Kindergeld oder BAföG verhin-
dern, sollten gestrichen werden. Damit 
der Zugang zu Sozialleistungen nicht an 
der Sprachbarriere scheitert, müssen Dol-
metscherdienste verlässlich angeboten 
werden. Bei der Umsetzung des Job-Tur-
bos werben wir für eine nachhaltige qua-
lifizierte Arbeitsmarktintegration und eine 
auskömmliche Finanzierung von berufsbe-
gleitenden Sprachkursen. 

1. Keine Abschiebungen, wenn 
Geflüchtete in Arbeit sind
Geflüchtete haben eine hohe Motiva-
tion, sich in den deutschen Arbeitsmarkt 
zu integrieren und leisten einen wertvol-
len Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräf-
temangels. Zwar gibt es durch die Aus-
bildungs- und die Beschäftigungsduldung 
die Möglichkeit für Geduldete, ihren Auf-
enthalt zu sichern, allerdings sind hier die 
Erteilungshürden sehr hoch. Dementspre-
chend sind viele Geduldete, obwohl sie 
erwerbstätig sind, weiterhin von Abschie-
bungen bedroht. Dies wirkt sich nega-
tiv auf ihr Wohlbefinden und auf die Pla-
nungssicherheit der Arbeitgebenden aus. 

2. Aufenthaltsrechtliche 
Perspektiven schaffen, 
sicherer Aufenthalt für 
Menschen in Schule, Praktika, 
Ausbildung und Arbeit!
Derzeit gibt es eine Reihe von rechtli-
chen Instrumenten, die es Geflüchteten 
mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus 
ermöglichen, über die Integration in den 
Arbeitsmarkt und die eigenständige Siche-
rung des Lebensunterhalts ihren Aufent-
halt zu sichern. 

Als Netzwerk aus Expert*innen für die 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
plädieren wir dafür die unterschiedlichen 
Möglichkeiten in diesem Bereich weiter 
auszubauen und die folgenden aufent-
haltsrechtlichen Maßnahmen umzusetzen: 

Aufenthaltserlaubnis statt Duldung für 
Menschen in Ausbildung und Beschäfti-
gung und echten Spurwechsel ermögli-
chen!

3. Automatische Aufenthalts-
verfestigung nach Ausbildungs-
abschluss
Die sogenannte Ausbildungsduldung nach 
§ 60c AufenthG wird für die Dauer der 
Ausbildung erteilt und soll Geduldeten 
und Arbeitgebenden Planungssicherheit 
geben. Danach sollen Geduldete die Mög-
lichkeit haben, eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19d AufenthG zu erhalten, die für 
zwei Jahre erteilt wird. Allerdings kommt 
es hier in der Praxis immer wieder zu 
Schwierigkeiten: Lange Bearbeitungszei-
ten der zuständigen Zuwanderungsbe-
hörden, hohe Erteilungsvoraussetzungen 
an § 19d AufenthG und die daraus resul-
tierenden Unsicherheiten führen dazu, 
dass für Geduldete eine Aufenthaltsver-

festigung nicht immer möglich ist. Somit 
können sie erneut in die dreimonatige 
Duldung zurückfallen und ihr Aufenthalt 
ist nicht gesichert, obwohl sie in Deutsch-
land zu Fachkräften ausgebildet wurden 
und arbeiten. 

4. Chancen-Aufenthaltsrecht 
verfestigen und ausbauen
Das sogenannte Chancen-Aufenthalts-
recht nach § 104c AufenthG hat vielen 
Geduldeten, die sich schon lange in 
Deutschland aufgehalten haben, eine Auf-
enthaltsverfestigung ermöglicht. Dies 
zeigen auch die Zahlen: Als das Chan-
cen-Aufenthaltsrecht in Deutschland ein-
geführt wurde, hatten 248.145 Perso-
nen eine Duldung. Ende Juni 2024 ist 
diese Zahl auf 182.727 gesunken. Aller-
dings können bedingt durch die Stichtags-
regelung und die Befristung des Gesetzes 
bis Ende 2025 nur begrenzt Geflüchtete 
davon profitieren.

5. Anpassung der Aufenthalts-
erlaubnis zur Berufsausbildung 
für ausreisepflichtige Ausländer 
§ 16g AufenthG
Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz gibt es seit März 2024 die Möglich-
keit für Geduldete, eine Aufenthaltser-
laubnis zur Berufsausbildung für ausreise-
pflichtige Ausländer nach § 16g AufenthG 
zu erhalten. Problematisch ist in der 
Praxis die zu hohen Erteilungshürden, vor 
allem die Voraussetzung der Lebensunter-
haltssicherung und der fehlende BAföG-
Anspruch.

Zugang zu Arbeit, Ausbildung 
und Sprache: Arbeitsmarktintegration 
von Anfang an

Autor*innen: Anne-Katrin Lother (Flüchtlingsrat SH, Alle an Bord! – PAM, Simon Dippold (Flüchtlings-
rat SH, Alle an Bord! – PAM), Tabea von Riegen (Paritätischer SH, Alle an Bord! – PAM), Ake Schüne-
mann (Paritätischer SH, B.O.A.T.) und Özlem Erdem-Wulff (Paritätischer SH, B.O.A.T.)
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6. Auskömmliches 
Sprachkursangebot 
Sprachkenntnisse sind der Weg in den 
Arbeitsmarkt für Geflüchtete. Dement-
sprechend ist es essentiell, dass es ein 
auskömmliches Sprachkursangebot für 
Geflüchtete gibt. Dies betrifft Integra-
tionskurse aber auch die Berufssprach-
kurse (BSKs) vom BAMF. Von den geplan-
ten Kürzungen bei den Integrationskursen 
für Eltern, Frauen und Jugendlichen sollte 
deswegen abgesehen werden. 

Die sogenannten Job-BSKs sind in der 
Theorie ein gutes Mittel, um Geflüchteten 
den Spracherwerb auch in der Beschäfti-
gung zu ermöglichen. Allerdings sind die 
Zugangsvoraussetzungen in der Praxis zu 
hochschwellig. 

7. Nachhaltige Arbeitsmark-
tintegration
Der Job-Turbo, ins Leben gerufen vom 
BMAS, hat das Ziel, Geflüchtete möglichst 
schnell in Arbeit zu vermitteln. Wenn-
gleich wir den Ansatz einer frühzeitigen 
Integration in den Arbeitsmarkt begrüßen, 
besteht die Gefahr, dass dies auf Kosten 
einer nachhaltigen Vermittlung geht. 
Deutschland hat einen signifikanten Fach-
kräftemangel und die Vermittlung von 
Geflüchteten vornehmlich in Hilfstätigkei-
ten ist hier kein sinnvoller Lösungsansatz, 
sondern erhöht die Gefahr von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen.

8. Besondere Bedarfe 
geflüchteter Frauen bei der 
Beschäftigungsintegration
Der zentrale Leitgedanke bei der Arbeits-
marktintegration von geflüchteten Frauen 
sollte sein, ihren Fluchthintergrund zu 
berücksichtigen und zielgruppengerechte 
Angebote zu gestalten. Die individuelle 
Situation sowie die Wünsche und Ziele 
von geflüchteten Frauen müssen bei der 
Arbeitsmarktintegration klar im Vorder-
grund stehen.

Arbeitsmarktintegration soll mit dem Ziel 
der Nachhaltigkeit erfolgen. Sonst droht 
die Gefahr von prekären Beschäftigungs-
verhältnissen und Ausbeutung.

Ein auskömmliches Angebot für Kinderbe-
treuung ist entscheidend. Auch frühzeitige 
Informationsangebote über Kinderbetreu-
ung in mehreren Sprachen sind wichtig.

Ein verbesserter Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und Maßnahmen zur Ver-
meidung psychischer Erkrankungen und 
Trauma-Bewältigung sind notwendig und 
müssen mit Partizipation der Zielgruppe 
stattfinden.

Spracherwerb darf nicht zu Gunsten von 
Beschäftigung benachteiligt werden, da 
sonst eine nachhaltige Arbeitsmarktin-
tegration nicht möglich ist. Der Ausbau 
von Sprachkursangeboten mit Kinderbe-
treuung und individuellen Lernkonzep-
ten für Frauen mit Alphabetisierungsbe-
darf ist essentiell. Die Kürzungen der Inte-
grationskurse sind hier fatal. Bei Sprachni-
veau unter B1 braucht es vorrangig wei-
tere Sprachkurse, da mit geringen Sprach-
kenntnissen fast ausschließlich Hilfstätig-
keiten möglich sind, die nicht zu einer 
eigenständigen Existenzsicherung führen.

Das Konzept der Job-BSKs, die einen 
Spracherwerb neben dem Beruf ermög-
lichen sollen, ist zu begrüßen. Hier for-
dern wir die besondere Förderung der 
Teilnahme geflüchteter Frauen und die 
Anpassung an ihre Bedürfnisse. Außer-
dem muss es auch hier eine auskömmli-
che Förderung geben.

Das Anerkennungsverfahren für ausländi-
sche Abschlüsse muss reformiert werden, 
sodass geflüchtete Frauen keine Benach-
teiligung erfahren. Die Kostenübernahme 
für die Anerkennung und die Zeugnisbe-
wertung durch die Jobcenter darf nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgelehnt 
werden.

Teilzeitausbildungsplätze sowie Grund-
bildungsangebote für geflüchtete Frauen 
ohne formalen Bildungsabschluss sind 
erforderlich.

Soziale Netzwerke und individuelles Men-
toring sowie Coaching sind entscheidend 
für die Arbeitsmarktintegration und das 
Selbstvertrauen geflüchteter Frauen.

Forderungen:
• Alle Geflüchteten sollen unabhängig 

von ihrem Herkunftsland und ihrem 
Aufenthaltsstatus eine Arbeitserlaubnis 
erhalten sowie Zugang zu den Förder-
möglichkeiten nach dem SGB II und III.

• Abschiebungsverbot für alle Gedulde-
ten, die einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen. 

• Die Anforderungen an die Aufenthalts-
erlaubnis zur Berufsausbildung für aus-
reisepflichtige Ausländer müssen abge-
senkt werden, sodass mehr Gedul-

dete davon profitieren können. Außer-
dem soll auch die Beschäftigungsdul-
dung in eine Aufenthaltserlaubnis über-
führt werden.

• Ein unkomplizierter Spurwechsel, 
wenn Geflüchtete, egal ob sie geduldet 
oder noch im Asylverfahren sind, eine 
Ausbildung absolvieren oder beschäf-
tigt sind. Der Übergang in Aufenthalts-
titel muss erleichtert werden.

• Geduldete, die erfolgreich eine Aus-
bildung absolviert haben, sollen auto-
matisch in eine Aufenthaltserlaubnis 
wechseln. 

• Streichung der Stichtagsregelung des 
§104c AufenthG und eine Verlänge-
rung der Befristung, um eine nachhal-
tige Senkung der Duldungszahlen zu 
ermöglichen.  

• Ein niedrigschwelliger Zugang für alle 
Geflüchteten in Arbeit zu einem pas-
senden Sprachkursangebot, dass die 
Finanzierung der Integrationskurse für 
Frauen, Eltern und Jugendliche weiter-
geführt wird und dass Fahrtkosten für 
Integrationskurse weiterhin erstattet 
werden, um Geflüchteten in ländlichen 
Regionen den Zugang zu Integrations-
kursen zu ermöglichen.

• Geflüchtete sollen zwar schnell in den 
Arbeitsmarkt integriert werden, aber 
gleichzeitig muss es ein auskömmliches 
und bedarfsgerechtes Angebot von 
Qualifizierungen und Spracherwerbs-
möglichkeiten geben.

Magazin des Flüchtlingsrats SH
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„Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebens-

standard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige 
soziale Leistungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, 
im Alter sowie bei anderweitigem Ver-
lust seiner Unterhaltsmittel durch unver-
schuldete Umstände.

2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. 
Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, 
genießen den gleichen sozialen Schutz.“

1. Keine Einschränkung der 
Gesundheitsleistungen für 
Zugewanderte
Die Unterzeichnenden betrachteten mit 
Sorge, dass durch das Gesetz zur Ver-
besserung der Rückführung die einge-
schränkten Leistungen nach §§ 4 und ggf. 
6 AsylbLG nunmehr 36 Monate gewährt 
werden und somit eine Verdoppelung des 
Zeitraumes gegeben ist, bis die sogenann-
ten Analogleistungen erhalten werden 
können. Wie bekannt, decken die Leis-
tungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG 
vom Grundsatz nur die Behandlung von 
akuten Erkrankungen und Schmerzzu-
ständen. Eine angemessene Behandlung 
in dem Umfang wie bei ordentlich Kran-
kenversicherten wird nicht gewährt, mit 
der Folge, dass etliche physische und psy-
chische Erkrankungen nun noch länger als 
bisher unbehandelt bleiben. Dies gilt in 
vielen Fällen auch für Traumafolgen.

2. Bedarfsgerechte psycho- 
soziale Versorgung auch für 
Geflüchtete
Eine gute psychosoziale, psychotherapeu-
tische und gesundheitliche Versorgung 
der Bevölkerung im Allgemeinen, aber 
auch von Geflüchteten im Speziellen ist 
notwendig, um Erkrankungen zu erken-
nen und behandeln zu können, bevor sie 
zu tiefgreifenden Einschränkungen für 
die betroffenen Individuen und die übrige 
Bevölkerung führen. Darum sind auch 
unter Sicherheitsaspekten eine frühzeitige 
Erkennung und adäquate medizinische 
und psychotherapeutische Behandlung 
sowie psychosoziale Beratung geboten.

3. Keine Flüchtlingspolitik, die 
nur auf Abschreckung setzt
Wir Vertreter*innen von Flüchtlingsor-
ganisationen, psychosozialen Zentren, 
Wohlfahrtsverbänden, Beratungsstellen, 
Politik, der Verwaltung und des Gesund-
heitswesens halten eine Flüchtlingspoli-
tik, die mit verringerten Gesundheitsleis-
tungen auf Abschreckung setzt, für unver-
antwortlich. Denn sie verursacht sowohl 
individuelles Leid als auch Langzeitfolgen 
für das Gesundheitssystem. Wir appellie-
ren an die Wahlkreiskandidaten und -kan-
didatinnen der demokratischen Parteien 
zum 21. Deutschen Bundestag sich für 
eine gute medizinische und psychosoziale 
Versorgung gerade von traumatisierten 
Geflüchteten einzusetzen.

Forderungen:
• Verbesserung der medizinischen und 

therapeutischen Situation von Geflüch-
teten
* Abbau von Defiziten in der Sprach-

mittlung und Finanzierung eines 

qualifizierten medizinischen Dol-
metschens von Anfang an

* Ausbau des Angebots an Beratungs-
stellen mit therapeutischer Beglei-
tung in ganz Schleswig-Holstein, 
auch im ländlichen Raum

*  spezifische psychosoziale Ver-
sorgung für Familien, Frauen und 
(kleine) Kinder, ergänzt durch Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung in 
den psychosozialen Zentren

• Verbesserung der Situation in den Auf-
nahmeeinrichtungen und kommunalen

• Gemeinschaftsunterkünften
*  psychologische und psychiatrische, 

speziell kinderpsychologische und 
kinderpsychiatrische Versorgung

*  Zugang zu psychosozialen Bera-
tungsangeboten für alle Geflüchte-
ten

*  Schaffung von Strukturen zur Erken-
nung und Behandlung besonderer 
Versorgungs- und Schutzbedarfe, 
vor allem bei Traumafolgestörungen

• Verbesserung des Kontaktes zwischen 
traumatisierten Geflüchteten und 
Behörden
* Weiterer engagierter Abbau von 

strukturellem Rassismus und Diskri-
minierung in Institutionen

*  psychologisch geschulte Prozessbe-
gleitung für traumatisierte Geflüch-
tete im Behördenkontakt

*  Abschaffung der Abschiebehaft für 
traumatisierte und nicht nachhaltig 
therapierte Patient*innen

• Geflüchtete Trans*-Personen müssen 
Zugang zu Leistungen von gesetzlichen 
Krankenkassen zu bedarfsgerechten 
geschlechtsangleichenden Maßnahmen 
sowie psychosoziale Versorgung - über 
die § 4 und § 6 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes hinaus- erhalten. 

Gesundheitsversorgung

Autor:innen: Dr. Jasmin Röhl-Azazmah, Krystyna Michalski, 
Karl Neuwöhner (Refugio Stiftung Schleswig-Holstein)
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5. Gesundheitsversorgung für 
vulnerable Gruppen und 
traumatisierte Gruppen muss 
sichergestellt sein 
Solange das Asylbewerberleistungsgesetz 
weiter besteht, rufen wir Sie dazu auf, 
sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen 
eines verlängerten Bezugszeitraumes von 
Leistungen nach dem AsylbLG zumindest 
für traumatisierte Geflüchtete und Ange-
hörige vulnerabler Gruppen eine Gesund-
heitsversorgung, die derjenigen der 
Gesamtbevölkerung nicht nachgestellt ist, 
zugänglich wird. Außerdem fordern wir, 
dass die Kosten für qualifizierte Sprach-
mittlung über die gesetzliche Krankenver-
sicherung im SGB V geregelt werden, um 
eine angemessene psychotherapeutische 
und gesundheitliche Versorgung von trau-
matisierten Geflüchteten sicherzustellen.

6. Psychosoziale Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer 
(PSZ) leisten einen wichtigen 
Beitrag zur psychosozialen Un-
terstützung und Therapie von 
traumatisierten, bzw. psychisch 
erkrankten geflüchteten 
Menschen.
Geflüchtete Menschen erleben vor und 
während ihrer oft lebensgefährlichen 
Flucht extreme Belastungssituationen und 
machen vielmals traumatisierende Erfah-
rungen. Aber auch in Deutschland ist für 
viele ihre Lebenswirklichkeit wie etwa 
ein langer Aufenthalt in Flüchtlingsun-
terkünften ohne Privatsphäre und ohne 
klare Zukunftsperspektive sehr belastend 
und kann zu psychischen Erkrankungen 
führen.

Wie bereits oben erwähnt, ist die medizi-
nische und psychosoziale Regelversorgung 
für diese Menschen nach wie vor nicht 
sichergestellt. Die PSZ leisten bundesweit 
mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der psychosozialen und 
therapeutischen Versorgung von traumati-
sierten und psychisch erkrankten geflüch-
teten Menschen und sind darum unver-
zichtbare Akteure im Gesundheitswesen 
vor Ort.

Die PSZ finanzieren sich häufig aus meh-
reren Quellen. Dabei ist die Bundesförde-
rung durch das Bundesprogramm „Bera-
tung und Betreuung ausländischer Flücht-
linge“ eine zentrale Säule in der Finanzie-
rung. Nach Informationen der Bundesar-

beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) und der Bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen 
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 
(BAfF) braucht es derzeit etwa 27 Millio-
nen Euro aus Bundesmitteln, um die PSZ 
flächendeckend weiterführen zu können. 
Im Haushaltsentwurf 2025 ist jedoch eine 
Kürzung um 6 Millionen Euro vorgesehen, 
sodass im o.g. Bundesprogramm nur noch 
7,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen. 
Damit ist sowohl die Versorgung trauma-
tisierter Geflüchteter gefährdet als auch 
die Strukturen der PSZ selbst. Unter dem 
Dach der BAfF sind derzeit 48 Mitglieds-
zentren organisiert.

7. Entlastung von Gesundheits- 
& Sozialsystem durch 
vernünftige Versorgung von 
Anfang an
Wir betrachten die derzeitige Verschie-
bung der flüchtlingspolitischen Debatte in 
die Themenfelder „Abwehr“ und „Aus-
grenzung“ mit großer Sorge und stellen 
fest, dass sie schon jetzt die humanitäre 
Arbeit der Vereine und Verbände gefähr-
det. Langfristig sehen wir unverantwort-
liche Belastungen für das Sozialsystem 
und die psychosoziale und gesundheitli-
che Versorgung. Deshalb fordern wir alle 
Kandidaten für den 21. Deutschen Bun-
destag auf, sich deutlich erkennbar hinter 
die humanitären Belange zu stellen, für 
die wir in unseren verschiedenen Tätig-
keitsfeldern zum Wohl der Gesellschaft 
tätig sind. Gemeinsam mit Ihnen als politi-
sche Mandatsträger*innen wollen wir das 
Gesundheits- und Sozialwesen gestalten 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken.

Forderungen:
• Abschaffung des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes und Versorgung leis-
tungsberechtigter Geflüchteter nach 
dem SGB

• Rücknahme der geplanten Mittelkür-
zung für die Arbeit der PSZ und Erhö-
hung und Verstetigung deren Finanzie-
rung.

• Einbeziehung der Expertise migrations-
gesundheitlicher Fachdienste in eine 
bedarfsgerechte Novellierung der rele-
vanten Rechtslagen und Systeme.
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Thematisiert werden im Folgenden 
die Bedarfe besonders schutzbedürf-
tiger Personengruppen (Frauen, Men-
schen, die allgemein unter den Initialen 
LSBTIQ* zusammengefasst sind, unbe-
gleitete minderjährige Geflüchtete, Men-
schen mit Behinderungen) wie sie gemäß 
der EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) 
sowie weiterer höherrangiger internati-
onaler Abkommen zum Schutz der Men-
schenrechte umgesetzt werden müssen. 
Die Umsetzungsverpflichtung bedeutet, 
dass die EU-Mitgliedsstaaten die jeweils 
besonderen Bedürfnisse dieser vulnera-
blen und von Mehrfachdiskriminierungen 
betroffenen Menschen im Asylverfahren, 
in der Unterbringung und der Rehabilita-
tion sowie bei Integrationsmaßnahmen zu 
berücksichtigen haben.

Besondere Schutzbedürftigkeit der 
Betroffenen ergibt sich aus dem hohen 
Maß an Bedrohung durch Gewalt und 
(Mehrfach-)Diskriminierung und den 
ihnen geltenden rechtlichen Ausschlüssen. 

Allgemeine politische 
Handlungsbedarfe
• Unterbringung und Projekte: Ver-

bindliche Schutzstandards einfor-
dern 
Vorrangigste Forderung ist für diese 
Personengruppe aus unserer Sicht 
der Gewaltschutz in jeglicher Art der 
Unterbringung sowohl auf Landes- als 
auch auf kommunaler Ebene sowie 
für alle Projekte. Es braucht genügend 
Schutzräume bei der Unterbringung 
von geflüchteten Menschen mit Behin-
derung, geflüchteten Frauen, unbe-
gleiteten minderjährigen Geflüchteten, 
LSBTIQ*Geflüchteten und geschlech-
terinklusive Möglichkeiten in den Sani-
täreinrichtungen. Es ist sicherzustel-
len, dass LSBTIQ*Geflüchtete nicht mit 

LSBTIQ*-feindlichen Menschen zusam-
men untergebracht werden.

• Asylverfahrensberatung: Unab-
hängige und geschlechtersensible 
Beratung sicherstellen 
Darüber hinaus wird auch im Zusam-
menhang besonders vulnerabler Perso-
nen der Fortbestand und Ausbau der 
unabhängigen parteilichen Asylverfah-
rensberatung gefordert, die von Nicht-
regierungsorganisationen durchge-
führt wird. Weiterhin sollte die Inan-
spruchnahme der Asylverfahrensbera-
tung dadurch praktikabel und möglich 
werden, dass die Anhörung im Asyl-
verfahren zeitlich deutlich nach hinten 
verschoben wird, insbesondere auch 
im Hinblick auf vulnerable Gruppen, 
damit diese erst einmal „ankommen 
können“, sich orientieren und Hilfs-
angebote sortieren und wahrnehmen 
können. Eine individualisierte Verfah-
rensberatung auch zu geschlechtsspe-
zifischer Verfolgung sollte verpflichtend 
sein, wovon insbesondere auch Frauen 
und LSBTIQ* profitieren können. Alle 
LSBTIQ* Geflüchtete müssen das 
Recht erhalten, in allen Einrichtun-
gen von LSBTIQ*-Fachstellen beraten 
zu werden und an Selbsthilfeprogram-
men /-projekten teilzunehmen. Auch 
in Artikel 60,3 der Istanbul-Konvention 
werden geschlechtersensible Asylver-
fahren eingefordert.

• Abschiebungshaft und Abschie-
bung von vulnerablen Personen 
Beim Thema der Aufenthaltsbeendi-
gung und Abschiebung von vulnerablen 
Personen verweisen wir auf die dies-
bezüglichen Ausführungen im Themen-
feld 2 und betonen hier nur, dass wir 
Abschiebungen vulnerabler Personen 
grundsätzlich ablehnen. 

7.1. Geflüchtete Frauen 
Strukturelle Verbesserungen insbeson-
dere für geflüchtete Frauen müssen über 
folgende Maßnahmen erfolgen:

Einwanderung und Aufenthalt 
im familiären Kontext
Unbürokratisch ermöglicht werden sollte 
grundsätzlich der Nachzug von volljäh-
rigen ledigen Kindern oder Enkeln bzw. 
Großeltern oder auch Geschwistern, 
zumindest dann, wenn es Verpflichtungs-
erklärungen für den Zeitraum von fünf 
Jahren gibt. Bis dato ist nur der Nach-
zug von Mitglieder*innen der Kernfami-
lie möglich, sprich minderjähriger Kinder 
und oder Verpartnerten / Eheleuten. Ein 
zu enger Familienbegriff entspricht nicht 
den Familienvorstellungen von vielen 
zugewanderten Frauen und führt auch zu 
Ungerechtigkeiten dahingehend, dass bei-
spielsweise die unverheirateten und damit 
nicht selten besonders ungeschützten 
19-jährigen und älteren Kinder oder auch 
die Großeltern im Herkunftsland verblei-
ben müssen. 

Beim Ehegattennachzug wird grundsätz-
lich der Nachweis des Deutsch-Sprach-
standniveaus A1 gefordert. In vielen Fällen 
kann dieser Nachweis jedoch nicht von 
den Frauen erbracht werden, weil die 
Umstände im Herkunftsland den erfolg-
reichen Spracherwerb nicht zulassen, bei-
spielsweise, weil es keine oder nur weit-
gehend ungeeignete Sprachkurse gibt, 
diese zu weit entfernt angeboten werden 
oder aber Restriktionen durch Dritte eine 
Teilnahme nicht ermöglichen. Es sollte 
gänzlich auf den A1-nachweis verzich-
tet werden. Nach einem erfolgten Nach-
zug kann die/der Ehepartner*in zu einem 
Integrationskurs im Inland verpflichtet 

Menschen in Situationen 
besonderer Vulnerabilität

Autor*innen: Maren Gag (vormals Netzwerk FLUCHTort Hamburg), Katharina Wulf (Landesverband 
der Frauenberatungsstellen SH), Daniel Lembke-Peters (HAKI e. V.), Dorothee Paulsen (lifeline – Vor-
mundschaftsverein für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge SH e. V.)
Überarbeitung: Christiane Guse, DW SH
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werden. Dies wäre wesentlich einfacher 
umzusetzen und somit praktikabler.

Obwohl die Motivation zum Spracher-
werb vieler eingewanderter Frauen hoch 
ist, ist die Teilnahmequote an den Sprach-
kursen insbesondere von Müttern gering. 
Als ein Grund wurde die mangelnde Aus-
finanzierung der Kinderbetreuung ausge-
macht. Die durch das zuständige Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
aufgestellten Finanzierungsbedingungen 
verlangen einen erheblichen Eigenmit-
telanteil vom Sprachkursträger, der oft 
nicht geleistet werden kann. Die Moti-
vation der Frauen wird im Keim erstickt. 
Die Finanzierungsbedingungen müssen 
auskömmlich mit den Trägern verhandelt 
werden, damit Kinderbetreuung ange-
boten werden kann. Beispielrechnungen 
liegen vor. Unabhängig davon bedarf es 
eines weiteren Ausbaus der Kita-Plätze, 
um allen Kindern die Inanspruchnahme 
eines Betreuungsplatzes zu ermöglichen. 

Umsetzung der Istanbul- 
Konvention
Die Rücknahme der zuvor bestehenden 
Vorbehalte gegen die Istanbul-Konven-
tion durch Deutschland ist zu begrüßen. 
Dennoch ist es noch ein weiter Weg zur 
wirksamen Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention in Deutschland. Insbesondere ist 
es notwendig die Kapazitäten der Frau-
enschutz-Häuser sowie der Frauenbera-
tungsstellen auszubauen und diese aus-
kömmlich zu finanzieren, damit Betrof-
fene von häuslicher Gewalt eine effektive 
Möglichkeit des Schutzes haben. 

Ehegattenunabhängiges 
Aufenthaltsrecht: Ehebestands-
zeit reduzieren
Das ehegattenunabhängige Aufenthalts-
recht, das es auch im Fall einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 a oder § 25 b 
AufenthG gibt, ist vom Grundsatz erst 
möglich nach einem dreijährigen Zusam-
menleben in Deutschland oder aber, 
wenn das Festhalten an der Ehe aufgrund 
einer besonderen Härte nicht zumutbar 
ist. Die Härte kann sowohl in einer wegen 
der aufgelösten ehelichen Lebensgemein-
schaft folgenden Rückkehrverpflichtung 
liegen oder aber auch, wenn die Frau 
Opfer häuslicher Gewalt ist.

Es gibt aber Konstellationen, bei denen 
keine besondere Härte im Sinne des 
Gesetzes vorliegt, die Frauen sich aber 

dennoch von der Ehe lösen möch-
ten, dann aber das Risiko eingehen, mit 
„leeren Händen“ oder als „gescheiterte 
Ehefrau“ in das Herkunftsland – mög-
licherweise in Gefährdungsrisiken – 
zurückkehren zu müssen, ggf. abgescho-
ben zu werden. Die geltende Rechtslage 
bedeutet eine zusätzliche normierte Dis-
kriminierung von Frauen, die Kraft Geset-
zes zur Aufrechterhaltung eines ihnen 
unzumutbaren ehelichen Status Quo 
gezwungen werden. Der Zwang zum 
Durchhalten der Dreijahresfrist ist im 
Ergebnis frauenfeindlich und nicht zumut-
bar. Wenn überhaupt eine Mindestfrist 
zum Zusammenleben gesetzt werden soll, 
ist diese deutlich zu reduzieren. Regel-
mäßig sollte ein eigenständiger Aufenthalt 
gewährt werden, wenn der Lebensun-
terhalt gesichert ist oder eine Bleibeper-
spektiven schaffende Berufs- oder Schul-
ausbildung begonnen oder abgeschlossen 
werden soll.

Wohnsitzregelung: Gewalt-
schutz vor Wohnverpflichtung 
priorisieren
Anerkannte Flüchtlinge unterliegen, ähn-
lich wie Asylsuchende, bisweilen einer 
Wohnverpflichtung. Das Gesetz ermög-
licht eine Aufhebung der Wohnverpflich-
tung zur Vermeidung einer Härte. Zu 
diesen Härten gehört auch häusliche 
Gewalt. In diesem Zusammenhang wäre 
es sinnvoll, wenn es ein zügigeres Verfah-
ren gäbe und nicht erst die Zustimmung 
der Ausländerbehörde eingeholt werden 
muss, in deren Zuständigkeitsbereich die 
Frau umziehen möchte. Hier wäre eine 
Globalzustimmung aller Länder sinnvoll 
oder aber eine Gesetzesänderung dahin-
gehend, dass grundsätzlich die Wohnver-
pflichtung aufgehoben wird und es nicht 
auf die Zustimmung der Ausländerbe-
hörde ankommt, in deren Bereich die 
Frau ziehen möchte.

In Deutschland müssen viele geflüchtete 
und migrierte Frauen, die von Gewalt 
betroffen sind, besondere Hürden über-
winden, um wirksamen Schutz zu erhal-
ten. In dem aktuellen Entwurf des „Geset-
zes für ein verlässliches Hilfesystem 
bei geschlechtsspezifischer und häusli-
cher Gewalt“, der wichtige Verbesserun-
gen des Schutzsystems für Frauen vor-
sieht, werden diese spezifischen Hinder-
nisse jedoch nicht angegangen. Indem 
das Gesetz die besonders prekäre Situa-
tion geflüchteter und migrierter Frauen 
und Kinder und bestehende diskriminie-

rende Zugangshürden ignoriert, wird die 
Chance verpasst, ihre erhöhte Gefähr-
dung zu beenden.

„Die Ungleichbehandlung von gewaltbe-
troffenen Frauen muss dringend korrigiert 
werden! Gerade geflüchtete Frauen und 
Kinder in Asylverfahren leben oft in beson-
ders prekären Situationen und brauchen 
dringend einen besseren Zugang zu Schutz 
vor Gewalt. Das ergibt sich auch aus der 
Istanbul Konvention, die den Staat verpflich-
tet, ausnahmslos alle Frauen vor Gewalt 
zu schützen. Wer in einem Gewalthilfege-
setz versäumt, die Hürden für geflüchtete 
Frauen zu Schutz anzugehen, akzeptiert 
den Zustand ihrer erhöhten Gefährdung“ 
Andrea Kothen, PRO ASYL, 19.12.2024 - 
https://tinyurl.com/2c4v87zc 

Forderungen:
• Regelmäßige Erweiterung des Famili-

enbegriffs über die Kernfamilie hinaus 
beim Familiennachzug.

• Gesetzesnovelle mit dem Ziel, bei 
nachziehenden Frauen auf die A1-Vor-
aussetzung zu verzichten.

• Bundesförderungsprogramm für Kin-
derbetreuungsangebote bei Trägern 
der Sprachförderung.

• Ausbau der Kita-Plätze
• Effektive Umsetzung der Istanbul-Kon-

vention, insbesondere durch Ausbau 
und Finanzierung von Frauenschutz-
Häusern und Frauenberatungsstellen.

• Novelle mit dem Ziel des Verzichts auf 
Ehebestandszeit bei nachgezogenen 
Ehepartner*innen und regelmäßiger 
Erteilung eines ehegattenunabhängigen 
Aufenthaltsrechts.

• Abschaffung des Zustimmungsvor-
behalts der Ausländerbehörde beim 
Zuzug von Frauen nach Trennung vom 
Ehepartner.

• Entwurf des Gewaltschutzgesetzes mit 
Blick auf den Schutz geflüchteter und 
migrierter Frauen anpassen.

https://tinyurl.com/2c4v87zc


20 · Einwanderungspolitischer Runder Tisch Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl 2025

Themenfeld 7

7.2. Menschen, die auf-
grund ihrer geschlecht-
lichen Identität und / 
oder sexuellen 
Orientierung besonders 
gefährdet sind

Geschlechtersensible Beratung 
und Anhörung im Asylverfahren 
sicherstellen
Die Situation von LSBTIQ* mit Fluch-
terfahrungen sind oft von besonderer 
Benachteiligung gekennzeichnet. Diese 
Mehrfachdiskriminierungen hängen oft 
mit den Erfahrungen dieser Personen 
zusammen. Sie kommen aus Ländern, in 
denen Verfolgung wegen ihrer geschlecht-
lichen Identität und / oder ihrer sexuel-
len Orientierung bis hin zur Todesstrafe 
herrscht. Es ist wichtig, diese Erfahrun-
gen insbesondere im Asylverfahren zu 
berücksichtigen, wo diese Erfahrungen 
als Fluchtursache angeben werden müss-
ten. Infolge des auf vorherigen Erfah-
rungen gegründeten Misstrauens gegen-
über staatlichen und weiteren Autoritä-
ten geben LSBTIQ* ihre Fluchtgründe oft 
nicht sofort an. 

Daher braucht es entsprechende persön-
liche sowie Sachkompetenzen im Umgang 
mit LSBTIQ*-Lebenswelten bei den 
Entscheider*innen des BAMF u. a. durch 
entsprechende Weiterbildungen. Entspre-
chendes Fachpersonal muss in allen Etap-
pen des Verfahrens erreichbar sein. Glei-
ches gilt für die Dolmetscher*innen. Denn 
nicht in allen Sprachen und Kulturen ent-
spricht das Verständnis von geschlechtli-
cher und sexueller Vielfalt dem im Westeu-
ropa, so gibt es nicht in allen Sprachen For-
mulierungen für Transgeschlechtlichkeit.

Besondere medizinische und 
psychotherapeutische Bedarfe 
von LSBTIQ* im Zusammen-
hang von Abschiebungen 
berücksichtigen
Sollten Abschiebungen für diese Perso-
nen nicht grundsätzlich verboten werden 
können, gilt es zu berücksichtigen, inwie-
weit im wahrscheinlichen Zielland eine 
medizinische und psychotherapeutische 
Versorgung sichergestellt ist (z. B. für 
Transition, Therapie bei HIV / Aids, u. a.). 

Forderung:
• Novelle des AsylG mit dem Ziel, die 

geschlechtersensible Beratung und 
Anhörung im Asylverfahren verbindlich 
sicherzustellen.

7.3. Unbegleitete 
minderjährige 
Geflüchtete (UMG)

Bleiberechtsregelungen für 
Kinder und junge Volljährige 
ausweiten
Die verkürzten Fristen und erweiterten 
Zugangsmöglichkeiten in den Regelun-
gen der §§ 25 a und b AufenthG sind zu 
begrüßen. Als großes Hemmnis erweist 
sich jedoch die geforderte einjährige Vor-
duldungszeit im § 25 a AufenthG. Dies 
führt in der Praxis dazu, dass junge gut 
integrierte Menschen, die alle Vorausset-
zungen für die Erteilung des Aufenthalts-
titels erfüllen, sich dennoch vor Abschie-
bung fürchten müssen. Ihre weitere Inte-
gration und Teilhabe wird für diesen Zeit-
raum gehemmt und konterkariert damit 
die vorhergehenden Bemühungen und 
Erfolge im Bereich der Integration. 

Forderung:
• Die Vorduldungszeit im § 25a sollte 

abgeschafft werden.

Ausweitung der Personen- 
gruppe bei § 25a AufenthG
§ 25 a AufenthG und die hierin aufgezeig-
ten Möglichkeiten eines Bleiberechtes 
bei einem dreijährigen Schulbesuch grei-
fen nur bei Jugendlichen und Heranwach-
senden, nicht jedoch bei Kindern unter 
14 Jahren. Jedoch kann bei Kindern, die 
jünger als 14 Jahre alt sind und bereits 
drei Jahre eine Schule besuchen, oder in 
einer Kindertageseinrichtung waren und 
anschließend seit mindestens zwei Jahren 
die Schule besuchen, von einer vergleich-
baren Integration ausgegangen werden 
wie bei Jugendlichen, möglicherweise 
sogar einer stärkeren Verwurzelung, 
wenn man den prozentualen Anteil der 
Lebenszeit in Deutschland bedenkt. 

Die Formulierung einer Novelle des § 25 
a AufenthG könnte lauten: „Aufenthalts-
gewährung bei gut integrierten Kindern, 
Jugendlichen und Heranwachsenden. (1) 

Geduldeten unter 26 Jahren soll eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn...“. 
So wären bei § 25 a Kinder und Jugendli-
che bis zur Vollendung des 26. Lebensjah-
res eingeschlossen.

Forderung: 
• § 25 a AufenthG sollte auf die Perso-

nengruppe der unter 14-jährigen aus-
geweitet werden. Von dieser Regelung 
würden nicht nur unbegleitete minder-
jährige Geflüchtete, sondern auch Kinder 
innerhalb von Familien profitieren. 

Erteilungsvoraussetzungen für 
die Ausbildungsaufenthalts- 
erlaubnis nach 
§ 16 g AufenthG verringern
Die oben genannten Instrumente länger-
fristiger Duldungsregelungen und Rege-
lungen für eine Aufenthaltsperspektive bei 
guter Integration können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dennoch grundsätz-
lich ein Spurwechsel vom Aufenthalt aus 
humanitären Gründen in einen Aufenthalt 
zum Zwecke von Ausbildung, Studium 
oder Beschäftigung ermöglicht werden 
muss.

Die neue Ausbildungsaufenthaltserlaubnis 
nach § 16g AufenthG ist hier ein wichtiger 
Schritt.  Jedoch profitieren in der Praxis 
sehr wenig Geduldete von der Einführung 
der Ausbildungs-Aufenthaltserlaubnis. 
Dies liegt an verschiedenen Umständen. 
Zurzeit existieren die Ausbildungsdul-
dung nach § 60c AufenthG und die neue 
Ausbildungs-Aufenthaltserlaubnis nach § 
16g AufenthG parallel nebeneinander, mit 
wenigen Unterschieden in den Erteilungs-
voraussetzungen. Die zwei Hauptprob-
leme bei den Erteilungsvoraussetzungen 
für die Ausbildungs-Aufenthaltserlaub-
nis sind 1) die Voraussetzung, dass der 
Lebensunterhalt gesichert sein muss und 
2) dass es keinen BAföG Anspruch gibt. 
Insbesondere schulische Ausbildungen 
werden dadurch quasi unmöglich. 

Forderungen:
• Die Sperrwirkung des § 10 Abs. 3 Auf-

enthG, der einen Wechsel des Aufent-
haltszweckes nach abgelehntem Asyl-
verfahren verhindert, muss aufgehoben 
werden. 

• Die Beschäftigungsduldung ist in eine 
Aufenthaltserlaubnis umzuwandeln.

• Die Lebensunterhaltssicherung soll als 
Voraussetzung für die Ausbildungsauf-
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enthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG 
gestrichen werden und ein BAföG 
Anspruch geschaffen werden

Fristhemmung durch Mutter-
schutz und Elternzeit für junge 
Frauen, die Kinder erziehen
Junge Mädchen und junge Volljährige, die 
als unbegleitete minderjährige Geflüchtete 
nach Deutschland eingereist sind, minder-
jährig oder sehr jung schwanger werden 
und Kinder erziehen, sollten Erleichte-
rungen bei der Erfüllung der Bedingungen 
von § 25a AufenthG bekommen. 

Junge Mütter können die Integrations-
leistungen nur unter sehr erschwerten 
Bedingungen erfüllen, da sie mit der Kin-
dererziehung voll beansprucht sind. Oft 
fallen für sie sowohl § 25a AufenthG als 
auch Ausbildungsduldung, Beschäftigungs-
duldung und § 25b AufenthG als Aufent-
haltsperspektiven weg, da sie die Voraus-
setzungen in den vorgegebenen Zeiten 
nicht erfüllen können. 

Darüber hinaus müssten durch die Aus-
weitung der Kinderbetreuung der Spra-
cherwerb und Schulbesuch ermöglicht 
werden (s.o.).

Forderung:
• Gesetzesnovelle mit dem Ziel, dass 

die Zeiten des Mutterschutzes und der 
Elternzeit hemmend für den Ablauf 
gesetzlicher Fristen wirken. 

Identitätsklärung
Für als Kinder und Jugendliche unbeglei-
tet Eingereiste ist die Klärung der Identi-
tät innerhalb der ersten Monate, mögli-
cherweise innerhalb des ersten Jahres des 
Aufenthaltes in vielen Fällen faktisch und 
rechtlich gar nicht möglich (fehlende Mit-
wirkung der Eltern und kein weiterer Ver-
wandter im Herkunftsland, etc.).

Bei Kindern und Jugendlichen, die mit 
Familienangehörigen (Erziehungsberech-
tigten oder sonstigen nahen Verwandten, 
wie beispielsweise volljährigen Geschwis-
tern) einreisen, darf die mangelnde Mit-
wirkung der Eltern bei der Klärung der 
Identität, insbesondere aber auch bei der 
Beschaffung eines Nationalpasses kein 
Ausschlussgrund sein, eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25 a AufenthG oder aus 
sonstigen Gründen zu erhalten. Die ent-
sprechende Aufenthaltserlaubnis ist gege-

benenfalls unter dem Vorbehalt zu ertei-
len, dass diese erlischt, wenn nicht inner-
halb von zwei Jahren nach Erreichen der 
Volljährigkeit die entsprechenden Mitwir-
kungshandlungen vorgenommen werden.

Forderung:
• Bei unbegleitet eingereisten Minderjäh-

rigen und bei im Familienverbund ein-
gereiste Minderjährigen ist die gesetz-
liche Frist für die Identitätsklärung auf 
frühestens zwei Jahre nach Volljährig-
keit zu verlängern. 

• Eine Ausnahmeregelung sollte für 
unbegleitete Minderjährige und alle 
jungen Menschen aus Somalia sowie 
die in Deutschland geborenen Kinder 
somalischer Eltern, deren Identität 
nicht geklärt werden konnte, geschaf-
fen werden.

Aufnahme von unbegleiteten 
minderjährigen Geflüchteten 
ausweiten
Die Aufnahme von unbegleiteten minder-
jährigen Geflüchteten aus EU-Mitglied-
staaten und an den EU-Außengrenzen 
sollte bundesweit ausgeweitet werden. 
Darüber hinaus sollten die Kommunen 
über die zusätzliche Aufnahme (über die 
Bundesvorgaben hinaus) von unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen eigen-
mächtig entscheiden können.

Forderung:
• Gesetzesinitiative mit dem Ziel, dass 

Kommunen eigenständig ohne Zustim-
mungsvorbehalt des Bundes minder-
jährige unbegleitete geflüchtete aus 
Staaten der EU-Außengrenze aufneh-
men können.

Familiennachzug zu UMG 
weiterhin ermöglichen
Für UMG mit subsidiärem Schutz gilt, 
anders als für UMG mit GFK Aner-
kennung, dass der Elternnachzug gem. 
§36a AufenthG bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr erfolgt sein muss. Andernfalls 
erlischt das Recht auf Familiennachzug. 
Die Wartezeiten bei den Botschaften, die 
auf Grund ihrer regionalen Zuständigkeit 
schwerpunktmäßig für den Familiennach-
zug zu Geflüchteten, zuständig sind, weit 
mehr als 12 Monate lang. 

In der Praxis wurden daher in der Ver-
gangenheit immer Sondertermine für 

Familienangehörige von UMG mind. ab 6 
Monate vor Volljährigkeit gewährt. Damit 
war es möglich das Recht auf Familien-
nachzug in der Regel noch vor Eintritt der 
Volljährigkeit umzusetzen.

Von dieser Verwaltungspraxis weicht 
das Auswärtige Amt aber seit Novem-
ber 2024 ab. Es wird darauf verwiesen, 
dass nur allein auf Grund der drohenden 
Volljährigkeit keine Sondertermine mehr 
vergeben werden. Dies bedeutet in der 
Praxis, dass die Familienangehörigen von 
UMG in sehr vielen Fällen keine Möglich-
keit mehr haben ihre Visaanträge recht-
zeitig vor Erreichen der Volljährigkeit zu 
stellen. Somit erlischt das Recht auf Fami-
liennachzug auf Grund von zu langen Ver-
waltungswegen. 

Hinzu kommt, dass es keine gesetzliche 
Regelung zum Nachzug von Geschwistern 
gibt. Auch dies führt in der Praxis dazu, 
dass eine Familieneinheit nicht möglich ist, 
da die Eltern sich zwischen einem Zusam-
menleben mit den Kindern im Herkunfts-
land und dem Kind in Deutschland ent-
scheiden müssen.

Für unbegleitete minderjährige Geflüch-
tete ist es aufgrund ihrer Minderjährigkeit 
und als nicht erwerbstätige Schüler*innen 
nicht möglich, den Lebensunterhalt 
und Wohnraum für den Familiennach-
zug sicher zu stellen. Im Rahmen der 
gesetzlichen Regelung zum Nachzug von 
Geschwistern muss daher von diesen Vor-
aussetzungen abgesehen werden, damit 
der Familiennachzug für UMG nicht von 
vornherein unmöglich ist. Der Erlass zum 
Nachzug von minderjährigen, ledigen 
Geschwisterkindern des Landes Schles-
wig-Holstein vom 9.3.2020, sieht dies 
bereits vor, wird aber aktuell aufgrund 
einer Anweisung des Auswärtigen Amtes 
nicht mehr umfassend umgesetzt. Das 
AA hat zuletzt die Auslandsvertretungen 
angewiesen, nicht von der Wohnraumer-
fordernis abzusehen, da dies im Wider-
spruch zu Bundesrecht stehe. Statt konst-
ruktive Lösungen der Länder zu torpedie-
ren, sollte auf Bundesebene eine gesetzli-
che Regelung geschaffen werden, die den 
Geschwisternachzug ermöglicht.

Forderungen:
• Wieder Sondertermine für alle UMG 

mit subsidiärem Schutz mind. 6 
Monate vor eintretender Volljährigkeit 
zu ermöglichen

• Oder alternativ einen Familiennachzug 
auch nach Vollendung des 18. Lebens-
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jahrs (analog zur Regelung für UMG 
mit GFK Anerkennung zu ermöglichen

• Eine gesetzliche Regelung schaffen, die 
den Geschwisternachzug ermöglicht.

• Für den Nachzug von Geschwistern 
ist die gesetzliche Regelung so auszu-
gestalten, dass von den Erteilungsvo-
raussetzungen der Lebensunterhalts-
sicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Auf-
enthG und der Wohnraumerfordernis 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG - wie 
schon beim Elternnachzug - abgesehen 
werden soll. 

Konkrete Maßnahmen für den 
Schutz von Kindern im 
Zusammenhang mit GEAS
Im Zusammenhang mit der häufig nicht 
zweifelsfrei feststellbaren Minderjährig-
keit von jungen Geflüchteten fordern wir 
dringend auch hier besondere Schutz-
maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des „Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems“. Es besteht das große 
Risiko, dass Minderjährige als volljährig 
eingeschätzt werden, und so inhaftiert 
und abgewiesen werden. So kann dieses 
System zu einer massiven Einschränkung 
des Zugangs zum Asylantrag für UMG 
führen.

Forderung:
• Insbesondere junge Mädchen* und 

Frauen*, aber auch männlich gelesene 
Geflüchtete müssen nachhaltig vor 
Übergriffen und Gewalt geschützt und 
dürfen nicht ohne Zugang zum Asyl-
verfahren interniert werden.

• Ein Menschenrechts-Monitoring muss 
eingesetzt werden, das speziell die 
Umsetzung der Rechte vulnerabler 
Personengruppen überwacht.

• Minderjährige, die als volljährig einge-
schätzt werden, müssen Zugang zum 
Widerspruch gegen ihre Altersein-
schätzung und eine erneute, von dafür 
ausgebildetem Personal durchgeführte 
Alterseinschätzung erhalten.

Rücknahme der geänderten 
BAMF-Dienstanweisung
Durch eine geänderte Dienstanweisung 
des BAMF (https://b-umf.de/src/wp-con-
tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-
bamf.pdf) werden nunmehr Dritte, die als 
Erziehungsberechtigte mit den minder-
jährigen gemeinsam einreisen als ausrei-

chende Vertretung im Asylverfahren ange-
sehen. Es wird hier für die Vertretung im 
Asylverfahren keine Bestellung eines Vor-
munds mehr vorgenommen. Jugendbe-
hörden prüfen diese Erziehungsberechti-
gungen jedoch nicht immer mit der gebo-
tenen Sorgfalt und von daher entsteht 
eine Schutzlücke die dringend geschlossen 
werden muss. Darüber hinaus ist als mas-
siver Rückschritt anzusehen, dass diese 
Minderjährigen, die in Begleitung von 
Dritten einreisen, im Rahmen des Asyl-
verfahrens auch von Dublin-Rücküber-
stellungen betroffen sein können. Damit 
ist die Rechtssituation dieser Minderjäh-
rigen sehr verschlechtert worden. Eine 
Erziehungsberechtigung ist nicht gleicher-
maßen verpflichtend für die Angehörigen/
Begleitpersonen, wie eine Bestellung zum 
Vormund, und kann jederzeit niedergelegt 
werden. Es droht hier die Gefahr, dass 
minderjährige Geflüchtete die in Beglei-
tung Dritter einreisen, ohne Vertretung 
im laufenden Asylverfahren oder aber 
auch ohne Vertretung nach einer Dublin-
Rücküberstellung zurückgelassen werden. 

Auch werden die Anhörungen im Asyl-
verfahren bei diesen Minderjährigen laut 
geänderter Dienstanweisung nicht von 
speziell für unbegleitete Minderjährige 
geschulten Sonderbeauftragten durchge-
führt. Auch dies ist eine Verschlechterung 
der Situation dieser Minderjährigen.

Forderungen:
• Die angemessene Vertretung im Asyl-

verfahren muss für alle Kinder und 
Jugendlichen sichergestellt werden. Die 
Minderjährigen, die ohne sorgeberech-
tigtes Elternteil einreisen, müssen von 
Sonderbeauftragten angehört werden.

• Der Schutz von Minderjährigen, die 
in Begleitung Dritter einreisen, muss 
umfassend sichergestellt werden: Keine 
Dublin-Rücküberstellungen, Anhörung 
durch Sonderbeauftragte, sorgfältige 
Prüfung von Erziehungsberechtigten.

• Die geänderte Dienstanweisung des 
BAMF ist zurückzunehmen oder dahin 
gehend wieder abzuändern, dass der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen 
sichergestellt wird.

Gesellschaftliche Teilhabe 
junger Geflüchteter 
sicherstellen!
Gesellschaftliche und politische Teilhabe 
von jungen Geflüchteten ist nur möglich, 
wenn sie umfassenden Zugang zum Bil-

dungssystem erhalten. Gemäß Artikel 
26 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ist das Recht auf Bildung 
ein universelles Menschenrecht. Bildung 
umfasst sowohl formale als auch nonfor-
male Angebote.

Recht auf Regelschulbesuch 
vom ersten Tag bundesweit 
umsetzen
Aufgrund der föderalen Struktur besteht 
in Deutschland keine bundeseinheitli-
che Regelung bezüglich einer Verpflich-
tung zum Schulbesuch. Im Grundgesetz 
ist lediglich der staatliche Erziehungsauf-
trag gemäß Art 7 Abs. 1 GG geregelt. 
Die Ausgestaltung obliegt den jeweiligen 
Bundesländern. Grundsätzlich werden 
geflüchtete Kinder und Jugendliche zwar 
in allen Bundesländern zum Schulbesuch 
verpflichtet, es bestehen jedoch Unter-
schiede, wann die Schulpflicht greift (nach 
dem Verlassen der Erstaufnahme oder 
davor) und wie das Schulrecht (in Lager-
schulprovisorien oder im Regelschulsys-
tem) umgesetzt wird. 

Für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen ist der Besuch einer regulä-
ren Schule mit entsprechender sprachli-
cher Förderung vom ersten Tag an erfor-
derlich. Segregierende Unterrichtsange-
bote in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
ermöglichen keinen Kontakt zu Gleich-
altrigen ohne Fluchtmigrationshinter-
grund, der für die sprachliche und soziale 
Entwicklung und das Ankommen in der 
neuen Umgebung elementar ist.

Einheitlicher Regelungsbedarf besteht 
auch hinsichtlich der Regelung zur Erfül-
lung der Schulpflicht. In einigen Bundes-
ländern ist die Schulpflicht mit dem Errei-
chen der Volljährigkeit erfüllt, sodass die 
Möglichkeit des Erlangens eines Schulab-
schlusses nicht für alle jungen Geflüchte-
ten gewährleistet ist, weil diese nach ihrer 
Ankunft oft mehrere Jahre benötigen, um 
den sprachlichen und unterrichtlichen 
Anforderungen gerecht zu werden. Der 
Zugang zu Bildungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten bestimmt maßgeblich die per-
sönliche Entwicklung und gesellschaftliche 
Teilhabe junger Geflüchteter. 

Der Schulbesuch junger Geflüchte-
ter muss daher auf eine neue Grundlage 
gestellt werden, welche den Zugang zum 
Bildungssystem von Anfang an und auf 
vollumfänglicher Grundlage der gelten-
den Curricula (auch während der Zeit in 
Erstaufnahmeeinrichtungen) gewährleis-

https://b-umf.de/src/wp-con-tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-bamf.pdf
https://b-umf.de/src/wp-con-tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-bamf.pdf
https://b-umf.de/src/wp-con-tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-bamf.pdf
https://b-umf.de/src/wp-con-tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-bamf.pdf
https://b-umf.de/src/wp-con-tent/uploads/2024/07/kommentierung-da-bamf.pdf


Einwanderungspolitischer Runder Tisch Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl 2025 · 23 

Themenfeld 7

tet. Dies gilt es durch ein gut finanzier-
tes Berufsschulprogramm für geflüchtete 
ältere Jugendliche und junge Erwachsene 
zu ergänzen.

Jungen Geflüchteten Teilnahme 
an außerschulischen Bildungs-
angeboten im In- und Ausland 
ermöglichen
Für die Entwicklung in der Jugendphase 
sind nicht nur formale, sondern auch non-
formale und informelle Lerngelegen-
heiten wichtig. In der außerschulischen 
Jugendarbeit können Kinder und Jugendli-
che Gemeinschaft erleben, Freizeit gestal-
ten, sich selbst organisieren und politisch 
aktiv werden. Auf diese Art und Weise 
wird dieser besonders schutzbedürftigen 
Gruppe gesellschaftliche Teilhabe und per-
sönliche Weiterentwicklung ermöglicht. 
Dafür braucht es jedoch einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu den entsprechenden 
Angeboten. Jugendverbände und Jugend-
ringe engagieren sich längst dabei, ihre 
Angebote verstärkt für junge Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen zu 
öffnen. Jugendarbeit und insbesondere 
Jugendverbandsarbeit ist auf langfristiges 
Engagement, Kontinuität und Nachhaltig-
keit ausgerichtet. In der Arbeit mit jungen 
Geflüchteten kann dies ohne einen dauer-
haften Aufenthaltstitel und eine damit ein-
hergehende langfristige Bleibeperspektive 
nicht gewährleistet werden. Insbesondere 
wird die Teilhabe von jungen Menschen 
mit Fluchterfahrungen an Ferienfreizeiten 
maßgeblich durch deren eingeschränkte 
Reiseerlaubnis erschwert. An dieser Stelle 
entstehen erhebliche Hürden für Ange-
bote der Jugendarbeit. Geflüchtete Kinder 
und Jugendliche müssen uneingeschränkt 
und ohne notwendige Einzelfallregelun-
gen an Maßnahmen der Jugendarbeit wie 
z. B. Ferienfreizeiten im In- und Ausland 
teilnehmen können, auch wenn sie erst 
kurze Zeit in Deutschland sind. 

In einer Migrationsgesellschaft ist die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Deshalb muss dieser Themenkomplex 
innerhalb der Bundesregierung und in der 
Exekutive eigenständig verankert werden. 

Forderungen: 
• Recht auf Schulbesuch vom ersten Tag 

an bundesweit umsetzen und ein aus-
kömmlich finanziertes Berufsschulpro-
gramm für geflüchtete ältere Jugendli-
che und junge Erwachsene einrichten.

• Jungen Geflüchteten ohne Dauerauf-
enthalt Teilnahme an außerschulischen 
Bildungsangeboten im In- und Ausland 
ermöglichen.

7.4. Geflüchtete 
Menschen 
mit Behinderung

Teilhabechancen für 
Geflüchtete mit einer 
Behinderung verbessern!
Die Lebenslage von Geflüchteten mit 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Beeinträchtigungen unterliegt u. a. multi-
plen Diskriminierungen, weil der Zugang 
zu Sozialleistungen im Schnittfeld des 
Rehabilitationsrechts sowie gleicherma-
ßen des Asyl- und Aufenthaltsrechts gere-
gelt ist. Bei bestimmten Konstellationen 
bestehen massive Ausschlüsse, die sich 
aus einem bestimmten Aufenthaltspa-
pier, dem Einreisedatum, der Aufenthalts-
dauer oder dem Herkunftsland ergeben. 
Die Anwendung dieser Kriterien steht im 
Widerspruch zu den bestehenden völker-, 
europa- und verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtungen, die vor allem durch die UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 
die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU 
sowie das Grundgesetz festgeschrieben 
sind. Die für Geflüchtete geltenden recht-
lichen Rahmenbedingungen konterka-
rieren zudem die Intention des Bundes-
teilhabegesetzes, mit dem die Selbstbe-
stimmung, Wahlrechte für Menschen mit 
Behinderung sowie die Beratung gestärkt 
werden sollen.

Der Zweite Teilhabebericht der Bundes-
regierung über die Lebenslagen von Men-
schen mit einer Beeinträchtigung hatte 
bereits 2016 auf die besonderen Risiken 
für betroffene Zugewanderte hingewie-
sen und Exklusionsmechanismen benannt. 
Dennoch ist Fakt, dass der Behinderungs-
begriff, der auf der Grundlage der UN-
Behindertenrechtskonvention darauf 
abzielt, eine funktionale Beeinträchti-
gung nicht mehr als Eigenschaft und Defi-
zit einer Person zu begreifen, sondern sie 
im Zusammenspiel mit Kontextfaktoren 
sowie mit den Interessen und Wünschen 
der betroffenen Menschen zu sehen 
ist, bislang für einen hohen Anteil der 
Geflüchteten nicht verwirklicht wird. 

Identifizierung behinderungs-
spezifischer Schutzbedarfe 
und Abbau von Hürden im 
Asylverfahren
Um die unzureichenden Standards zu 
einer systematischen und flächende-
ckenden Identifizierung der besonderen 
Schutz- und Versorgungsbedarfe in den 
Ländern zu verbessern, muss der Bund 
ein qualitätsgesichertes Verfahren unter 
Beteiligung der Selbstvertretungsorgani-
sationen von Menschen mit Behinderun-
gen sowie relevanten Fachverbänden ent-
wickeln, erproben und implementieren. 
Eine gesetzliche Verankerung im AsylG 
sowie ein regelmäßiges Monitoring wäre 
zielführend. Damit asylsuchende Men-
schen mit Behinderung ihre Rechte wahr-
nehmen können, müssen Barrieren im 
Asylverfahren abgebaut werden. Sicher-
zustellen ist: ein barrierefreier Zugang zu 
behördenunabhängiger Verfahrensbera-
tung, genügend Zeit, um eine Identifizie-
rung von Schutz- und Unterstützungsbe-
darfen zu gewährleisten; die Einrichtung 
spezieller Verfahrensgarantien (z. B. bar-
rierefreie Informationen, adressatenge-
rechte sprachliche Kommunikation). Das 
Personal im Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Anhörung, Entscheidungsfin-
dung) ist entsprechend zu schulen. 

Forderung:
• Novelle zum Abbau von normierten 

Benachteiligungen und Implementie-
rung behinderungsspezifischer Schutz-
instrumente im AsylG und im Verwal-
tungsverfahren von Asylsuchenden mit 
Behinderung.

Ausschlüsse beim Zugang zu 
Sozial- und Teilhabeleistungen 
beseitigen
Das Asylbewerberleistungsgesetz und die 
Zugangsregelungen im SGB IX führen zu 
zahlreichen Ausschlüssen von Sozial- und 
Teilhabeleistungen, die medizinische Reha-
bilitation, Pflege, soziale Teilhabe sowie 
Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben 
gewährleisten sollen. Ausschlüsse erfol-
gen u. a. auch deswegen, weil nach dem 
AsylbLG der Erhalt von Leistungen mit 
der Auslegung unbestimmter Rechtsbe-
griffe und Ermessensentscheidungen ver-
bunden ist, die für Willkür und Intranspa-
renz anfällig sind.

Betroffen sind hier insbesondere Per-
sonen im Asylverfahren sowie gedul-
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dete Menschen, die u. a. in den ersten 18 
Monaten ihres Aufenthalts keinen Zugang 
zum Regelsystem (Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkasse und des Trägers der 
Eingliederungshilfe etc.) haben. Um den 
Zugang zu zentralen Grundrechten zu 
gewährleisten, ist es zielführend, das dis-
kriminierende Asylbewerberleistungs-
gesetz abzuschaffen sowie den § 100 im 
SGB IX ersatzlos zu streichen, um Leis-
tungen der Eingliederungshilfe zu gewäh-
ren, indem der Anspruch auf Leistun-
gen vom Aufenthaltstitel und dem voraus-
sichtlich dauerhaften Aufenthalt entkop-
pelt wird. 

Außerdem muss Asylsuchenden der 
Zugang zu Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung offenstehen. Über-
gangsweise müssen zumindest rechtli-
che Justierungen wie folgt vorgenom-
men werden: (1) Statt § 4 AsylbLG sollte 
ein Zugang zu medizinischen Leistun-
gen wie für gesetzlich Krankenversicherte 
erfolgen. (2) Personen, deren Leistungen 
zum Lebensunterhalt nach § 1a AsylbLG 
gekürzt wurden, muss weiterhin Zugang 
zu Leistungen nach § 6 AsylbLG gewährt 
werden. (3) Im AsylbLG muss eine Rege-
lung geschaffen werden, die einen Zugang 
zu Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII zur 
Eingliederungshilfe nach §§ 90 ff SGB IX 
von Anfang an ermöglicht. (4) Die Vor-
aussetzung für die Anerkennung einer 
Schwerbehinderung (§ 2 Abs. 2 SGB IX), 
dass der gewöhnliche Aufenthalt recht-
mäßig im Inland sein muss, ist ersatzlos zu 
streichen.

Forderungen:
• Ersatzlose Streichung des Asylbewer-

berleistungsgesetzes, des § 100 im 
SGB IX und der Voraussetzung des 
gewöhnlichen Aufenthalts im § 2 Abs. 
2 SGB IX.

• Novelle zur Gewährleistung vollen 
Zugangs zur uneingeschränkten 
gesetzlichen Krankenversicherung für 
Geflüchtete mit einer Behinderung.

• Inklusion bei der Teilhabe an Bildung 
und am Arbeitsleben auch für Geflüch-
tete ermöglichen

Dazu bedarf es einer bundesweiten Teil-
habeoffensive im Rahmen der Inklusions-
strategie, um die Bedarfe der Geflüchte-
ten aufzugreifen und die Landschaft der 
Institutionen und ihre rehabilitationsspezi-
fischen Bildungs- und Qualifizierungsange-
bote adressatengerecht auszugestalten. 

D.h.: (1) der Ausbau von flächendecken-
den Angeboten der Sprachförderung, die 
auch Personen mit kognitiven und / oder 
seelischen Behinderungen einschließen; 
insbesondere für diese Teilgruppe gilt es, 
adäquate Kurskonzepte sowie barriere-
freie Didaktik und geeignete Lernmateri-
alen zu entwickeln, zu erproben und zu 
evaluieren sowie das Lehrpersonal mit 
Blick auf sonderpädagogische Förderbe-
darfe zu qualifizieren. Auch die Integrati-
onskurse müssen allen Asylsuchenden und 
Geduldeten, unabhängig vom Herkunfts-
land und dem Duldungsgrund offenste-
hen. 

(2) Die Zugangs- und Diagnoseverfahren 
bei Einmündung in das Reha-System der 
Bundesagentur für Arbeit sind mit Blick 
auf die Passgenauigkeit auf den Prüfstand 
zu stellen, weil die arbeitspsychologischen 
Werkzeuge und Testformate wegen zu 
geringer Deutschkenntnisse der Betrof-
fenen nicht angewandt werden. Zudem 
werden sie mit der Begründung abge-
wiesen, dass die Dauer einer Rehabilita-
tionsmaßnahme die Laufzeit des Aufent-
haltspapiers überschreitet, obwohl eine 
Beschäftigungserlaubnis vorliegt. 

(3) In die Strategien zur Förderung der 
Inklusion und Sensibilisierung bei Wirt-
schaftsbetrieben sollten Geflüchtete expli-
zit einbezogen werden. Gleichwohl sind 
(4) rechtliche Barrieren für asylsuchende 
und geduldete Personen mit einer Behin-
derung im Rahmen der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente im SGB III sowie in der 
Berufsausbildungsförderung abzubauen. 
Gestrichen werden müssten aufenthalts-
rechtliche Ausschlüsse bei der Förderung 
berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-
men (§ 52 Abs. 2 SGB III), der Vorphase 
der Assistierten Ausbildung (§ 75a Abs. 1 
SGB III), der außerbetrieblichen Berufs-
ausbildung (§ 76 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 SGB III) 
sowie der Berufsausbildungsbeihilfe (§ 60 
Abs. 3 SGB III) und im Zugang zu BAföG-
Leistungen (§ 8 BAföG). 

Forderungen:
• Bundesförderungsprogramm für behin-

derungsspezifisch qualifizierte Integra-
tionskurs- und Orientierungskurskon-
zepte und fachlich qualifiziertes Lehr-
personal.

• Zielgruppenspezifische Qualitätsent-
wicklung der Zugangs- und Diagnose-
verfahren bei Einmündung in das Reha-
System der Bundesagentur für Arbeit 
für Geflüchtete mit einer Behinderung.

• Ersatzlose Streichung aufenthaltsrecht-
licher Ausschlüsse bei der Förderung 
berufsvorbereitender Bildungsmaß-
nahmen (§ 52 Abs. 2 SGB III), der Vor-
phase der Assistierten Ausbildung (§ 
75a Abs. 1 SGB III), der außerbetrieb-
lichen Berufsausbildung (§ 76 Abs. 6 S. 
1 Nr. 3 SGB III) sowie der Berufsausbil-
dungsbeihilfe (§ 60 Abs. 3 SGB III) und 
im Zugang zu BAföG-Leistungen (§ 8 
BAföG).
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Migrant*innenorganisationen sind wich-
tige Kräfte von zivilgesellschaftli-
chen Selbstorganisationen in Deutsch-
land. Der Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Mig-
ration (SVR) hat in einer 2020 veröf-
fentlichten Studie herausgefunden, dass 
Migrant*innenorganisationen unterschied-
liche Kompetenzen und Strukturen haben 
und damit in verschiedenen Bereichen 
sehr aktiv sind. Zum Beispiel zeigen sie 
großen Einsatz im Bereich der Pflege kul-
tureller Identitäten und gleichberechtigen 
Teilhabe. Außerdem bilde die Beratung 
und Antidiskriminierungsarbeit der multi-
funktionalen Migrant*innenorganisationen 
fachspezifische Potenziale für die Gesell-
schaft und Politik. 

Das Thema Diskriminie-
rung wird maßgeblich von den 
Migrant*innenorganisationen in die 
öffentliche Debatte und auf die politi-
sche Agenda gebracht. Deshalb müssen 
Migrant*innenorganisationen in der 
Gestaltung einer aktiven Einwanderungs-
gesellschaft miteinbezogen werden.

Auf Bundesebene sollten die 
Migrant*innenorganisationen mehr einge-
bunden werden. Laut der Studie vom SVR 
werden in den Fachgremien und Informa-
tionsketten Migrant*innenorganisationen 
selten angehört, z. B. in den Bereichen 
Soziales, Bildung, Gesundheit, Arbeit. 
Migrant*innenorganisationen stehen dabei 
in einer von ihnen ungewollten, aber fak-
tischen Konkurrenz mit etablierten nicht-
migrantischen Vereinen und Verbänden. 
Damit fehlt regelmäßig die aus der Betrof-
fenenperspektive generierte Expertise für 
diversitätssensible bzw. diskriminierungs-
kritische Strukturen. Andere Formen des 
Engagements, die nicht minder gesell-
schaftlich relevant sind und damit ebenso 
zur gleichberechtigten Teilhabe beitra-
gen, gehen verloren. Eine engere Einbin-

dung führt zu einem erleichterten Zugang 
zu anderen Förderprogrammen als im 
Bereich Antidiskriminierung und Integra-
tion. 

Migrant*innenorganisationen (inkl. Migra
nt*innenjugendorganisationen) brauchen 
nicht zuletzt mit Blick auf klamme Landes-
haushalte finanzielle und strukturelle Bun-
desförderung. In der Beratungsarbeit wird 
immer wieder deutlich, dass die Förder-
antragstellung insbesondere bei kleinen, 
ehrenamtlich aufgestellten Vereinen oder 
nicht formalisierten Gruppen eine Hürde 
ist. Zudem gibt es häufig keinen Zugang 
zu Räumlichkeiten und dem Bedarf an 
Qualifizierung der Akteur*innen kann 
nicht zielführend abgeholfen werden. 
Deshalb sollten die Sonderprogramme 
(House of Resources, Partizipation vor 
Ort) für Migrant*innenorganisationen 
weiterentwickelt und in die Regeförde-
rung transferiert werden. Dabei ist die 
Einbeziehung der bis dato nur defizitär 
versorgten ländlichen Räume essentiell. 

Oben genannte SVR-Studie führt aus, dass 
die Beratungsstrukturen für die Erstin-
tegration von Geflüchteten lediglich im 
Rahmen befristeter Projekte mit kurzen 
Laufzeiten und unter damit großem Ver-
schleiß an Kompetenzen gefördert 
werden. Migrant*innenselbstorganisati
onen verausgaben sich immer wieder in 
kurz getakteten Projektantragstellungen 
und können in dieser Struktur integrati-
onsprozessorientierten  Bedarfen nicht in 
der erforderlichen Weise gerecht werden. 
Deshalb müssen nachhaltige integrations-
politische Strukturen aufgebaut werden, 
damit Teilnehmende langfristig Integrati-
onsprozesse begleitet werden können, z. 
B. im SVR-Bericht zu Arbeitsmarktinte-
gration, Empowerment und Bildungsge-
rechtigkeit (SVR 2020-2, s. 92).

Wahlen gewährleisten eine faire Mitgestal-
tungsmöglichkeit in Demokratien. Des-
halb bleibt die Entkoppelung von Staats-
angehörigkeit und Wahlrecht eine drin-
gende Forderung zur Verbesserung der 
politischen Beteiligung aller Menschen mit 
Migrationsgeschichte. Ansonsten laufen 
Aufforderungen zur politischen Partizi-
pation in Richtung Migrant*innen fehl, 
da von ihnen als allenfalls Zaungäste des 
demokratischen Rechtsstaats eines der 
wichtigsten Instrumente der demokrati-
schen Beteiligung nicht ausgeübt werden 
kann.

Der Mediendienst Integration meldete 
im Mai 2024, dass bei ca. einem Vier-
tel migrantischem Bevölkerungsanteil nur 
11 Prozent der BT-Abgeordneten einen 
Migrationshintergrund hätten. Auch in 
den Bundesbehörden sind Migrant*innen 
unterrepräsentiert. In den Chefetagen 
und auch in den Stufen darunter, fehlen 
die Menschen, die Schwarz, People of 
Color und / oder muslimisch sind oder 
dafür vermeintlich gehalten werden und 
nicht „typische deutsche Namen“ haben. 
Alle zentralen Stellen in Parteien, Behör-
den, Medien, Wissenschaft und Kulturein-
richtungen sind i.d.R. weiß. Zur Durchset-
zung von mehr Diversität und Gleichstel-
lung im Staat ist eine Migrant*innenquote 
unumgänglich.

Forderungen:
• Aktive Einbindung 

Migrant*innenorganisationen in die 
Gestaltung einer aktiven Einwande-
rungsgesellschaft.

• Migrant*innenorganisationen (inkl. Mig
rant*innenjugendselbstorganisationen) 
in Regelstrukturen einbinden und ihre 
Repräsentanz stärken.

• Interkulturelle Öffnung von Behör-
den voranbringen und Tätigkeiten von 

Politische Partizipation und 
gesellschaftliche Teilhabe von 
Migrant*innenorganisationen

Autor*innen: Philip Voßwinckel (Landesjugendring SH); Mitwirkung von Janet Kaiser (Mitglied des RT 
Integration Flensburg), Aydin Candan (Forum für Migrantinnen und Migranten Lübeck).
Überarbeitung: Martin Link, FRSH
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Migrant*innenorganisationen auch jen-
seits vom Themenbereich Integration 
fördern.

• Strukturförderung für 
Migrant*innenorganisationen gezielt 
einsetzen und ausbauen.

• Die Beteiligung an Förderprogrammen 
niedrigschwellig gestalten (z. B. Ver-
ringerung des Eigenmittelanteils, z. B. 
ehrenamtliches Engagement als rech-
nerische Kofinanzierung).

• Einführung eines Wahlrechts für Dritt-
staatenangehörige.

• Einführung eines Bundesweiten Partizi-
pationsgesetzes (Gleichstellung durch 
Quoten im Öffentlichen Dienst).

• Die standardisierte Veröffentlichung 
von Informationen der Bundesregie-
rung mindestens auch in den Spra-
chen der größten neu eingewanderten 
Communities (z.B. Türkisch, Arabisch, 
Farsi, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, 
Rumänisch etc.).

• Schaffung eines Bundesministeriums 
für Diversität, Teilhabe und Migration, 
das zum einen migrantisch besetzt ist 
und zum anderen in enger Partner-
schaft mit Migrant*innenorganisationen 
zusammenarbeitet.

Themenfeld 8
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Rechtlichen Diskriminierungs-
schutz stärken unter Einbin-
dung und Förderung der Zivil-
gesellschaft
Sachstand: Das mittlerweile 18 Jahre alte 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) hat eine gute Grundlage für den 
Ausbau des Antidiskriminierungsrechtes in 
Deutschland geschaffen. Die von Betrof-
fenen und Beratungsstellen registrierte 
Zunahme und Eskalation von Diskriminie-
rungsvorfällen insbesondere in den letz-
ten Jahren, die vor dem Hintergrund einer 
wachsenden gesellschaftlichen Polarisie-
rung und konfliktsteigernden Enthem-
mung in vielen Lebensbereichen zutage 
treten, haben jedoch deutlich gemacht, 
dass es einen Bedarf an erweiterten Dis-
kriminierungstatbeständen und an einer 
Erstreckung der rechtlichen Schutzwir-
kung auf Bereiche gibt, die das AGG 
bisher nicht anspricht.

Um Diskriminierungstatbestände im All-
gemeinen und insbesondere rassistisch 
motivierte Diskriminierungen justiziabel 
zu machen, bedarf es der Überarbeitung 
und Ergänzung entsprechender Rechts-
grundlagen. Insbesondere die dringliche 
Reform des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG), die seit Jahren zu 
den beständigen Forderungen aus Fachöf-
fentlichkeit und engagierter Zivilgesell-
schaft gehört, ist jedoch in der ablaufen-
den Legislaturperiode des Bundestages 
erneut nicht über einen Referentenent-
wurf im Bundesjustizministerium hinaus-
gekommen. Eine beispielsweise am Lan-
des-Antidiskriminierungsgesetz (LADG) 
des Landes Berlin orientierte Erweiterung 
des AGG um Kategorien zum Diskrimi-
nierungsschutz wie u. a. Sprache, Staats-
angehörigkeit, chronische Erkrankung 
und sozialer Status ist nicht absehbar. Eine 
Ausweitung des AGG-Anwendungsberei-

ches auf staatliches Handeln des Bundes 
(wo der Bundesgesetzgeber handeln 
kann) wäre ein wichtiges Signal an alle 
staatlichen Ebenen und könnte auch die 
Länderebene dazu motivieren, in die lan-
desrechtliche Regelungszuständigkeit fal-
lende wichtige Bereiche der öffentlichen 
Verwaltung, wie beispielsweise Schule 
und Landespolizeien, in denen Staat und 
Bürger*innen direkt aufeinandertreffen 
und ein diskriminierungssensibles Verhal-
ten der staatlichen Akteur*innen leider 
nicht immer umstandslos vorausgesetzt 
werden kann, mit der Schaffung eigener 
LADGs nachzuziehen.

Gleichermaßen unverzichtbar ist es, die 
Grundlagen für eine zielführende Bera-
tungs- und Unterstützungsstruktur zu 
regeln. Diskriminierung ist in Deutsch-
land verboten. Und dennoch passiert 
sie alltäglich. Diskriminierungserfahrun-
gen sind Verletzungen der Menschen-
würde und des Gleichbehandlungsge-
bots. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, 
dass alle in Deutschland lebenden Men-
schen ihre diesbezüglichen Rechte kennen 
und wahrnehmen können. Dafür braucht 
es entsprechende Unterstützungsange-
bote. Mit Hilfe der Förderung durch das 
von der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS) aufgelegte Förderpro-
gramm respekt*land ist es zwar seit Mai 
2023 gelungen, dem Ziel näherzukom-
men, eine tragende Säule des demokrati-
schen Miteinanders zu etablieren und von 
Diskriminierung betroffenen Menschen 
in Deutschland den Zugang zu einer pro-
fessionellen Antidiskriminierungsbera-
tung in zivilgesellschaftlicher Trägerschaft 
zu ermöglichen. Dem Bundesprogramm 
respekt*land ist es gelungen, Projekte mit 
einem konkreten regionalen oder über-
regionalen Bezug in allen Bundesländern 
zu initiieren, die an den je spezifischen 
Entwicklungsstand des Beratungsange-

botes anknüpfen und Impulse für ein flä-
chendeckendes und merkmalsübergrei-
fendes Unterstützungsangebot für Betrof-
fene von Diskriminierung liefern. Aber 
mit dem Ende der bisherigen Regierungs-
koalition und dem auf unabsehbare Zeit 
fehlenden Bundeshaushalt für 2025, wird 
die Projektförderung im Rahmen von 
respekt*land bereits nach nur 26 Mona-
ten spätestens zum 30.06.2025 auslau-
fen. Gerade erst etablierte hauptamtliche 
Antidiskriminierungsberatungsstrukturen 
werden ohne stabile Finanzierungsgrund-
lagen wieder wegbrechen und die Unter-
stützung von Diskriminierung Betroffener 
und die Auseinandersetzung mit Diskri-
minierung und die Bekämpfung von Ras-
sismus und menschenfeindlichem Verhal-
tensweisen in weiten Teilen ausschließ-
lich dem engagierten Ehrenamt überant-
wortet.

Forderung:
• Stärkung und Ausweitung des Antidis-

kriminierungsrechtes, insbesondere 
durch eine Reform des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

• Stärkung der ADS des Bundes, insbe-
sondere angemessene finanzielle Aus-
stattung zur sachgerechten Erfüllung 
ihrer Aufgaben unter der Einbezie-
hung von Nichtregierungsorganisatio-
nen in geeigneter Form im Sinne von § 
29 AGG 

• Auflage eines Bundesprogramms zur 
Förderung von Angeboten gegen Dis-
kriminierung und Rassismus.

Antidiskriminierung und Antirassismus

Autor: Stefan Wickmann, Antidiskriminierungsverband SH
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Verabschiedung eines sog. De-
mokratiefördergesetzes unter 
Einbindung und Förderung der 
Zivilgesellschaft 
Rechtsextreme Ideologie und zugehörige 
Narrative finden in der deutschen Gesell-
schaft und bisweilen auch in deutschen 
Parlamenten zunehmend Verbreitung. 
Laut aktueller Erhebung der Mitte-Studie 
(2023) verfügt bereits ein nicht unerheb-
licher Teil von 8% der deutschen Bevöl-
kerung über ein geschlossen rechtsext-
remes Weltbild - Tendenz steigend. Auch 
im Alltag begegnen uns immer wieder 
rechtsextreme und menschenfeindliche 
Äußerungen. Angesichts des Anwach-
sens von menschenfeindlichen Haltun-
gen und demokratiefeindlichen Bestre-
bungen bis in die Mitte der Gesellschaft 
wird zunehmend deutlich, dass zu den 
Themen Rechtsextremismus, Menschen-
feindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, 
Islam-Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, 
Antifeminismus sowie Homosexuellen- 
und Transfeindlichkeit in die Expertise der 
zivilgesellschaftlichen Träger, Projekte und 
Netzwerke investiert werden muss. 

Professionelle zivilgesellschaftliche Arbeit 
in diesen Themenfeldern sowie Ange-
bote zur Demokratieförderung brau-
chen Verlässlichkeit und eine Verstetigung 
der Arbeit durch eine materiell-rechtli-
che Grundlage, weg von der befristeten 
Projektförderung hin zu einer gesetzlich 
abgesicherten Planungssicherheit.

Forderungen: 
• Entsprechende Programme durch ein 

Demokratiefördergesetz unter dauer-
hafter Einbindung der Zivilgesellschaft 
auf eine materiell-rechtliche Grundlage 
stellen.

• Ein Demokratiefördergesetz ohne Ext-
remismuskonstrukt schaffen.

• Rassismus, Rassismuskritik und gesamt-
gesellschaftliche Herausforderungen 
als Perspektive bedenken und entspre-
chend bundespolitisch querschnittthe-
matisch verankern.

Bedingungsloses Aufenthalts-
recht für Betroffene rassisti-
scher, antisemitischer und an-
derer rechter Gewalttaten
Seit Jahren registrieren Melde-, Informa-
tions- und Beratungsstellen in ansteigen-
der Zahl rassistische, antisemitische sowie 

andere rechts motivierte Gewalttaten. 
Rassismus war das bei weitem häufigste 
Tatmotiv. Die Mehrzahl aller Angriffe war 
rassistisch motiviert und richtete sich 
überwiegend gegen Menschen mit Mig-
rations- oder Fluchterfahrung. Regelmä-
ßig sind die Betroffenenberatungsstel-
len in ihrer Praxis damit konfrontiert, 
dass Betroffene von rassistisch motivier-
ten Gewalttaten ohne gesicherten Aufent-
haltstitel kaum in der Lage sind, die lang-
fristigen Folgen der erlebten Angriffser-
fahrungen zu verarbeiten und zu biogra-
phisieren. Eine gesetzliche Regelung zur 
Gewährung eines sicheren Aufenthaltssta-
tus ist dringend erforderlich. 

Der deutsche Staat muss sich klar gegen 
rassistisches Gedankengut positionie-
ren und sich solidarisch schützend vor die 
Betroffenen stellen. Dies ist auch als eine 
Form der „Entschädigung“ zu sehen für 
einen mangelnden effektiven Schutz vor 
rassistischer Gewalt und für gesellschaft-
liche, politische und staatliche Versäum-
nisse in Bezug auf die Bekämpfung von 
Rassismus und rechter Gewalt in der Bun-
desrepublik. Vor diesem Hintergrund for-
dern wir eine Erweiterung des Aufent-
haltsgesetzes. 

Forderung:
• Gesetz zur Gewährleistung eines 

bedingungslosen Aufenthaltsrechts für 
von rassistischer, antisemitischer und 
anderen rechten Gewalttaten Betrof-
fene.

Sensibilisierung von Polizei, 
Zoll und weiteren 
Bundesbehörden
Die Lebenswelten von Geflüchteten und 
Menschen mit tatsächlichen oder ange-
nommenen Migrationserfahrungen sind 
äußerst heterogen. Neben der Vielfalt bei 
antizipierten und tatsächlichen Herkunfts-
ländern gibt es, wie in der Gesellschaft 
insgesamt, unterschiedliche Eigenschaften 
bei der körperlichen Verfassung, Religion 
/ Weltanschauung, geschlechtlichen Iden-
tität, sexuellen Orientierung, materiellen 
und immateriellen Ressourcen usw. 

Es braucht für die Mitarbeitenden der 
Bundesbehörden entsprechende ver-
pflichtende Weiterbildungen, um mit 
der Vielfalt der Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung umgehen zu können. 
Gerade in den Bereichen von Ordnungs-
behörden auf Bundesebene ist ein trans-
parentes Wissen darüber unerlässlich, mit 

welchen Einstellungen die Beamt*innen 
und Angestellten in der Bundespolizei, 
beim Zoll etc. tätig sind. Denn es ist nicht 
hinnehmbar, wenn z. B. People of Color 
(PoC) oder Menschen mit einer (ange-
nommenen) muslimischen Religionszu-
gehörigkeit davon berichten, übermäßig 
oft kontrolliert zu werden. Entsprechen-
des Monitoring von unabhängiger Seite 
und diversitätssensibilisierende Maßnah-
men gegen gruppenspezifische Menschen-
feindlichkeiten unterstützen auch alle 
Beamt*innen und Angestellten, die hier 
bereits sensibel und unvoreingenommen 
agieren.

Forderung:
• Auflage eines Bundesprogramms zur 

antirassistischen Sensibilisierung von 
Bediensteten bei Polizei, Zoll und wei-
teren Bundesbehörden.

Zum Begriff „Rasse“ im 
Grundgesetz und zu diskrimi-
nierenden kategorisierenden 
Zuschreibungen
Nach der auf politischer, zivilgesellschaftli-
cher und wissenschaftlicher Ebene erfolg-
ten langjährigen Befassung mit der Frage, 
ob der Begriff „Rasse“ aus Gesetzestex-
ten, namentlich auch dem Grundgesetz 
gestrichen werden sollte, ist eine Umset-
zung der gewonnenen Erkenntnisse in 
die Formulierung von allen relevanten 
Rechtstexten erneut anzumahnen. 

Der Begriff entbehrt einer wissenschaft-
lichen Grundlage und seine Verwendung 
ist historisch überholt. Gleichwohl birgt 
das Streichen des Begriffs aus bestehen-
den Gesetzestexten die Gefahr, die Ausei-
nandersetzung mit dem Begriff und seinen 
historischen Belastungen zu verkürzen. 

In der Argumentation seriöser 
Gegner*innen einer Streichung wird 
darauf hingewiesen, dass der Begriff, 
obgleich er keinen Sachbezug hat, eine 
Funktion erfüllt, die insbesondere für die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftli-
chem Rassismus relevant ist. Die poli-
tische Debatte um die Streichung oder 
„Ersetzung“ des Begriffs birgt zudem die 
Gefahr, zu einer Stellvertreterhandlung 
und einem vermeintlich einfachen Erfolg 
zu werden. 

Weiterreichende kategorisierende Fremd-
bezeichnungen wie der im Integrations- 
und Teilhabegesetz für Schleswig-Hol-
stein verwendete Begriff „Menschen mit 
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Migrationshintergrund“ werden in dieser 
Debatte nicht infrage gestellt oder proble-
matisiert. Der Wunsch, die Rasse aus dem 
Gesetz zu streichen und die verstärkte 
Anwendung des Begriffes „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ schafft aus statis-
tischen und rechtlichen Gründen mehr 
Schwierigkeiten bei der Erfassung und 
Bekämpfung von Rassismus. So schreibt 
Cengiz Barkanzman 2011, „Das Argu-
ment ‚Rasse‘ existiere nicht, daher ist es 
als Rechtsbegriff untauglich“ und ist rassis-
mustheoretisch schlicht nicht vertretbar 
sowie rechtsmethodisch mangelhaft“.

Unter Betroffenen und 
Interessenvertreter*innen besteht Unei-
nigkeit über die Streichung oder den 
Erhalt des Rassebegriffs in Gesetzestex-
ten. Die Debatte um eine Streichung des 
Begriffs „Rasse“ aus Gesetzestexten sollte 
nur nachrangig eine politische sein und 
vordergründig in den Fachbereich verlegt 
werden. Politiker*innen sollten sich indes 
dafür einsetzen, dass fremdkategorisie-
rende Begriffe aufgegeben werden, die 
individuelle Werdegänge nicht genügend 
berücksichtigen und zu Stigmatisierun-
gen führen können. Insbesondere sollten 
Politiker*innen entsprechende Begriffe 
nicht zur Grundlage politischen Handelns 
und neuer Gesetze machen. Des Wei-
teren ist die fortgesetzte Verwendung 
des Begriffs „Person mit Migrationshin-
tergrund“ als Ersatz für „nicht-deutscher 
ethnischer Hintergrund“ oder „People of 
Color“ eine Debatte, die auf der politi-
schen Ebene vertieft werden sollte. Eine 
Ersetzung des Wortes „Rasse“ auf jegli-
cher gesetzlicher Ebene sollte auch eine 
Re-Kategorisierung oder ein Verfahren 
zur Erhebung von Daten über die ethni-
schen Minderheiten bzw. PoC als Mittel 
zur Bekämpfung von Rassismus beinhal-
ten.

Dass spätestens mit der anstehenden 
AGG-Reform der dort verwendete unsäg-
liche Begriff „Rasse“ durch eine geänderte 
Formulierung, wie etwa „Diskriminierung 
aufgrund rassistischer Zuschreibungen“, 
ersetzt werden sollte, ist längst überfällig 
und stellt klar, dass es um Rassismus (der 
sich des fatalen biologistischen Konstrukts 
der menschlichen Rassen bedient) geht, 
der entschieden bekämpft werden muss. 
Der Kampf gegen Rassismus (mit dem 
rechtlichen Instrument AGG) muss end-
lich auch in einer Abkehr von einem über-
kommenen juristischen Sprachgebrauch 
zum Ausdruck kommen
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Push-Backs an europäischen 
Außengrenzen 
Die anhaltenden völkerrechtswidri-
gen und gewaltsamen Zurückweisun-
gen Schutzsuchender an Europas Land- 
und Seegrenzen sind gut dokumen-
tiert. Das Grenzmanagement der EU 
setzt mittlerweile substanziell auf Push-
Backs, um Menschen, die schon europä-
ischen Boden unter ihren Füßen haben 
und damit berechtigt sind einen Asylan-
trag zustellen, gezielt zurückzudrängen. 
Auch die europäisch finanzierte Grenz-
schutzagentur Frontex ist in illegale Push-
Backs verwickelt und verletzt Menschen-
rechte, indem sie andere Grenzschutz-
behörden durch Informationsweitergabe 
und Nicht-Einschreiten unterstützt oder 
es versäumt, mitangesehene Push-Backs 
zu melden. Trotz bestehender Ermittlun-
gen und einem Untersuchungsausschuss 
gegen Frontex werden die Kompetenzen 
und Einsatzbereiche der European Border 
and Coast Guard Agency laufend erwei-
tert. Unter anderem soll Frontex zukünf-
tig auch für Rückführungen aus EU Staa-
ten verantwortlich sein.

Forderungen:
• Abschaffung von Frontex, es sei denn 

das ursprüngliche Ziel der effektiven 
Seenotrettung wird wieder aufgenom-
men. 

• Stattgefundenen Push-backs aufklä-
ren und sofortige Beendigung dieser 
völkerrechtswidrigen Praxis! Konse-
quenzen für Frontex bei nachweisli-
chen Verstößen gegen Menschenrechte 
Geflüchteter und das eigene Mandat

• Keine Involvierung von Frontex in die 
innereuropäische und deutsche Grenz- 
und Asylangelegenheiten. 

• Keine deutsche Beteiligung an Fron-
tex. Keine deutsche Unterstützung für 
den Grenzschutz von Staaten, wenn 
im entsprechenden Land Push-Backs 
durchgeführt werden.

• Einsatz für eine stärkere Transparenz 
von Grenzschutz auf europäischer 
Ebene mit dem Ziel, unabhängige Kon-
trolle über Frontex-Aktivitäten und 
den Grenzschutz in anderen EU-Mit-
gliedstaaten sowie die Einhaltung von 
Menschenrechten an den Grenzen zu 
erreichen.

• Einsatz für die Schaffung eines effekti-
ven Monitoringmechanismus auf EU-
Ebene.

• Was in anderen EU-Staaten zur Siche-
rung der Grenzen unternommen wird, 
geht auch Deutschland an. Einsatz für 
menschenwürdige Bedingungen, gegen 
Gewalt, gegen Schießereien und gegen 
Gewalt an den Außengrenzen.

Lagerwesen und GEAS
Die humanitäre Katastrophe in Flücht-
lingslagern an den EU-Außengrenzen 
ist seit vielen Jahren bekannt. In Grie-
chenland ist sie unter anderem Folge 
des EU-Türkei-Deals und äußert sich in 
den bekannten desaströsen Bedingun-
gen sowohl für Asylbewerber*innen als 
auch für als schutzberechtigt anerkannte 
Menschen. In einigen EU Staaten sind die 
Zustände so schlecht, das Dublin Rück-
führungen ausgesetzt sind, da Rückführun-
gen aus humanitären Gründen nicht ver-
tretbar sind. Diese Zustände werden sich 
auch durch die Umsetzung des Gemein-
samen Europäischen Asylsystems (GEAS) 
nicht ändern. 

Diese Situation an den Außengrenzen der 
EU ist Ausdruck einer Abschreckungsstra-
tegie und wesentlich durch das fehlerhafte 

europäische Verteilungssystem bedingt. 
Das System belastet zum einen die Staa-
ten an den EU-Außengrenzen unverhält-
nismäßig, zum anderen führt es zu einem 
erheblichen Schaden für die Betroffenen, 
zu erschwerten Zugängen zum Asylver-
fahren und insgesamt zu einem niedrigen 
Schutzstandard in der EU. Die geplante 
GEAS Reform untermauert und verstetigt 
das vorhandene Lagerwesen und wird in 
dieser Hinsicht keine Verbesserung brin-
gen. Leider wurde es verpasst die Dublin 
Verordnung grundlegend zu verändern, 
sodass die ungleiche Belastung der Staa-
ten weiterhin besteht. Dass der geplante 
Solidaritätsmechanismus funktioniert und 
die ggf. zu leistende Ausgleichzahlun-
gen dem entgegenwirken, ist angesichts 
der bisherigen Debatten und der klaren 
Weigerungen einzelner Staaten unwahr-
scheinlich. 

Die geplanten geschlossenen Lager an den 
Außengrenzen der EU führen zu einer 
faktischen Inhaftierung von Asylsuchenden 
und verletzen mit der Freiheitsentziehung 
ganzer Familien nicht nur Grund- und 
Menschenrechte, sondern auch Kinder-
rechte. Damit wird es verpasst vulnera-
ble Gruppen hinreichend zu schützen und 
das Risiko der Retraumatisierung billigend 
in Kauf genommen. Die Closed Cont-
rolled Access Center auf den griechischen 
Inseln werden als Modellprojekt für die 
GEAS-Lager gehandelt. Sie lindern zwar 
die sanitäre Notlage und stellen bspw. 
feste Wohncontainer zur Verfügung, aller-
dings ähneln sie mit doppelten Zäunen, 
samt Stacheldraht und einer ständigen 
und umfassenden Videoüberwachung des 
gesamten Lagers eher Hochsicherheitsge-
fängnissen.

Durch Schnellverfahren wird das indivi-
duelle Recht auf Asyl gefährdet und es 
besteht die dringende Gefahr pauscha-

Bundespolitische Handlungsbedarfe 
zur Verbesserung der Situation an den 
Außengrenzen Europas

Autorin: Leonie Melk, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein
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ler Ablehnungen bei Staatsangehörigen 
aus Staaten mit geringen Schutzquoten. 
Hier besteht die dringende Gefahr einer 
selbsterfüllenden Prophezeiung. Genau-
ere Informationen und Forderungen zu 
den Auswirkungen auf den Zugang zu Asyl 
finden sich in Themenfeld 1.

Forderungen:
• Faire und sorgfältige Asylverfahren und 

angemessene Unterbringung
• Der Zugang zu den Untergebrach-

ten muss für Sozialdienste, Asylverfah-
rensberatung und Rechtsberater*innen 
gegeben sein. Ein bedingungsloses 
Recht auf Unterstützung durch diese 
Dienste muss garantiert sein.

• Eine Monitoring-Stelle muss eingerich-
tet werden und Zugang zu den Ein-
richtungen erhalten, um die Einhaltung 
der Standards kontinuierlich zu über-
prüfen. Diese muss aus externem und 
der Behörde nicht zugehörigem Perso-
nal bestehen. Die Berichte der Moni-
toring Stelle müssen öffentlich zugäng-
lich sein. 

• Vulnerable Gruppen identifizieren und 
schützen. Für sie dürfen keine Schnell-
verfahren gelten und eine bedürfnisori-
entierte Unterbringung muss gewähr-
leistet sein.

• Keine neuen sicheren Drittstaaten, 
keine Ausweitung des Konzepts der 
sicheren Herkunftsstaaten

Legale Fluchtwege statt 
vorgelagertem Grenzschutz
In den letzten 10 Jahren wurden Staa-
ten wie Tunesien, Libyen, Niger, Liba-
non, die Türkei und andere noch stärker 
in den europäischen Grenzschutz invol-
viert. Statt Grenzzugänge zu ermöglichen 
und Schutzsuchenden die Möglichkeit 
zur Beantragung von Asyl zu geben, wird 
Ihnen der Zutritt auf europäischen Boden 
und damit die Möglichkeit hier um Asyl zu 
bitten verwehrt. 

Diese Externalisierungsstrategie, die u.a. 
durch Pull-Backs verhindern soll, dass es 
überhaupt zu unzulässigen Zurückwei-
sungen kommt, führt seit Jahren zu men-
schenfeindlichen Bedingungen und dem 
Tod zahlloser Menschen. Die geschlos-
senen Grenzen und versperrten Wege 
zwingen Menschen auf noch gefährlichere 
Fluchtrouten wie die Atlantikroute oder 
den Weg durch die Sahara. 

So war das vergangene Jahr 2023 das töd-
lichste seit Beginn der Aufzeichnungen im 
Jahr 2014 und die Berichte über gewalt-
same Pull-backs, Schüsse auf Geflüch-
tete auf offenem Meer, Schießerlaubnis in 
Polen, Menschenhandel, Sklaverei, Ver-
durstende und Ertrinkende reißen nicht 
ab.

Trotz des Wissens um solche Zustände 
und Gefahren fördern Deutschland und 
die EU weiterhin die Auslagerung des 
Grenzschutzes. Damit wird nicht nur die 
Sicherung der Grenzen ausgelagert, son-
dern auch die Verantwortung für ent-
stehende Menschenrechtsverletzun-
gen. Gleichzeitig machen sich Europa und 
Deutschland verletzbar und erpressbar, 
da den teilweise autoritär Herrschenden 
der entsprechenden Länder eine große 
Macht zugestanden wird, wie sich insbe-
sondere im Fall der Türkei zeigt. 

Die Unterstützung durch externe Akteure 
führt dazu, dass das Sterben in immer 
größerer Entfernung von den europä-
ischen Außengrenzen stattfindet, dort 
aber weiterhin verursacht wird. Zusam-
men mit der Behinderung der zivilen See-
notrettung führen diese Maßnahmen 
dazu, dass Flucht bis zur letzten Etappe 
lebensgefährlich bleibt.

Fehlende legale Möglichkeiten legal nach 
Europa zu gelangen, zwingen Flüchtende, 
auf illegale und riskante Fluchtwege aus-
zuweichen. Stattdessen bedarf es lega-
ler Fluchtwege, um Flüchtende vor den 
tödlichen Bedingungen auf den derzeit 
bekannten Routen zu schützen, sie vor 
Menschenhandel zu bewahren sowie die 
teuren Dienste krimineller Schlepper 
überflüssig zu machen. 

Forderungen:
• Schaffung sicherer Fluchtrouten in 

eigener Initiative und Einsatz für ihre 
Schaffung auf europäischer Ebene.

• Vermehrte und erleichterte Visaver-
gabe im Heimatland.

• Vermehrte Einrichtung von Aufnahme-
programmen.

• Ächtung der Kriminalisierung und 
Behinderung von ziviler Seenotrettung 

• Von schleswig-holsteinischen Abge-
ordneten erwarten wir, dass sie sich 
im Bundestag dafür einsetzen, dass 
der im Bundesland eingeschlagenen 
Weg der humanitären Aufnahme durch 
(Landes-)Aufnahmeprogramme ausge-
baut wird.

Externalisierung von 
Asylverfahren
Die verschärfte Idee, nicht nur den 
Grenzschutz, sondern die Statusfeststel-
lung von Geflüchteten (also das Asylver-
fahren) oder gleich die gesamte Schutz-
verantwortung auszulagern zeigte sich im 
UK-Ruanda-Deal und seit dessen Stopp im 
italienisch-albanischen Modell. Diese Idee 
wurde seitdem erschreckend ernst als 
neues Modell für Asylverfahren bezeich-
net. Seit der Eröffnung des italienischen 
Lagers in Albanien Anfang Oktober 2024 
wurden jedoch nur 25 Menschen dort 
untergebracht, die längstens 48 h dort-
blieben, da ihre Unterbringung im alba-
nischen Lager von italienischen Gerich-
ten als rechtswidrig befunden wurde. Das 
eingeflogene Personal hat das Lager mitt-
lerweile wieder verlassen und das millio-
nenschwere Lager steht derzeit leer. Das 
Beispiel zeigt, dass die Idee der externa-
lisierten Asylpolitik aufgrund humanitärer 
Verantwortung, der europäischen Gesetz-
gebung und den Menschenrechten, die 
unsere staatliche Grundordnung ausma-
chen zum Scheitern verurteilt ist. 

Die zukünftige Regierung der Bundesre-
publik muss dringend verhindern den glei-
chen Fehler zu begehen und Millionen 
von Euro in angebliche Lösungen zu ste-
cken die rechtlich, praktisch und humani-
tär nicht haltbar sind. Stattdessen müssen 
echte Lösungen gefunden werden, die das 
Recht auf Asyl schützen, Menschen unter 
menschenwürdigen Bedingungen auf-
nehmen und ihnen die Möglichkeit zum 
Ankommen geben.

Forderungen: 
• Keine Externalisierung von Asylverfah-

ren. Faire und sorgfältige Asylverfahren 
in Deutschland, bei geeigneter Unter-
bringung.

• Vollständige Umsetzung der Genfer 
Flüchtlingskonvention und Einhaltung 
der Grund-& Menschenrechts-Charta.

• Lösungen vor Ort statt Auslagern von 
Verantwortung.

• Bekämpfung von Fluchtursachen statt 
Bekämpfung von Flüchtenden.
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Europäische staatliche Seenot-
rettung für Geflüchtete
Deutschland muss sich für eine europä-
ische staatliche Seenotrettung einset-
zen, die den klaren Auftrag hat, mög-
lichst vielen Menschen im Mittelmeer das 
Leben zu retten. Die humanitären Orga-
nisationen sind nur Lückenfüller. Es ist 
Aufgabe der EU-Mitgliedsstaaten, Seenot-
rettung zu betreiben. 

Forderung: 
• Schaffung einer europäischen staatli-

chen Seenotrettung

Legale Fluchtwege – 
humanitäre Visa
Niemand soll erst auf ein völlig untaugli-
ches Boot steigen müssen, um Schutz zu 
finden. Wir brauchen legale und sichere 
Fluchtwege für flüchtende Menschen. 
Humanitäre Visa wären ein sinnvoller 
Anfang, um die gefährliche Flucht über 
Land und See zu verhindern. 

Forderung: 
• Schaffung sicherer Fluchtrouten

Abschaffung der Lager – 
kommunale Aufnahme fördern
Viele Lager in EU-Mitgliedsstaaten erfül-
len keine menschenrechtlichen Mindest-
standards. Menschen leben in diesen 
Lagern unter unmenschlichen Bedingun-
gen, werden krank und sterben aufgrund 
der Zustände dort. Die EU-Mitgliedsstaa-
ten müssen endlich gemeinsam solidarisch 
handeln und flüchtende Menschen aufneh-
men. Hunderte aufnahmebereite Kom-
munen und Städte haben sich als Sichere 
Häfen bereit erklärt, Menschen auf der 
Flucht Schutz zu bieten. In Deutschland 

sollen sich hierfür nicht nur einzelne Kom-
munen einsetzen. Es braucht Maßnahmen 
auf Bundesebene, die sich gegen solch 
menschenunwürdige Unterbringung ein-
setzen. 

Forderung: 
• Evakuierung von geflüchteten Men-

schen aus Lagern ohne menschen-
rechtliche Mindeststandards

Keine Kollaboration mit Libyen
Die EU-Mitgliedsstaaten, und damit auch 
Deutschland, finanzieren und unterstüt-
zen die sogenannte libysche Küstenwa-
che, damit diese Menschen auf dem Mit-
telmeer abfängt und zurück in das Bür-
gerkriegsland Libyen bringt. Diese men-
schenverachtende Praxis muss been-
det werden. Libyen ist kein sicherer Ort! 
Deutschland muss sich gegen klar gegen 
eine Unterstützung und Finanzierung 
dieser Praxis positionieren.

Forderung: 
• Beendigung der Unterstützung für die 

sogenannte lybische Küstenwache

Schluss mit der Kriminalisie-
rung humanitärer Nothilfe
Die zivile Seenotrettung darf nicht krimi-
nalisiert werden. Anstatt gegen die huma-
nitären Organisationen zu arbeiten, brau-
chen wir den ausdrücklichen Schutz, um 
weiter Menschenrechte überwachen und 
durchsetzen zu können.

Forderung: 
• Unterstützung der humanitären Orga-

nisationen

Gegen Waffenexporte und 
neokoloniale Ausbeutung
Millionen von Menschen werden jähr-
lich aufgrund verschiedener Ursachen 
aus ihren Heimatländern vertrieben. Um 
diese Vertreibungen zu beenden, ist es 
dringend nötig, Fluchtursachen in Koope-
ration mit den Herkunftsländern aktiv zu 
bekämpfen. Dazu gehört, dass keine wei-
teren Fluchtursachen geschaffen werden; 
zum Beispiel durch direkte oder indirekte 
Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder 
die wirtschaftliche Ausbeutung aufbauend 
auf kolonialen Strukturen.

Forderung: 
• Aktive Bekämpfung von Fluchtursachen

Asyl ist Menschenrecht
Asylverfahren müssen umfassend, fair, 
zügig, vernünftig, angemessen und human 
durchgeführt werden, unter Berücksichti-
gung des Schutzes und der Einhaltung der 
Menschenrechte.

Forderung: 
• Faire Asylverfahren

Aufarbeitung der 
Frontex-Praxis
Seit Jahren existieren Vorwürfe gegen-
über Frontex, schwere Menschenrechts-
verletzungen bei ihren Einsätzen began-
gen zu haben. Die EU muss diese Vor-
würfe unabhängig untersuchen lassen und 
Konsequenzen aus den Ergebnissen der 
Untersuchung ziehen. Deutschland muss 
sich hierbei für die Rechte von Menschen 
auf der Flucht positionieren.

Forderung: 
• Menschenrechtsverstöße müssen 

untersucht werden

Seenotrettung ist Pflicht

Autor*innen: Gruppe Sea Eye Kiel
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Heute fliehen die meisten Menschen vor 
Gewalt bzw. vor gewaltsamen Konflik-
ten, die sich militärisch nicht lösen lassen 
und teilweise schon seit Jahren andauern. 
Der menschengemachte Klimawandel hat 
bereits jetzt weite Teile der Welt unbe-
wohnbar gemacht, Menschen fliehen vor 
Extremwetterereignissen, dem Anstieg 
des Meeresspiegels, Trockenheit, Was-
serknappheit aber auch Überschwem-
mungen und Bodenerosion. Der Kampf 
um Ressourcenknappheit prägt Konflikte 
bspw. In der Sahelregion, aber auch in 
anderen Konflikt- und Kriegsgebieten wie 
Syrien und Südsudan. Die internationale 
Handelspolitik die auf Marktliberalisie-
rung, Industrialisierung der Landwirtschaft 
und Exportsubventionen von Rohstoffen 
setzt, hat die bestehenden Ungleichheits-
verhältnisse verstärkt. Landvertreibung, 
Armut und Perspektivlosigkeit insbeson-
dere für die Jugend sind die Folge. Es ist 
auch abzusehen, dass die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der Covid-19-Pande-
mie die strukturellen Treiber von Flucht 
und Migration weiter verstärken werden. 

Die Bundesregierung verstärkt seit 2015 
ihr Engagement in der „Fluchtursachen-
bekämpfung“. Darunter fallen nicht nur 
nachhaltige entwicklungspolitische Inves-
titionen in Herkunfts-, Aufnahme- und 
Ankunftsländern, sondern auch der Kampf 
gegen irreguläre Migration durch Grenz-
schutzmaßnahmen und Rückkehrförde-
rungsprogramme. Im Fokus stehen nicht 
mehr die Länder, die besonders von 
den Auswirkungen des Klimawandels, 
Armut und Hunger betroffen sind, son-
dern die Länder, aus denen sich beson-
ders viele Menschen auf den Weg nach 
Europa machen. Auch Gelder der huma-
nitären Hilfe fließen hier hinein, anstatt 
diese für den Ausbau der Schutzinfra-
struktur für Binnenvertriebene zur Verfü-
gung zu stellen. Umso gravierender ist es, 

dass der Etat des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) um 930 Millionen Euro 
gekürzt werden soll, während die huma-
nitäre Hilfe um etwa 500 Millionen Euro 
reduziert wird. Diese drastischen Kürzun-
gen betreffen insbesondere Mittel für die 
Ernährungssicherung, ländliche Entwick-
lung und humanitäre Hilfe. Die Unterstüt-
zung für die am wenigsten entwickelten 
Länder (LDCs) ist rückläufig, wobei ein 
Großteil der verbleibenden Hilfe als kurz-
fristige Krisenhilfe statt als langfristige Ent-
wicklungsförderung geleistet wird. 

EU-Afrika-Partnerschaften mit 
Bedingungen der Migrations-
kontrolle:
Gleichzeitig stellt sich die Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) zunehmend in den 
Dienst von Innenpolitik und Migrationsab-
wehr. Sogenannte Migrationspartnerschaf-
ten zwischen der EU und afrikanischen 
Staaten werden zunehmend an Bedin-
gungen der Migrationskontrolle geknüpft. 
Diese Partnerschaften beinhalten Maß-
nahmen zur Grenzsicherung, Rückfüh-
rungsabkommen und legislative Refor-
men in den Partnerländern, die primär 
der Migrationsabwehr dienen. Damit ver-
bunden sind gravierende menschenrecht-
liche Bedenken: Auch das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte kritisiert die Ver-
schärfungen im Migrationsrecht und eine 
Politik, die auf Abwehr und Abschre-
ckung von Schutzsuchenden setzt. Die 
Externalisierungspolitik und die Auslage-
rung von Asylverfahren bergen die Gefahr 
gravierender Menschenrechtsverletzun-
gen. Zudem sind mit der aktuellen Politik 
grundlegende Rechte wie das individuelle 
Asylrecht und das menschenwürdige Exis-
tenzminimum in Frage gestellt.

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
stellt sich damit in den Dienst von Innen-
politik und Migrationsabwehr und ent-
fernt sich so von einer nachhaltigen und 
gerechten Entwicklungspolitik, die Frie-
den fördert, Zivilgesellschaft stärkt und 
Menschenrechte bewahrt. Der Umgang 
mit Flucht, Vertreibung und irregulä-
ren Migrationsbewegungen sollte nicht 
in einer restriktiven Migrationspolitik 
gesucht werden, sondern in umfassen-
den politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Maßnahmen, die humanitäre und 
menschenrechtliche Normen berück-
sichtigen. Dafür ist es auch von zentra-
ler Bedeutung, das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung als eigenständiges Ministerium 
zu erhalten.

Anstatt in friedensfördernde und nach-
haltige Projekte zu investieren und lokale 
Subsistenzen zu sichern, setzen die Bun-
desregierung und EU auf den Ausbau und 
die Förderung von privaten Investitio-
nen in Infrastruktur. Durch die Investiti-
onsoffensiven wird an der gleichen Han-
delspolitik festgehalten, die maßgeblich 
zur Verstärkung struktureller Ungleich-
heit geführt hat. Mit den „Compacts with 
Africa“ stehen weder die Stärkung der 
lokalen Wirtschaftsintegration noch die 
Wertschöpfungsketten im Fokus. Nicht 
berücksichtigt wird zudem, dass die För-
derung funktionierender sozialer Grund-
dienste und eine ernährungssichernde 
Landwirtschaft zentrale Pfeiler einer 
nachhaltigen Entwicklungszusammenar-
beit sind.

Forderungen: 
• Keine auf Migrationsabwehr abzie-

lende Zweckentfremdung von Gel-
dern der Entwicklungszusammenar-
beit (EZ). Eine nachhaltige und men-

Fluchtursachenbekämpfung nachhaltig 
und entwicklungsfördernd gestalten und 
legale Wege der Migration ermöglichen

Autor*innen: Katherine Braun (Ökumenewerk der Nordkirche),
Nina Schwarz und Ramona Lenz (medico international)
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schenrechtsbasierte Entwicklungszu-
sammenarbeit, die bedarfsorientiert ist 
und sich nicht an innenpolitischen Inte-
ressen Deutschlands orientiert. Keine 
EZ-Gelder für Rückkehrförderung und 
Grenzschutz. 

• stattdessen Aufstockung der Mittel für 
langfristige Entwicklungszusammen-
arbeit, insbesondere in den Bereichen 
Ernährungssicherung und ländliche Ent-
wicklung.

• umfassende Strategie zur Bekämpfung 
von Fluchtursachen, die auf nachhaltige 
Entwicklung, Klimaschutz und die För-
derung von Menschenrechten in den 
Herkunftsländern abzielt.

• Strategien gegen Treiber von Flucht 
und Migration wie Klimawandel, Armut 
und Hunger müssen vor Ort unter 
Beteiligung der Zivilgesellschaft entwi-
ckelt werden und vor allem langfristig 
vor Ort angegliedert werden.

• kritische Überprüfung und Neuausrich-
tung der EU-Afrika-Partnerschaften: 
echte Entwicklungszusammenarbeit 
statt Migrationskontrolle 

• Keine Kooperation mit autoritären 
Regimen im Bereich der Rückkehrför-
derung und Grenzschutz – Menschen-
rechtslage vor Ort beachten.

• Der Export von Waffen an Drittstaaten 
sollte durch ein Rüstungsexportgesetz 
eingestellt werden.

• Frieden und zivile Konfliktbeilegung in 
Ländern mit fragilen Kontexten müssen 
gestärkt werden. Dafür muss auch die 
Finanzierung gesichert werden.

• Keine Ertüchtigung von Partnerarmeen 
und Apparaten im Globalen Süden, 
die zur weiteren Destabilisierung des 
Landes beitragen könnten (z. B. soge-
nannte „Küstenwache“ Libyen). 

• Initiativen zur Schaffung legaler Migra-
tionswege und zur Förderung der Inte-
gration von Migrantinnen und Migran-
ten in Deutschland. wie unter Ziel 7 
der Sustainable Development Goals 
(SDGs) aufgeführt.

• Keine Absicherung der Investitionsrisi-
ken von Unternehmen, die die Lebens-
grundlagen von Menschen im globalen 
Süden zerstören. 

• Beibehaltung und Stärkung des deut-
schen Lieferkettengesetzes ein, um 
Menschenrechtsstandards in globalen 
Lieferketten zu gewährleisten. Schutz 
von Menschenrechten und Umwelt 
entlang der Lieferketten sicherstellen 
durch zivilrechtliche Haftungspflicht 

von Unternehmen. Wir fordern die 
Regulierung der Sorgfaltspflichten und 
Recht auf Widergutmachung.

• Reform des europäischen Asylsys-
tems ein, die auf Solidarität zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten und der Wah-
rung der Menschenrechte von Schutz-
suchenden basiert. Mehr Transparenz 
und parlamentarische Kontrolle bei der 
Ausgestaltung von Migrationspartner-
schaften und Rückführungsabkommen 
mit Drittstaaten.

• Verantwortungsübernahme im Bereich 
klimabedingte Migration und Flucht; 
Schutzkonzepte sowie politischer 
Lösungsansätze für klimabedingte Mig-
ration und Flucht: u. a. humanitäre 
Korridore, bilaterale Abkommen und 
verschiedene Visaoptionen. 

• Erhaltung des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung als eigenständiges Ministe-
rium mit ausreichend Mitteln

• Ein verstärktes Engagement für Investi-
tionen in klimaveränderungsspezifische 
Anpassungsmaßnahmen und Umsied-
lungsprozesse in den Herkunftslän-
dern.

• Gesamtpolitische Maßnahmen, um das 
1,5 Grad Ziel zu erreichen und Kli-
maneutralität bis 2040 zu erreichen. 

• Robuste bi- und multilaterale Maßnah-
men zur Gewährleistung sicherer und 
legaler Wege der Migration wie unter 
Ziel 7 der Sustainable Development 
Goals (SDGs) aufgeführt.

• Koloniale Aufarbeitung und Repara-
tionszahlungen: Für die sozioökono-
mische Situation im Trikont muss his-
torisch Verantwortung übernommen 
werden.

Themenfeld 12
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Kurzusammenfassung der einwanderungspolitischen Wahlprogramme der Parteien

Bei den folgenden Texten handelt es sich nicht um Abschriften oder Dokumentati-
onen, sondern um Zusammenfassungen aus der Feder der Herausgeber*innen die-
ser Broschüre. Nach den bei einigen Parteien noch ausstehenden Parteitagen werden 
die Wahlprogramme entsprechend den Beschlüssen aktualisiert. Bei einigen war zur 
Drucklegung dieser Broschüre noch nicht die beschlossene finale Fassung der Wahlpro-
gramme im Internet verfügbar. Alle Wahlprogramme werden sich auf den Internet-Sei-
ten der genannten Parteien finden und können dort vollständig gelesen werden.

Wahlprogramme der Parteien
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Bündnis 90 / Die Grünen

Kurzusammenfassung des 
einwanderungspolitischen Wahlprogramms

Status:
Entwurf - Beschluss am 26. Januar 2025 geplant

Einwanderung:
Deutsche Stärken: Unsere Kraft als Einwanderungsland. Einwan-
derungssystem auf der Höhe der Zeit. Visa komplett digitalisie-
ren, Wartezeit verkürzen. Bezahlbarer Wohnraum mit bessere 
Kinderbetreuung. Dauerhafte Binnengrenzkontrollen lehnen 
wir ab. In der Aus- und Fortbildung der Polizei soll für Diversität 
sensibilisiert werden.

Einwanderung von Fachkräften:
Deutschland muss für die besten Arbeitskräfte aus aller Welt 
attraktiv sein. Arbeitsvisum online beantragen, digitale Einwan-
derungsagentur. Austausch auf Englisch. Bildungsabschlüsse 
leichter anerkennen.

Asyl:
Kosten für die Unterbringung müssen komplett von Bund und 
Land übernommen werden. Schutzkonzept für Frauen in Auf-
nahmeeinrichtungen. Flucht und Arbeitsmigration unterschei-
den, aber pragmatischer Spurwechsel. Wenn Arbeitsgeber und 
Geflüchtete sich einig sind, soll der Staat nicht im Wege stehen. 
Fluchtursachen wollen wir bekämpfen. Wir verteidigen Grund-
recht aus Asyl, wollen schnelle und faire Verfahren. Wir stehen 
zum Kirchenasyl. Wir wollen Familiennachzug ermöglichen und 
existierende Einschränkungen aufheben. Wer kein Aufenthalts-
recht hat, muss zügig ausreisen, freiwillige Rückkehr hat Vor-
rang. Faire, verbindliche und solidarische Verteilung von Schutz-
suchenden in Europa. Asylanträge müssen hier geprüft werden, 
keine Auslagerung. Humanitäre Aufnahme- und Resettlement-
programme. Syrien ohne Assad soll unterstützt werden. Mehr 
Sanktionen gegen den Iran. Für die Rechte von Frauen in Afgha-
nistan, Abschiebestopp für Iran und Jesid:innen.

Seenot:
Menschenrechte müssen auch an Außengrenzen gelten. Seenot-
rettung ist eine humanitäre Verpflichtung.

Integration:
Migrantische Jugendverbände wollen wir gezielt unter-
stützen. Wir wollen das kommunale Wahlrecht für 
Drittstaatenausländer:innen einführen. Aktionsplan gegen Islam-
feindlichkeit und Ausbildung von Imam:innen. Partizipationsge-
setz und Partizipationsrat. Eigenständiger Aufenthaltstitel nach 
Trennung. Sprachkurse vom ersten Tag an.

Abschiebungen:
Ausreisepflichtige, die schwere Straftaten begangen haben, 
müssen nach Verbüßung ihrer Strafe zurückgeführt werden.

Terrorismus:
Es soll schwerer werden, legal an Waffen zu kommen.

Ukraine:
Diplomatische, finanzielle, humanitäre und militärische Unter-
stützung. Starke Position für Friedensbemühungen (Seite 60). 
Unterstützung der ukrainischen Friedensbemühungen, Unter-
stützung auf dem Weg in die EU und die NATO.

Nah-Ost:
Das Existenzrecht Israels ist für uns unverhandelbar. Wir stehen 
ein für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Palästinenser*innen. Zwei-Staaten-Lösung 
auf Basis der Grenzen von 1967. Primat des humanitären Völ-
kerrechts und Waffenstillstand in Gaza. Syrien: Nach Assad 
Leben in Frieden und Freiheit für die Syrer*innen. Iran: Sanktio-
nen gegen das Regime fortsetzen, Revolutionsgarden auf Terror-
liste und nukleare Bewaffnung verhindern.

https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf 

https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf
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CDU

Kurzusammenfassung des 
einwanderungspolitischen Wahlprogramms

Status:
am 17. Dezember beschlossen

Einwanderung:
Grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik. Kontrolle über 
Migration zurückgewinnen. Illegale Migration stoppen. Huma-
nitäre Aufnahmen nur so, dass die Möglichkeiten Deutschlands 
nicht überfordert werden. Asylsystem mit sicheren Identitätsfest-
stellungen und konsequenter Umsetzung der Asylentscheidung.

Einwanderung von Fachkräften:
Berufsqualifikationen sollen einfacher und schneller anerkannt 
werden, damit ausländische Fachkräfte leichter einwandern 
können. Es soll eine „digitale Bundesagentur für Einwanderung“ 
geben, Service aus einer Hand. Sie sollen werben, vermitteln, 
Voraussetzungen prüfen, Visa geben, Aufenthaltstitel geben.

Asyl:
Faktischer Aufnahmestopp. Zurückweisung an der Grenze 
für alle, die Asyl beantragen wollen. Grenzkontrollen so lange 
wie nötig. Abschaffung des Familiennachzugs für subsidiär 
Geschützte. Beendigung aller Aufnahmeprogramme. Sachleis-
tungen und restriktive Bezahlkarte. Ausreisepflichtige nur noch 
Bett, Brot und Seife. Subsidiären Schutz abschaffen. Ukrai-
ner bekommen kein Bürgergeld mehr, damit sie arbeiten. Mehr 
sichere Herkunftsländer und Rücknahmeabkommen. Schutzbe-
dürftige sollen als Kontingent aufgenommen werden, Asylverfah-
ren in sicheren Drittstaaten. Frontex bekommt mehr Personal. 
Durch lückenlose Kontrolle der Grenzen sollen Kontrollen an 
Binnengrenzen überflüssig werden. Nach antisemitischer Straftat 
wird Schutz aberkannt und abgeschoben. 

Integration:
Der Spracherwerb soll auch berufsbegleitend möglich sein. 
Der Vielfalt eine Ordnung geben: Es braucht eine Leitkultur. 

Bekenntnis zu Freiheit, Gleichberechtigung, Demokratie und 
Rechtsstaat (Seite 54). Integration muss gefördert, aber intensi-
ver als bisher eingefordert werden. Mit Schutzberechtigten Inte-
grationsvereinbarungen abschließen. Stiftung zur Unterstützung 
von Moscheegemeinden, Ausbildung vom Imamen in Deutsch-
land. Wer Geld einer ausländischen Regierung bekommt, 
bekommt kein Geld von Deutschland.

Abschiebungen:
Alle abgelehnten Asylbewerber sollen abgeschoben werden, 
auch nach Syrien und Afghanistan. Ausreisearrest im Anschluss 
an Abschiebungshaft, und zwar unbegrenzt.

Terrorismus:
Wer für Terrororganisation wirbt, soll ausgewiesen werden. 
Doppelstaatler sollen deutsche Staatsangehörigkeit verlie-
ren. Insbesondere wer islamistischen Gottesstaat fordert oder 
wegen Antisemitismus verurteilt ist. Moscheen, in denen Hass 
und Antisemitismus gepredigt wird, werden geschlossen. 

Einbürgerung:
Bekenntnis zum Existenzrecht Israels wird Voraussetzung. Mög-
lichkeit der Einbürgerung nach drei Jahren wird abgeschafft. 
Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft wird abgeschafft. 

Ukraine:
Alle erforderliche diplomatische, finanzielle und humanitäre 
Unterstützung und Waffen. Mit Polen, Frankreich und Groß-
britannien Unterstützung so, dass die Ukraine mit Russland auf 
Augenhöhe verhandeln kann. Sanktionen gegen Russland, dass 
Putin den Krieg beendet.

Nah-Ost:
Unterstützung einer Zweistaatenlösung und Erweiterung des 
Abrahamabkommens. Deutschland steht unerschütterlich auch 
militärisch zu Israel, bestehende Exportblockaden sollen been-
det werden.  

 

https://www.cdu.de/aktuelles/cdu-deutschlands/gemeinsames-wahlprogramm-von-cdu-und-csu/ 

https://www.cdu.de/aktuelles/cdu-deutschlands/gemeinsames-wahlprogramm-von-cdu-und-csu/
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SPD

Kurzusammenfassung des 
einwanderungspolitischen Wahlprogramms

Status:
Beschluss am 11. Januar 2025

Einwanderung:
Als alternde Gesellschaft sind wir auf Zuwanderung angewie-
sen. Wir werden die Ankunftsstrukturen optimieren, Verfah-
ren beschleunigen, Ausländerbehörden stärken. Migrationsab-
kommen sollen Interessen der Herkunfts- und Aufnahmeländer 
berücksichtigen. Mit Entwicklungszusammenarbeit wollen wir 
Fluchtursachen wirksam bekämpfen.

Einwanderung von Fachkräften:
Wir benötigen die Zuwanderung von mehreren Hunderttausend 
Fachkräften pro Jahr. Deutlich transparentere vereinfachte Aner-
kennung von Qualifikationen. Fachkräfteinitiative für Kitas und Schu-
len gemeinsam mit Bundesländern. Gesundheitswesen: Weltweite 
Anwerbung und Integration von Fachkräften. Qualifizierte Fach-
kräfte sollen einfacher und schneller nach Deutschland kommen. 

Asyl:
Geflüchtete Frauen besser vor Gewalt schützen. Vom Ehegat-
ten unabhängiges Aufenthaltsrecht soll praxistauglicher werden. 
Wer auf Schutz angewiesen ist, dem gewähren wir Schutz. Wer 
als Geflüchteter keinen Schutzstatus erhalten hat und dennoch 
Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft bewältigt und straf-
frei ist, dem soll der Spurwechsel in die Fachkräfteeinwanderung 
ermöglicht werden. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
(GEAS) ist der Schlüssel, um Migration besser zu steuern. Asy-
lentscheidungen sollen innerhalb von sechs Monaten getroffen 
werden. Familienzusammenführung für subsidiär Schutzbedürf-
tige weiterhin ermöglichen. Außengrenzen der EU stärker kont-
rollieren. Externalisierung von Asylverfahren lehnen wir ab.

Seenot:
Seenotrettung ist ein humanitäres Anliegen.

Integration:
Ausbau und dauerhafte und auskömmliche Finanzierung von 
Deutschsprachförderung und Beratungsangeboten. Bildungssys-
tem für die Einwanderungsgesellschaft, damit Kitas und Schulen 
von allen mit Erfolg besucht werden. Wir werden die Integrati-
onskurse ausbauen. Wir wollen ein Partizipationsgesetz auf den 
Weg bringen. Schutz vor Diskriminierung, Rassismus und Aus-
grenzung.

Abschiebungen:
Wer sich nicht an die Regeln hält, muss wieder gehen. Rückfüh-
rungen sollen human und konsequent erfolgen, freiwillige Aus-
reise bevorzugen wir.

Terrorismus:
Islamisten Räume und Finanzen entziehen. Islamistische Netz-
werke zerschlagen.

Ukraine:
Diplomatische, militärische, finanzielle und humanitäre Unter-
stützung. Die Ukraine muss mögliche Verhandlungen mit Russ-
land auf Augenhöhe führen. Ausrüstung mit Besonnenheit und 
Augenmaß, Marschflugkörper Taurus nicht liefern. Friedensinitia-
tiven von Selenskyj werden begrüßt.

Nah-Ost:
Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind unverhandelbar und 
deutsche Staatsräson. Verurteilung des Überfalls vom 7.10.2023 
und Forderung auf Achtung von Völkerrecht und Verhältnismä-
ßigkeit beim Gaza-Krieg, Waffenstillstand und Stopp des Sied-
lungsbaus in der Westbank. Forderung nach zweitem Anlauf zur 
Zweistaatenlösung. Iran destabilisiert regionale Sicherheitslage 
und eskaliert Repression nach Innen. Revolutionsgarden sollen 
auf EU-Terrorliste. Bei Beachtung der Menschenrechte und des 
Minderheitenschutzes wird die Unterstützung des Wiederauf-
baus in Syrien möglich.

 

https://mehr.spd.de/custom-static-assets/documents/Regierungsprogramm.pdf 

https://mehr.spd.de/custom-static-assets/documents/Regierungsprogramm.pdf
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FDP

Kurzusammenfassung des 
einwanderungspolitischen Wahlprogramms

Status:
Entwurf, Beschluss am 9. Februar geplant

Einwanderung:
neue Migrationspolitik, die mehr steuert und ordnet. Islamver-
bände kritisch überprüfen. Imame in Deutschland ausbilden, 
Religionsunterricht ohne ausländischen Einfluss. Einwanderungs-
gesetzbuch schaffen.

Einwanderung von Fachkräften:
Einwandernde Fachkräfte sollen nur noch mit einer staatlichen 
Stelle zu tun haben. Anerkennung für ausländische Pflegekräfte 
drastisch vereinfachen.

Asyl:
Anerkannte Flüchtlinge (auch Ukraine) sollen kein Bürger-
geld, sondern ein neues Sozialgeld erhalten. Integration in den 
Arbeitsmarkt fördern, weniger Sozialleistungen. Mehr sichere 
Herkunftsländer, keine Familienzusammenführung zu subsidiär 
Geschützten, mehr sichere Herkunftsländer. Zurückweisungen 
an der Grenze. Migrationsabkommen für mehr Rücknahmen.

Integration:
Sprachtest im Vorschulalter, bei Bedarf zwei Jahre verpflich-
tende Förderung vor Schulpflicht. Sprachkurse und Integrations-
kurse trennen. Zwangsheirat und Genitalverstümmelung besser 
bekämpfen.

Abschiebungen:
Wer kein Bleiberecht bekommt, soll gar nicht erst einreisen 
dürfen. Alle ohne Bleiberecht abschieben. Zuständigkeit auf 
Bundesebene (Seite 27).

Terrorismus:
Verbot von »Samidoun« und »Islamischem Zentrum Hamburg« 
richtig. »Graue Wölfe«, »Masar Badil« und »BDS-Bewegung« 
prüfen.

Einbürgerung:
Einbürgern nur, wenn der Lebensunterhalt selbst verdient wird.

Ukraine:
Die Verteidigung darf nicht an Geld und Waffenlieferungen 
scheitern. Echten Frieden gibt es nur, wenn Putin keinen Erfolg 
hat. Die Ukraine muss auch Abschussbasen und Nachschublinien 
in Russland erreichen und muss unverzüglich Taurus erhalten.

Nah-Ost:
Existenz und Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Rüs-
tungsexporte sind legitimes Mittel der Außen- und Sicherheits-
politik um Stabilität in der geopolitisch wichtigen Region zu 
sichern. Zweistaatenlösung zur Schaffung eines souveränen, 
demokratischen und lebensfähigen Staates Palästina.

 

https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdf 

https://www.fdp.de/sites/default/files/2024-12/fdp-wahlprogramm_2025.pdf
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Die Linke

Status:
Entwurf, Beschluss vom 18. Januar 2025 bis dato nicht im Inter-
net.

Einwanderung:
Leitbild einer demokratischen und sozialen Einwanderungsge-
sellschaft. Visaliberalisierung und offenen und solidarisches Ein-
wanderungsrecht, dass sich nicht an Herkunft oder ökonomi-
scher Verwertbarkeit orientiert. 

Einwanderung von Fachkräften:
Studium: Unbürokratische Anerkennung von Abschlüssen, ver-
einfachter Zugang zum Studium. Keine Studiengebühren. Bafög 
auch für Geduldete. Qualifikationen schneller anerkennen. 

Asyl:
Wir stehen zum Recht auf Asyl. Wir wollen keine Festung 
Europa. Arbeitserlaubnis ab dem Tag der Ankunft. Geldleistun-
gen statt Bezahlkarte. Aufnahmekontingente und Beteiligung an 
Resettlementprogrammen. 

Integration:
Bundesprogramm für Weiterbildung von Lehrer:innen als DAZ-
Lehrer:innen und für Alphabetisierungskurse für Eltern. Akti-
ves und passives Wahlrecht auf allen Ebenen für alle. Effektive 
Bleiberechtsregelungen für alle. Partizipationsgesetz, Quote für 
öffentlichen Dienst, Partizipationsrat mit migrantischen Selbstor-
ganisationen. Antirassismus ins Gesetz, keine rassistischen Poli-
zeikontrollen. Schaffung eines Beauftragten für muslimisches 
Leben. 

Abschiebungen:
Abschiebungen als Doppelbestrafung lehnen wir ab. Straftä-
ter sollen reguläres Strafverfahren erhalten und Haftstrafen im 
Inland verbüßen.

Seenot:
Die Abschottungsagentur Frontex muss umgewandelt werden in 
eine europäische Rettungsmission. Legale und sichere Einreise-
möglichkeiten. 

Einbürgerung:
Zu hohe Einkommenshürden. Recht auf Einbürgerung nach fünf 
Jahren für alle.

Ukraine:
Angriffskriege wie der von Russland gegen die Ukraine bedroh-
nen Millionen von Menschen (Zeile 899). Humanitäre Hilfe und 
diplomatische Initiativen. Statt mehr Waffenlieferungen gemein-
same Initiative, um Russland an den Verhandlungstisch zu brin-
gen. Gezielte Sanktionen gegen die Kriegskasse des Kreml und 
gegen Personen, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind. 

Nah-Ost:
Es gibt keine militärische Lösung. Das Besatzungsunrecht in den 
palästinensischen Gebieten rechtfertigt keinen Terror der Hamas 
– und umgekehrt sind die israelischen Völkerrechtsverbrechen 
nicht gerechtfertigt. Unterstützung des Internationalen Strafge-
richtshofs. Ziel ist eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung.

 

https://www.die-linke.de/fileadmin/1_Partei/parteitage/Au%C3%9Ferordentlicher_Parteitag_25/Wahlprogramm_Entwurf.pdf 

https://www.die-linke.de/fileadmin/1_Partei/parteitage/Au%C3%9Ferordentlicher_Parteitag_25/Wahlprogramm_Entwurf.pdf
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Volt

Status:
Beschluss 

Einwanderung:
Vorbild Canada bei der Einwanderungspolitik. …

Einwanderung von Fachkräften:

Digitales Matching mit One-Stop-Shop für Visaanträge innerhalb 
von 3 Monaten Bearbeitung. Arbeitserlaubnis vom ersten Tag an 
für alle einwandernden. Keine individuellen Anerkennungsver-
fahren, sondern Gleichwertigkeitslisten nach Berufsbild im Aus-
bildungsland. Bilinguale – künftig mindestens mit Englisch – Aus-
bildungsprogramme. Partnerschaften mit Landern wie Bangla-
desch ermöglichen jungen Menschen ein fünfjähriges Programm 
für Ausbildung und Berufserfahrung in Deutschland.

Asyl:
Ein Asylsystem, das humanitären Verpflichtungen gerecht wird, 
effiziente Verfahren gewährleistet und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärkt mit kostenloser Asylberatung, speziali-
sierte Kammern an den Gerichten, mehr Schutz für geschlechts-
spezifisch Verfolgte, Asylanerkennung von Umwelt- und Klima-
fluchtgründen, Einführung einer Klima-Card. Abschaffung von 
GEAS und Dublin-III-Verordnung. Keine Lager an Außengren-
zen, stattdessen EU-Verteilung nach Kriterien wie BIP, Bevölke-
rungsdichte und Gesamtgröße eines Landes. Kooperation mit 
UNHCR bei Resettlement. Die EU-Asylagentur (EUAA) wird 
ausgebaut, um die Aufnahme, Unterbringung und Verteilung von 
Schutzsuchenden zu organisieren.

Seenot:
Ein europaweit koordinierter staatlicher Seenotrettungsdienst 
wird aufgebaut und private Rettungsorganisationen werden 
unterstützt.

Integration:
Kostenlose Deutschkurse: Für alle Zielgruppen, unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus, werden kostenlose Deutschkurse angeboten. 

Einführung eines Chancenjahres für abgelehnte Asylsuchende 
zur Arbeitsmarktintegration mit Sprachförderung und Berufsori-
entierung und alternativ soziale Integrationsleistungen in gemein-
nützigen Bereichen. Klare Bleibeperspektiven für Geflüchtete 
schaffen Stabilität und erleichtern den Einstieg in die Gesell-
schaft und den Arbeitsmarkt. Erleichterter Arbeitsmarktzugang 
von Beginn an. Verpflichtende Schulungen für Behördenmitar-
beitende fördern interkulturelle Sensibilität und reduzieren Dis-
kriminierung

Abschiebungen:
Auslagerung der Abschiebungen aus den Zuwanderungsbehör-
den an die Ordnungsbehörden. Keine Abschiebung bei Integrati-
onsleistungen, keine Abschiebung vulnerabler Personen. Dauer-
aufenthalt, wenn nach drei Jahren Ausreisepflicht eine Abschie-
bung nicht möglich war.

Terrorismus:
Ablehnung von Überwachungstechnologien, aber enge euro-
paische Zusammenarbeit mit moderner Ausrüstung und einer 
klaren Fokussierung der Sicherheitsbehörden. Europol auf 
Grundlage der Anpassung der EU-Verträge zur Europäischen 
Polizei machen. Kontrollausschuss des EP und effektiver Rechts-
schutz gegenüber Europol gewährleisten. Besonderer Fokus auf 
Schutz kritischer Infrastruktur.

Ukraine: 
Deutschland liefert alle erforderlichen Waffen und ermög-
licht deren uneingeschränkte Nutzung. Ukraine entschei-
det über Zeitpunkt und Bedingungen von Friedensverhandlun-
gen. Rückgabe von Russland völkerrechtswidrig annektierter 
Gebiete. Sanktionen gegen Russland ausweiten. Nach dem Krieg 
Beschlagnahme russischer Finanzmittel zum Wiederaufbau und 
schrittweise Integration der Ukraine in europäische Sicherheits- 
und Wirtschaftssysteme.

Nah-Ost:
keine Angaben.

 

https://voltdeutschland.org/storage/assets-btw25/volt-programm-bundestagswahl-2025.pdf

https://voltdeutschland.org/storage/assets-btw25/volt-programm-bundestagswahl-2025.pdf
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BSW

Status:
Beschluss am 12. Januar 2025.

Einwanderung:
Die unkontrollierte Migration muss gestoppt werden! 

Asyl:
Die Bürgergeld-Ausgaben für Flüchtlinge sind von rund sechs 
Milliarden im Jahr 2021 auf fast 14 Milliarden Euro gestiegen. 
Das untergräbt die Akzeptanz des Bürgergeldes und schädigt 
diejenigen, die es benötigen, etwa Alleinerziehende, denen ein 
Kita-Platz vorenthalten wird. Asylverfahren sollten außerhalb 
der EU in sicheren Drittstaaten stattfinden. Das Prinzip, dass 
jeder, der die EU erreicht, unabhängig vom Schutzstatus fast 
immer bleiben kann, übt eine enorme Sogwirkung aus. Wer aus 
einem sicheren Drittland einreist, hat keinen Anspruch auf Auf-
enthalt. Wer kein Recht auf Aufenthalt hat, hat keinen Anspruch 
auf ein Asylverfahren und auch keinen Anspruch auf soziale Leis-
tungen.

Integration:
Sprachtests für Kinder ab drei Jahren und verpflichtender Kita-
besuch bei festgestellten Defiziten. 

Abschiebungen:
Durchsetzung von Recht und Gesetz bei Abschiebungen. Dass 
selbst Straftäter oft genug im Land bleiben, ist empörend. Das 
Asylrecht wird in großem Stil missbraucht. Durch Nichtdeutsche 
verübte Straftaten steigen überproportional – inzwischen sind 
es allein 24 Sexualdelikte pro Tag. Gewalttäter, Islamisten und 
Hassprediger müssen konsequent abgeschoben werden.

Ukraine:
Angriffe auf Russland mit von den USA und Großbritannien 
gelieferten Langstreckenraketen sind eine neue gefährliche Eska-
lationsstufe. Taurus-Raketen für Ziele tief in Russland sind eine 
Kriegserklärung an die Atommacht Russland.

Nah-Ost:
Verbündete tragen ihre Konflikte auf dem Rücken der Bevölke-
rungen in der Region aus. Der zu verurteilende Großangriff der 
Hamas am 7.10.23 rechtfertigt nicht rücksichtslosen israelischen 
Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen und die Gewalt in West-
bank und im Libanon. Staatsraison bedeutet den unkritischen 
Schulterschluss mit der ultrarechten israelischen Regierung. For-
derung nach Waffenstillstand, Stopp der Waffenlieferungen und 
einer Zweistaatenlösung. 

 

https://bsw-vg.de/wp-content/themes/bsw/assets/downloads/BSW%20Wahlprogramm%202025.pdf 

https://bsw-vg.de/wp-content/themes/bsw/assets/downloads/BSW%20Wahlprogramm%202025.pdf
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AfD

Status:
Entwurf, Beschluss am 11./12. Januar geplant

Einwanderung:
Bei Wohnbaugrundstücken und Wohnraum sollen Einheimische 
bevorzugt werden. Zuwanderung nur für qualifizierte Arbeits-
kräfte. Bürgergeldbezug für Ausländer erst nach fünf Jahren sozi-
alversicherungspflichtiger Arbeit. Kosten der Zuwanderung und 
Asylpolitik offengelegen. Schächten soll nur mit Betäubung zuläs-
sig sein, Fleischimport nur bei Einhaltung deutscher Regeln.

Einwanderung von Fachkräften:
Für gut ausgebildete Fachkräfte ist Deutschland nicht mehr 
attraktiv (Steuern, Sicherheit, Schulbildung, Wohnraum). Abge-
wanderte einheimische Fachkräfte zurückholen. Medizinisches 
Fachpersonal nur mit C1-Standard. Universitäten nur für Deut-
sche. Vor außereuropäischen Fachkräften Potential hier aus-
schöpfen. Lieber KI oder Roboter einsetzen. Punktesystem für 
Einwanderung, Quoten festlegen.

Asyl:
Aufenthaltstitel bei Reisen ins Heimatland entziehen. Deutsch-
land ist Hauptanziehungsland für Armutsmigranten. Unkontrol-
lierte Millioneneinwanderung durch offene Grenzen. Steigende 
Kriminalität und Gefährdung des Wohnungsmarktes. I.d.R. blei-
ben illegal eingereiste Asylbewerber dauerhaft hier. Deutschland 
raus aus europäischer Asylpolitik. Aufnahme nur für unmittelbar 
und konkret Bedrohte. Asylverfahren außerhalb von Deutsch-
land auslagern. Keine Aufnahmen aus Afghanistan. Asylantrag nur 
mit gesicherter Identität. Mehr sichere Herkunftsstaaten. Dau-
erhaftes Bleiberecht erst nach zehn Jahren. Keine Arbeitser-
laubnis für Asylbewerber und Abgelehnte. Lagerunterbringung 
im gesamten Verfahren. Nur Sachleistungen und Bezahlkarte, 
Absenkung auf Existenzminimum. Kein Recht auf Sozialleistun-
gen auch bei Anerkennung. Keine Zuweisung von Wohnungen 
an Asylberechtigte.

Seenot:
Seenotrettung im Mittelmehr sofort einstellen.

Integration:
Integrationsfähigkeit durch Begrenzung der Zuwanderung. Asyl-
industrie eingegrenzen. Migranten sollen B2 innerhalb von 
zwei Jahren erreichen. Kosten für abgebrochene Sprachkurse 

zurück erstatten. Kinder- und Zwangsehen annullieren. Muslimi-
sche Frauen sollen auch gleichberechtigt sein. Burka und Niqab 
sollen verboten werden. In Kitas deutsche Sprache Pflicht. Ohne 
Deutschkenntnisse kein Regelunterricht. Islamunterricht soll 
abgeschafft werden, keine Sonderrechte für Muslime an der 
Schule. Die deutsche Leitkultur ist Voraussetzung für das Funkti-
onieren der Gesellschaft.

Abschiebungen:
Entwicklungshilfe nur an die Staaten, die bei Abschiebungen mit-
machen. Wer kein Bleiberecht besitzt, wird abgeschoben. Ein-
richtung von Gewahrsamszentren an der Grenze, Zurückwei-
sungen. Umfassende Rückführungsoffensive, keine Bleiberechts-
regelungen für Geduldete. Abschaffung von Ausbildungsdul-
dung, Beschäftigungsduldung, Chancen-Aufenthaltsrecht. Verbot 
des Kirchenasyls. Abschiebung von Straftätern, Gefährdern und 
Syrern. Mehr Widerrufsverfahren.

Terrorismus:
Präventivhaft und Verweigerung des Aufenthaltsrechts für aus-
ländische Gewalttäter und Terroristen. Islamische Organisati-
onen dürfen nicht Körperschaft öffentlichen Rechts werden. 
Imame müssen C1-Zertifikat haben und auf Deutsch predigen. 
Jobcenter müssen Standesamtsdaten bekommen, Zweit- und 
Drittfrauen sollen kein Bürgergeld erhalten.

Einbürgerung:
Einbürgerungen nicht mehr verschenken. Mehrfache Staatsan-
gehörigkeiten abschaffen. Einbürgerungsanspruch abschaffen. 
Unzulässigkeit der Einbürgerung ausländischer Straftäter.

Ukraine:
Durch Russlandsanktionen ist bezahlbare Energie gefährdet, 
Deutschland international nicht mehr konkurrenzfähig. Asylbe-
werberleistungen für ukrainische Flüchtlinge. Die Bundeswehr 
ist wegen der Ukraine-Hilfe einem desolaten Zustand. Die Sank-
tionen gegen Russland sollen aufgehoben werden, die Ukraine 
soll neutral werden.

Nah-Ost:
Der Weg zum Frieden im Nahen Osten führt über vertrauens-
bildende Maßnahmen. Frieden, der auf Völkerrecht, Gleichbe-
rechtigung und gegenseitiger Anerkennung beruht. Primat der 
Verhinderung neuer Massenmigration und eines kriegerischen 
Flächenbrands im Nahen Osten.

https://www.bundestagswahl-bw.de/fileadmin/bundestagswahl-bw/2025/Wahlprogramme/AfD_Leitantrag-Bundestagswahlprogramm-2025.pdf 
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